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EINSTELLUNGSANTRAG

7000 Stuttgart 1

Das Verfahren ist wegen Vorliegens eines Verfahrenshin
dernisses entweder gern. § 206a Abs.1 StPO durch Be
schluß oder gern. § 260 Abs. 3 StPO durch Urteil einzustel
len.

An das

Oberlandesgericht Stuttgart
- 5. Strafsenat-
Postfach 839

Es wird nun zunächst der Kollege Adler zur Entwicklung
in der BRD sprechen.

Wir werden, um unsere Position der Völkerrechtswidrig
keit sowohl des sachlich-rechtlichen als auch des verfah
rensrechtlichen Vorgehens zu belegen, in unserer Begrün
dung im einzelnen folgendes vortragen:

Im ersten größeren Komplex (Teil B) geht es um die Er
fassung des Sachverhalts, in dessen Kontext das Vorgehen
gegen die Angeklagten steht und zwar im einzelnen in Teil
I zur diesbezüglichen Entwicklung in der BRD, in Teil 11zur
Entwicklung auf westeuropäischer und in Teil 11Iauf NA
TO-Ebene. In einem zweiten größeren Komplex (Teil C)
wird dann, ausgehend von den 'geltenden Regeln des Völ
kerrechts, insbesondere dem Kriegsvölkerrecht, eine
rechtliche Würdigung vorgenommen und der Nachweis der
Völkerrechtswidrigkeit des Vorgehens gegen die Angeklag
ten geführt.

Da unsere Antragsbegründung einerseits sehr komplexe
Vorgänge betrifft, andererseits Rechtsfragen, die in der
BRD systematisch aus der öffentlichen Diskussion ver
drängt wurden, werden unsere Darlegungen einige Zeit in
Anspruch nehmen.

Schubert
Rechtsanwalt

rechts, welche in der BRD unmittelbar Geltung beanspru
chen können. Dieses Gericht hier hat in den ganzen letzten
Monaten hartnäckig dieses völkerrechtswidrige Konzept
betrieben und jede Behandlung der Fragen, um die es für
eine "Wahrheitsfindung" über die Aktionen der RAF, insbe
sondere 1977, gehen müßte, verhindert. Es hat den Status,
in delll die Angeklagten sich als Rechtssubjekte tatsäch
lich keine Geltung mehr verschaffen können, noch verfes
tigt. Es hat die Haftbedingungen von Brigitte Mohnhaupt
und Christian Klar, die schwerste psychische und physische
Beeinträchtigungen darstellen, immer wieder bestätigt.

Die Grundlagen für das Vorgehen- für das das Gericht
hier steht- wurden in der BRD insbesondere seit den 70er
Jahren in Gesetzesform gebracht auf der Basis eines poli
tischen Konzepts der Kriminalisierung des politischen
Feindes und der Ausschaltung des politischen Zusammen
hangs der vorgeworfenen Vorgänge. Dieses innerstaatliche
sogenannte Anti-"Terrorismus"-Konzept steht in unauflös
lichem Zusammenhang mit dem von der BRD gemeinsam
mit den USA und anderen NATO- und Europaratsstaaten
verfolgten internationalen Anti-"Terrorismus"- Konzept.
Im staatlichen Ausnahmezustand von 1977, unter dem sich
die entscheidenden Vorgänge, die Gegenstand der Anklage
sind, letziich abgespielt haben, fand dieses Konzept seine
konsequente Weiterentwicklung, auf die sich wiederum die
inzwischen eingetretene Entwicklung stützt.

beantragt die Verteidigung,

das Verfahren wegen Vorlie
gens eines Verfahrenshinder
nisses einzustcllcn.

In der Strafsache

gegen Brigitte Mohnhaupt
und Christian Klar

wegen § 129a StGB u.a.

TEIL A

BEGRÜNDUNG

Dies ist hier der Fall: Das Verfahren gegen Brigitte
Mohnhaupt und Christian Klar fand und findet von vornher
ein in sachlich-rechtlicher und in verfahrensrechtlicher
Hinsicht auf einer rechtswidrigen Grundlage statt. Es ver
stößt insbesondere gegen tragende Grundsätze des Völker-

S-I StE 1/83

Verfahrenshindernis ist ein Umstand, welcher den Erlaß
eines Sachurteils, aber auch schon, sobald dieser Umstand
erkannt ist, das weitere Prozedieren mit dem Ziel eines
Sachurteils ausschließt.

Es muß sich um einen Umstand handeln, der so schwer
wiegt, daß von seinem Vorhandensein oder Nichtvorhan
densein die Zulässigkeit des Verfahrens im Ganzen abhängt
(vgl. Pfeiffer in: Karlsruher Kommentar zur StPO, Mün
chen 1982, Ein!., Rdnr. 22). Kriterium für die Einstellung
wegen Vorliegens eines Verfahrenshindernisses ist es ins
besondere, wenn nach der Qualität des Verfahrensmangels
lk'r Stand dcs Verfahrcns es nicht möglich macht, dieses
noch auf die richtigc Uahn zu bringen (so Eberhard
Schmitt, Lehrkommentar I, 2. Aufl. 1964, Rndz. 127). Inso
fern gibt es also keinen beschränkten Katalog von Verfah
renshindernissen, sondern Verfahrenshindernis ist jeder
Vorgang, dem das dargestellte Gewicht zukommt.
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TEIL B- SACHVERHALT:

-Terrorismus"bekltmpfung als Teil internatio
naler miliUrischer Aufstandsbekltmpfung

Verhältnis zwischen RAP und BRD

als Kriegsverhältnis

I. Der Rahmen der Auseinandersetzung
zwischen Guerilla und Staat in der BRD

Wir wollen den Widerspruch aufzeigen zwischen der staat
lichen Methode der kriminalistischen Bewältigung der
RAF und dem wirklichen Sachverhalt, der Realität des
Krieges.

Die RAF ist eine Stadtguerilla, die im Zusammenhang
internationaler antiimperialistischer Bewegungen bewaff
net gegen die Ilcrrschaft dcs Imperialismus kämpft.

Entstanden aus der Studentenbewegung, in der Ausein
andersetzung mit den Kämpfen der Völker der 3. Welt um
nationale und soziale Befreiung und ausgehend von den so
zialen, ökonomischen und politischen Verhältnissen in der
BRD entwickelte sie den Begriff von Imperialismus und
anti imperialistischem Kampf, der die hegemoniale Herr
schaft des US-Kapitals und -Staatensystems und die Ent
wicklung der BRD zur westeuropäischen Hauptrnacht im
perialistischer Politik erfaßt.

Sie geht- geschichtlich seit dem Vietnamkrieg- von der
Einheit des imperialistischen Systems weltweit und von
dem inneren Zusammenhang der Kämpfe gegen Rassismus,
Kolonialismus und kapitalistische Ausbeutung aus.

Gegenstand des Konflikts sind keine nationalen oder ter
ritorialen Kategorien, sondern die Eigentums- und Produk
tionsverhältnisse und deren politische Absicherung im im
perialistischen System.

Dadurch, daß die RAF nicht nur einzelne Erscheinungen
der politischen Verhältnisse, sondern diese Verhältnisse
fundamental infrage stellt, wird sie zum Antagonismus und
die konkreten Angriffe zu Kriegshandlungen.
(zur Erläuterung der Ziele und Prinzipien der RAF verwei
sen wir insbesondere auf die Kommando-Erklärungen der
I~AF zu ihren Aktioncn, aus dcm Buch "Tex tc dcr I~AF" der
Brief von Andreas an die Gefangenen und das Konzept An
dreas/Ulrike, außerdem das Front-Papier der RAF vom
Mai 1982.- Diese Quellen sind als Anhang beigefUgt).

I. Konzeption und Praxis
der Aufstandsbekämpfung

Auch die imperialistischen Staaten begreifen und fuhren
die Auseinandersetzung mit der Guerilla als Krieg.

Das hängt damit zusammen, daß sich seit den sechziger
Jahren durch die Siege der nationalen Befreiungsbewe
gungen insgesamt ein neues Kriegsbild herauskristallisiert
hat: der revolutionäre Krieg im Unterschied zum Krieg
zwischen Staaten.

Seitdem befassen sich Militärstrategen damit, diese
neue Kriegsform genauer zu bestimmen und Taktiken da
gegen zu entwickeln.

So schreibt der französische General Beaufre in seinem
Buch "Die Revolutionierung des Kriegsbilds", in dem er die
Erfahrungen aus dem Algerienkrieg und dem französischen
Koloniallrieg in Victnam, an dcncn cr tcilgenommen hat,
analysiert:
"Erstaunliche Vorgänge, wie die militärische Niederlage
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der Vereinigten Staaten in Vietnam zeigen, daß es notwen
dig ist, unsere Vorstellungen vom Krieg und seinen Grund
elementen einer radikalen UberprUfung zu unterziehen."
"Im klassischen Krieg geht es darum, zu siegen, im be
grenzten Krieg geht es darum, erfolgreich zu wider-
stehen" -,

- so charakterisiert er den Guerillakrieg. Da militärische
Siege gegen die Guerilla sich langfristig in einem solchen
Krieg nie als entscheidend erwiesen haben, empfiehlt
Beaufre die Umstellung "vom materialistischen Kriegs
konzept (das von der wesentlich logistischen amerikani
schen Strategie ausgebildet wurde) zum psychologischen
Kriegskonzept", dem heute die vorrangige Bedeutung zu
komme, weil "allein die moralische Schwächung des Geg
ners die Entscheidung herbeizufUhren vermag".

Beaufre hebt die moralische Schwächung des Gegners,
also die Taktik der psychologischen KriegfUhrung, heraus,
weil er festgestellt hat, daß in all diesen Kriegen die mo
ralische und politische Stärke auf der Seite der Revolutio
näre war und schließlich ausschlaggebend bei der Uberwin
dung ihrer militärischen Schwäche:
"Die Uberraschenden Erfolge der Entkolonialisierungs
kriege lassen sich auf diese Weise erklären: anscheiner
siegte der Schwächere Uber den Stärkeren, doch tatsäch
lich lagen die Dinge in moralischer Hinsicht genau umge
kehrt, was wiederum den Schluß erlaubt, daß der begrenzte
Krieg in erster Linie auf dem Feld der Moral ausgefochten
wird."

Das heißt, daß im Krieg gegen Guerillabewegungen nicht
mehr die Armee der einzige Faktor ist, sondern alle Berei
che des Staats. Nochmal in Beaufres Worten:
"Die Auseinandersetzung nimmt damit notwendigerweise
einen neuen Charakter an; in einem Gesamtrahmen wirken
die Politik, die Diplomatie, die Wirtschaft und die Streit
kräfte zusammen".

Der britische General Kitson geht in seinem Buch "Im
Vorfeld des Krieges" bereits einen Schritt weiter. Er setzt
seine Erfahrungen als Kommandeur gegen die Aufstände in
Kenia, Malaysia und Zypern um in Richtlinien zur Counter
insurgency in Westeuropa.

Wie Beaufre fordert Kitson ein Umdenken im Bereich
militärischer Ausbildung und militärischen Selbstver
ständnisses. In einer Zeit, in der sich Guerillakrieg und
Subversion immer mehr als Mittel neuer und zukUnftige
Auseinandersetzungen zeigten, sei es sträflich, sich immer
noch und ausschließlich auf die Kriegsbilder vergangener
Zeiten zu verlassen.

Kitson empfiehlt sein Buch deswegen all denen, "die sich
mit Fragen unserer äußeren und inneren Sicherheit befas
sen."

Dieser neue Begriff von Krieg aus der Erfahrung und
Entwicklung der nationalen Befreiungskriege hat in den
Metropolen eine präventive Reaktion gegen die hier be
ginnenden Kämpfe zur Folge gehabt. Zahlreiche' Äußerun
gen der obersten Polizisten in der BRD zeigen, daß sie- in
ihren Begriffen - ein politisches Verständnis der Ausei
nandersetzung Guerilla-Staat haben, im Gegensatz zu der
öffentlich praktizierten Kriminalisierungsstrategie.

Hier sollen einige Zitate des langjährigen BKA-Chefs
Herold genUgen. Herold stellt die Guerilla in der BRD z. B.
in diesen Zusammenhang:
"Jedenfalls gibt es gewichtige Indizien dafUr, daß ein sol
cher historischer Prozeß im Gange ist, beginnend im vori
gen Jahrhundert mit den franc tireurs im siebziger Krieg
bis zu dcn Partisanen im 2. Weltkrieg und eingeschlossen
Ben Bella, Nkrumah, Fidel Castro und Mao Tse Tung, die
Erscheinungen in Argentinien und Nordirland und bei uns in
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der Bundesrepublik, in Italien usw." (auf dem Hes$enfo
rum, 27.5.75)

In einem Vortrag 1979 geht er darauf noch ausfUhrlicher
ein:
"Zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte findet

auf dem Erdball kein großer Krieg mehr statt. Dagegen ist
der Kleinkrieg, der Volkskrieg, die innerstaatliche Ausein
andersetzung zum heute Ublichen Austra~ngsmittel der
KonUiktlösung geworden. Im Bewußtsein pet Massen wird
diese Veränderung weltweit von einer moralischen Umbe
wertung begleitet.
In der moralischen Achtung tritt an die Stelle des Soldaten
der Revolutionär. Der kriegerische Typ, der auf Kampf
nach außen gerichtet ist, der Gewalt als Recht des Stärke
ren in Anspruch nehmen muß, unterliegt nach einem Jahr
hundert glorioser Uberhöhung der weltweiten Abwertung
und Diffamierung ••• an die Stelle des Soldaten rUckt der
sich zunehmend ins Mystische verklärende Typ des Revolu
tionärs ..• "

Dann kommt er auf Westeuropa und die ßnD:
"Alle Veränderungstendenzen greifen auf Kleinkriegsmo
delle zurUck. Es wäre höchst gefährlich anzunehmen, daß
~er Prozeß der Revolutionierung Europas nicht eingeleitet

werden könnte".
Nach Uberlegungen, wie die BRD von einer revolutionä

ren Entwicklung global und in Westeuropa selbsteinge
kreist werden könnte, kommt er dann zum Punkt:
"Es wUrde von einem höchst gefährlichen Mangel an Vor
stellungskraft zeugen, wenn in den restlichen Teilen Euro
pas oder gar in einer durch Ringsum-Entwicklungen iso
lierten Bundesrepublik, die beschriebenen Entwicklungen
fUr ausgeschlossen gehalten wUrden. Als Möglichkeit und
dann in ihren Entwicklungslinien vor~ezeichnet, mUssen
sie in den auf Abwehr gerichteten Überlegungen schon
jetzt real existieren.
Von einer solchen strategischen Sicht her erlangt die Be
kämpfung des Terrorismus natUrlich einen gänzlich ande
ren Stellenwert. Er ist ein Thema, das sich fUr den Staat als
existentiell erweisen kann. Wenn der Terrorismus ein er
stes Glied einer viel tiefer reichenden Gefahrenkette sein
kann, so genUgt es nicht mehr, ihn lediglich in Schach zu
halten, er muß beseitigt werden." (Herold, Strategische
Uberlegungen zur Sicherheitslage, in FI~, 3.5.79)

Das ist die Grundlage des staatlichen Vorgehens gegen
die RAF, aber auch im weiteren Sinn gegen jeden Wider
stand in der Metropole.

Denn das Mittel dagegen, der präventive Staatsschutz
staat, wurde schon 69 in Angriff genommen, als es die RAF
.noch nicht gab, aber die Erfahrung der politischen Mobili
sierung hier durch den Vietnamkrieg.

Herold sagt 1972:
"Wir mUssen dem Anarchismus den Boden entziehen. Wenn
die Revolution in der nächsten Zeit nicht von oben kommt,
dann kommt sie mit Sicherheit in kurzer Zeit von unten."
(Stern, 25.6.72)

Auf diesem Hintergrundsind die Maßnahmen des Staates
zu sehen, die im folgenden dargestellt werden.

Seit dem Aufkommen bewaffnet kämpfender erganisiel'ter
Gruppen in der BRD, also seit Anfang der siebziger Jahre,
betreibt der Staat die

a) Militarisierung der Polizei

in AusrUstung, Ausbildtmg, in den taktischen Konzepten,
Spezialeinheiten, erweiterten Kompetenzen (z.B. Durch-
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suchung von Wohnblocks, "finaler Rettungsschuß" usw).
Diese Militarisierung findet sich sowohl in den Konzep

ten und.dem Vorgehen gegen bewaffnete Gruppen als auch
gegen militanten Widerstand und Massendemonstrationen
(wie z.B.gegen AKW-Gegner anläßlich der letzten Atom
mUlltransporte, gegen die Manöverbehinderungen, an der
Startbahn usw).

Die Militarisierung der Polizei geht einher mit der Ver
schmelzung traditioneller polizeilicher Strukturen Uber
die BUrgerkriegseinheiten, Geheimdienste (innere und
äußere) bis zu den militärischen Strukturen.

Das ist keine Nebenerscheinung, sondern gewollt und von
den Verantwortlichen bewußt vorangetrieben. Es zeigt,
daß hier das Verständnis von internationalen Counterinsur

gency- Fachleuten wie Kitson und Beaufre angenommen
wurde und umgesetzt wird: Die Ineinssetzung der Begriffe
innere und äußere Sicherheit.

Was damit gemeint ist, wird auch deutlich an dem Manö
ver "Flinker Igel" in diesem Herbst. Zum erstenmal seit
Bestehender NATO wurde in einer integrierten Ubung von
Militär und Polizei die Bekämpfung des äußeren und innern
Feindes ("Störer") geprobt. Die eingesetzten Verbände
eine US-Division, eine Bundeswehrdivision, Truppenteile
des Territorialheeres und Einheiten des BGS und der bay
erischen Bereitschaftspolizei - hätten die zivilmilitäri
sche Zusammenarbeit und "die Gesamtverteidigung der
Bundesrepublilc als staatliche Aufgabe bewältigt", wie die
"Welt" schreibt (Welt, 21.9.84).

Die existentielle Bedrohung des Staates, bisher als der
äußere Verteidigungsfall definiert, wird durch die existen
tielle Bedrohung durch den inneren Feind erweitert und
beides in Zusammenhang gesehen.

StUmper, Landespolizeipräsident in Baden-WUrttem
berg, schreibt:
"Der polizeiliche Auftrag hat fUr den Staat einen regel
rechtexistentiellen Stellenwert bekommen." Er ist "in ei
nen Generalauftrag hineingewachsen, der fUr den Staat
oberste politische Bedeutung hat: Sicherheitspolitik ist
Existenzpolitik geworden."
"In den Aufgabenbereichen von Bundeswehr, Polizei und
Nachrichtendiensten sind zunehmend Lagen denkbar, wo
militärische Einwirkungen von außen und subversive Ak
tionen von innen zusammenwirken •.• Das gemeinschaftli
che Planen von Polizei und Militär in diesem Bereich muß
als etwas ganz Normales, VernUnftiges und Notwendiges
gesehen werden~ Es darf nicht· zu einem staatspolitisch
-moralischen NaserUmpfen fuhren."
(aus Kriminalistik 6179 und StUmpers Buch "Die Herausfor
derung von Justiz und Polizei durch eine sich tiefgreifende
verändernde Sicherheitsproblematik", zitiert in Arbeiter
kampf 237/83)

70171 waren sie damit erst soweit, wie der nordrhein
-westfälische Innen minister Weyer damals sagte:
"Der BUrger muß sich an den Polizisten mit der Maschinen
pistole gewöhnen wie ans Steuerzahlen."

Wie Herold nennt auch StUmper die Ursache der exi
stentiellen Bedrohung des Staats:
"Wir leben in einer Zeit de~ totalen Umbruchs. Bislang als
unerschUtterlich geltende Werte sind von Grund auf in Fra
ge gestellt. Weit in die Geschichte zurUckreichende Ent
wicklungen scheinen einem Abschluß oder ihrem Ende ent
gegenzugehen. Sie.lassen erhebliche ethische und weltan
schauliche sowie menschliche, gesellschaf~liche und staat
liche Freiräume entstehen, die es neu auszufullen gilt. Was
an gewachsener Substanz bleibt, ist fraglich."

Dagegen stellt er den "Generalauftrag, nämlich die inne
re Sic~erheit und die innere Ordnung-als solche aufrecht-
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zuerhalten." (Arbeiterkampf, a.a.O.)

Die Protagonisten der Integration von polizeilichem und
militärischem Vorgehen gehen gleichzeitig von einer zu
sammenhängenden Ursache der äußeren und inneren Be
drohung des Staats aus. Stümpers "totaler Umbruch", Ba
ges "nationale und weltweite Verteilungskämpfe", Herolds
"Revolution von oben", damit die von unten nicht stattfin
det, machen deutlich, daß ein Bewußtseindavon da ist, daß
es um den gemeinsamen Inhalt der Gegensätze Ost-West,
SUcI-Nord und Gesellschaft-Staat geht, um soziale Umwäl
zung nicht nur national, sondern weltweit.

Die Militarisierung der Polizei ermöglicht dem Staat die

b) VerpolizeiIichun2 des Krie2s

gegen den inneren Feind. Die Verpolizeilichung des Kriegs
ist die Methode, die militärische SchwelIe anzuheben, um
die Rezeption der Auseinandersetzung zwischen Guerilla
und Staat als politischen Konflikt, als Antagonismus, als
Krieg zu verhindern. Dieses Konzept wird alIerdings auch
durchbrachen, weil die Auseinandersetzung eben immer an
dieser Schwelle läuft. Ein Beispiel ist die Einschaltung von
Bundesmarine und MAD mi,t Unterstützung der Bundes
wehr in die Fahndung 1977.

Es liegt auf der Hand, daß sich die Aktivitäten bewaffne
ter Gruppen oder andere politische Kämpfe in dem Mo
ment nicht mehr als Kriminalität vermitteln ließen, wo zur
Bekämpfung die regulären militärischen Formationen ein
gesetzt würden. Es ist klar, daß dadurch in noch größerer
Eindringlichkeit die Ursache der Auseinandersetzung, ihr
Inhalt in den Mittelpunkt rücken würde, und nicht der
Bruch einzelner Gesetze.

. Die Einordnung und scheinbare Bewältigung der RAF und
ihrer Aktionen in Kategorien von Kriminalität ist aber der
Angelpunkt der Antwort des Staats auf die Existenz der
antiimperialistischen Guerilla.

Die Einordnung in Kategorien von Kriminalität ist nicht
rechtlich zwingend, sondern vielmehr politisch notwendig.

Rudolf Wassermann, Präsident des Oberlandesgericht
Braunschweig, hat dazu gesagt:
"Der Versuch, das Problem des Terrorismus auf die Ebene
bloßer Kriminalität hinabzudrücken, war in der Tat eine
Art Selbstschutz der Gesellschaft, die eine grundlegende
Debatte über ihren Zustand vermeiden wollte." (Bergedor
fer ProtokolI Nr. 59)

Der Staat unterdrückt damit über seine Justiz die ei
gentliche Frage, die aufgeworfen ist. Real ist aber trotz
dieser Strategie der Ausnahmezustand um die Verfahren
fUr jeden sichtbar: In der Behinderung und Ausschaltung
der Verteidigung, in der völligen Isolierung der Gefange
nen, und in der Bewachung der Festungen, in denen diese
Prozesse stattfinden.

Das Kriminalstrafrecht, das von persönlichem Vorteil,
Bereicherung usw. ausgeht, ist auf eine militärisch-politi
sche Organisation, die das Prinzip selbst, die Legitimität
des Systems in Frage stellt, nicht anwendbar.

An diesem Problem findet die

c) Intearation der Justiz und des Strafvollzuas
in die Aufstandsbekämpfuna

statt.
Die Staatsschutzjustiz wird zum Instrument der Krieg-
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fUhrung. Seit Jahr und Tag kämpfen die damit befaßten
Gerichte darum, in den Strafverfahren die politische Vor
gabe einzuhalten und zu garantieren, daß "ganz normale
Kriminalität" abgeurteilt wird. Bis zu solchen Wortgefech
ten, ob es politische Gefangene überhaupt gibt,- eine Fra
ge, die im öffentlichen Bewußtsein schon lange beantwor
tet ist.

Der Versuch der kriminalistischen Bewältigung der RAF
(und anderer fundamentaler politischer Kämpfe) kann nur
mit Spezialgesetzen und mit Zwang durchgehalten wer
den, weil dazu die wirklichen Grundlagen des Sachverhalts
unterdrUckt werden müssen.

Dazu sind eine Reihe gesetzlicher und strafprozessualer
Voraussetzungen geschaffen und die Bedingungen herge
stellt worden, die die Artikulationsfähigkeit der Angeklag
ten, die Arbeit der Verteidigung zerstören sollen und die
politisch intendierte öffentliche Rezeption dieser Verfah
ren soweit wie möglich sicherstellen.

Hier nur die wichtigsten:
Im Januar 75, unmittelbar vor dem Prozeßbeginn in

Stammheim, wird in einem Sondergesetzpaket (die soge
nannte Lex RAF) das Verbot der gemeinschaftlichen Ver
teidigung verfUgt {jeder Anwalt darf nur noch einen Gefan-

. genen verteidigen - § 146 StPO)j ferner das Institut de
Zwangsverteidigung, die den justizgemäßen Gang des Ver
fahrens garantieren soll, wenn der Angeklagte keine Ver
teidiger seines Vertrauens mehr hat, weil sie ausgeschlos
sen wurden, was ebenfalls eine der wesentlichen Anord
nungen der Lex RAF war: Verteidigerausschluß, wenn sie
in dringendem Verdacht stehen, "sich an der Tat, die Ge
genstand der Anklage ist, beteiligt zu haben". Da das in Be
zug auf die angeklagten Aktionen absurd war, wurde eine
neue Tat geschaffen: Die "Fortsetzung der RAF aus der
Haft heraus".

Im August 76 dann das nächste Paket mit der Einrichtung
des § 129a StGB, der die terroristische Vereinigung ein
fUhrt. Er bedeutet auch ohne Fluchtgefahr Haft, und zielt
damit auf Leute, die legal poltisch. arbeiten, wie die eben
falls neugeschaffene Tat: "Werbung fUr eine terroristische
Vereinigung". Inzwischen wissen wir, was alles unter "Wer
bung" fällt: Solidaritätsparolen fUr die Hungerstreiks der
Gefangenen genauso wie der Verkauf von BUchern, die die
Isolationshaft angreifen, in linken Buchläden. Rebmann
definiert "Werbung" nicht als Mitgliederwerbung, sondern
als Sympathiewerbung. Dazu gehören fUr ihn z.B. Hunger
streikerklärungen der Gefangenen, die in Zeitungen zur
Dokumentation veröffentlicht werden (Spiegel 33/83).

Für die Gefangenen bringt dieses Sondergesetz die Uber
wachung der Verteidigerpost. Ab jetzt wird jeder Brief an
und von den Anwälten von einem Richter gelesen, und
wenn er ihn fUr "verteidigungsfremd" hält, an die Staatsan
waltschaft weitergegeben. Wie das praktiziert wird, zei
gen die Beispiele aus der letzten Zeit: Ein Durchschlag ei
nes vom BGH angehaltenen Briefs, den der Gefangene an
seinen Anwalt schickt, damit dieser die Beschwerde ma
chen kann, wird vom Kontrollrichter als "Sendung im Rah
men des illegalen Informationsaustauschs" bezeichnet. Ein
anderer Kontrollrichter hält jede Kopie an mit der BegrUn
dung, in diesen Kopien könnten die Anwälte den Gefange
nen "versteckte Nachrichten Ubermitteln". Also die nahe

zu totale Verunmöglichung von Verteidigung und gleich
zeitig darauf angelegt, die Anwälte selbst zu kriminali
sieren.

SchHeßlich im April 78 die EinfUhrung der Trennscheibe
fUr Gefangene, die nach § 129 a StGB angeklagt oder ver
urteilt sind. Gleichzeitig wird der Verteidigerausschluß
nochmal erleichtert: Jetzt soll "einfacher Verdacht" ge
nUgen, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten und ihn
auszuschließen.
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Diese Zerstörung jeder Möglichkeit der politischen Arti
kulation setzt der Vollzug in den von der Justiz verfUgten
Haftbedingungen fort.

Um so länger die Gefangenen um ihre politische Identi
tät kämpfen, um so mehr ist die staatliche Strategie: "Es
gibt nur Kriminelle" - bedroht. Dadurch daß die Gefange
nen um ihr eigenes politisches Uberleben kämpfen - haben
sie auch eine mobilisierende Wirkung auf die draußen, die
in der gleichen Auseinandersetzung oder ähnlichen stehen
wie die, aus denen die Gefangenen selbst kommen. Deshalb
haben die Isolation, die ganzen Angriffe auf die physische
und psychische Gesundheit, auf das Leben der Gefangenen
uberhaupt, das vorrangige Ziel, ihre politische Identität,
d.h. sie als Menschen zu brechen.

Diese Haftbedingungen sind, nachdem vom Gericht be
stellte Gutachter sie als gesundheitsschädigend nachge
wiesen und die Angeklagten fUr nicht verhandlungsfähig
erklärt hatten, vom 3. Strafsenat des BGH im Oktober 75
verrechtlicht worden. In seiner Entscheidung zu § 231
StPO schreibt der BGH-Senat, die Angeklagten hätten
"wegen der fanatischen Verfolgung ihrer Ziele auch aus der
Untersuchungshaft heraus" den zuständigen Behörden
"keine andere Wahl gelassen, als dem durch eine entspre
:hende Verschärfung der Haftbedingungen Rechnung zu
tragen". Deshalb hätten sie ihre Verhandlungsunfähigkeit
"selbst verschuldet" und könne der Prozeß in ihrer Abwe

senheit fortgesetzt werden.
Die Subsumierung unter § 231 a StPO stellt also fest: Es

gibt Isolation, Isolation zerstört die Gesundheit, und: isola
tion ist gerechtfertigt, weil die Gefangenen nicht ihre
Identität aufgeben.

Ohnehin stellt die BegrUndung des BGH, "erst durch das
Verhalten der Angeklagten" seien die Behörden zur Ver
schärfung der Haftbedingungen gezwungen gewesen, die
Tatsachen auf den Kopf. Wahr ist, daß die Gefangenen vom
ersten Tag ihrer Inhaftierung an diesen Haftbedingungen
unterworfen waren.

Später wurden die Haftbedingungen in einem 24-Punkte
-Katalog als Direktive fUr den Vollzug zusammengefaßt, in
denen vom Einzelhofgang, der Sonderzelle, Fliegengitter,
eingeschränktem Zeitungs- und BUcherbezug bis zu den
Trennscheiben-Besuchen praktisch der gesamte Lebensbe
reich des Gefangenen erfaßt ist. Nach eigener Aussage
stamlllen diese 24 Punkte VOIllI~ichter am ßGH, Kulm.

Daß die Haftbedingungen keine Folge des Verhaltens der
Gefangenen, sondern von Anfang eine gezielte Methode
waren, um sie zu brechen und wenn möglich zur Koopera
tion mit der Justiz zu bringen, zeigen folgende Äußerungen
Verantwortlicher.

So teilt zum Beispiel der damalige Generalbundesanwalt
Martin in einer Pressemitteilung mit, "daß die Haftbedin
gungen der jeweiligen körperlichen und psychischen Lage
des einzelnen Gefangenen angepaßt werden". (22.2.1973)

Oder der hessische Justizminister Hemfler in einem In
terview mit dem holländischen Fernsehen, ebenfalls 1973:

"(Die Isolationshaft) liegt zum Teil ja selbst in der Per
son der Betroffenen, die durch ihr hartnäckiges Weigern
oder durch die Tendenz, alles zu verschleiern und auf kei
nen Fall die Wahrheit zu sagen oder die Wahrheitsfindung
zu erleichtern, sich das selbst zuzuschreiben haben."

Am massivsten ist der Versuch, einen Gefangenen umzu
drehen, gegen Ulrike Meinhof gelaufen. Schon bei ihrer
Verhaftung hatte Herold das ausgesprochen:

"Ulrike Meinhof hat verdammt viele Finger in den Aktio
nen der Bande gehabt. Und nun muß sie uns mal erklären,
wie das gekommen ist." (Stern, 25.6.72)

Aber Ulrike hat Herold nichts erklärt, sie hat weiterge
kämpft. Daraufhin kam sie erst in den toten Trakt in Os-
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sendorf, den Vollzug und Bundesanwaltschaft zu dem Zeit
punkt schon gegen Astrid Proll eingesetzt hatten, die darin
so krank geworden war, daß sie später entlassen werden
mußte und der Prozeß gegen sie platzte.

Als Ulrike auch mit dem toten Trakt nicht zu brechen

war, sondern dagegen gekämpft hat, kam die Bundesan
waltschaft auf die Idee, einen Zwangseingriff in ihrem Ge
hirn durchfuhren zu lassen. Das Zitat von Bundesanwalt
Zeis, damals Ankläger in Stammheim und auch hier wieder
anwesend - "peinlich, wenn all die Leute merken wUrden,
daß sie einer VerrUckten nachgelaufen sind", ist ja be
kannt.

Schließlich, nachdem jeder im Prozeß gesehen hatte an
ihr selbst, was stimmt, ihr Tod. Der erste in der Reihe von
"Selbstmorden" (so die offizielle und propagandistische
Sprachregelung), an deren Ende alle Stammheimer Gefan
genen tot waren.

Das alles ist bereits in Dokumentationen der Angehöri
gen und Verteidiger sowie der internationalen Untersu
chungskommission dargestellt, und soll hier nicht weiter
ausgefUhrt werden.

Am weitesten kommt die Integration von Justiz und
Vollzug in die Aufstandsbekämpfung im Kontaktsperrege
setz zum Ausdruck. Damit werden die Gefangenen summa
risch der Exekutive ausgeliefert unter Voraussetzungen,
wo diese die absolute Handlungsfähigkeit unter rein mili
tärischen Gesichtspunkten haben will.

Auf diesen Komplex: Ubergesetzlicher Notstand und
Geiselstatus der Gefangenen komme ich später noch zu
rUck.

Diese Rolle der Justiz in der Aufstandbekämpfung stellt
Kitson sehr klar dar im Rahmen seiner praktischen Vor
schläge:

"Erstens könnte die Justiz als eine der Waffen im Arse
nal der Regierung benutzt werden. In diesem Fall wird sie
nichts weiter als eine propagandistische Verkleidung fUr
die Beseitigung unerwUnschter Personen sein. Dam it das
wirkungsvoll funktioniert, mUssen die Tätigkeiten des Ju
stizdienstes so diskret wie möglich in die Kriegsvorberei
tungen einbezogen werden. Dies bedeutet, daß das fUr die
Justiz verantwortliche Mitglied der Regierung entweder in
dem obersten Gremium sitzt oder es seine Weisungen vom
I~egierllngschef selbst bekonlmt." (Kitson, Im Vorfeld des
Krieges, S. IOI!r02)

Auch westdeutsche Politiker und Vertreter der Justiz
sehen sich wie Rebmann "an vorderster Front" bei der Auf
standsbek ä mpf ung.

Der später erschossene Generalbundesanwalt Buback
hat seine Arbeit als einen "Krieg mit anderen Mitteln" be
griffen.

Es ist also nur logisch, wenn der damalige Justizminister
Vogel/SPD auf einer Richterbundtagung in Goslar "der Ju
stiz fUr ihre Pflichterfullung bei der Bekämpfung des Ter
rorismus dankt". (DRiZ, Dezember 79; WamS, 10.4.77; SZ,
27·5·75)

Schmidt muß den Justizorganen folglich auch nur mittei
len - wie in seiner Regierungserklärung vom 13.3.75 - wel
che Maßnahmen er wUnscht:

"Ich bedauere, daß der Ausschluß eines Verteidigers •••
bisher erst in einem einzigen Fall tatsächlich angewandt
worden ist ••• " Weiter wendet er sich gegen die Zulassung
von ausländischen Anwälten in RAF-Prozessen, weil diese
nur angereist kämen, "um unseren Rechtsstaat vor unserer
eigenen öffentlichen Meinung herabzusetzen" •.• "Die

.Bundesregierung muß erwarten, daß - ähnlich wie jUngst in
Stuttgart ein Gericht die Zulassung eines solchen Anwalts
abgelehnt hat - solchen Kampagnen mit aller Klarheit und
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Entschiedenheit entgegengetreten wird."

Parallel zur Bekämpfung der bewaffneten Gruppen und
anderer politischer Kämpfe wurde eine

d) um fassende Kontrolle der Bevölkerung

ausgebaut und wird weiter ausgebaut, die die Loyalität der
Bevölkerung permanent einschätzen und notfalls mög
lichst gezielt erzwingen soll. Kitson hat dieses Problem
der Regierenden, den Zusammenhang zwischen Loyalitäts
verlust und der Notwendigkeit einer immer totaleren Kon
trolle fUr den Staat, so formuliert:

"Es ist das Ziel der Regierung, die Loyalität der Bevöl
kerung, falls notwendig, wiederzugewinnen und sie dann zu
erhalten. Zu diesem Zweck muß die Regierung alle, die mit
der Subversion verbunden sind, ausschalten. Wenn aber die
Regierung die subversive Partei einschließlich ihrer ge
samten bewaffneten und unbewaffneten Gefolgschaft aus
schalten will, muß sie Kontrolle Uber die Bevölkerung ge-
winnen." .

Allein die Existenz eines Kontrollsystems von einer Qua
lität, wie sie der Nazi-Staat nicht hatte - Herold sagt,
"daß dieses System in der Welt einzigartig ist" (Spiegel 48/
78) - bewirkt schon eine Einschüchterung, die Loyalität
erzwingt.

Man muß dazu nicht viel ausführen. Es gibt darüber ein
sehr breites Bewußtsein und auch Widerstand dagegen. Das
Prinzip dieser umfassenden Kontrolle ist: Wer nicht für
den Staat ist, ist gegen ihn, jeder erstmal ein potentieller
Staatsfeind •.

In dieser Dimension definiert ja auch Stümper seinen Ge
neralauftrag: Sicherheitspolitik muß sich auf die "quer
durch das ganze Leben stellenden Probleme" erstrecken
(Arbeiterkampf, a.a.O.).

Nur eine Zahl als Beispiel: Allein in den "Terrorismus"
-bezogenen Datenbanken befinden sich in der BRD etwa 2
Millionen Menschen.

e) Die psychologische KriegfUhrung

ist dabei eines der wichtigsten Mittel der KriegfUhrung vor
allem in den hochtechnologisierten Metropolenstaaten ge
worden.

Wie schon unter Punkt a) ausgefUhrt, wird sie im "battle
for minds" von den Counterstrategen als entscheidendes
Instrument gegen den revolutionären Krieg betrachtet und
eingesetzt.

Traditionell ist der Inhalt psychologischer Kriegführung
zum Beispiel im Verbot, Feindsender zu hören, vermittelt:
Es sollen nur die Informationen der einen Seite wirken.

Gegen die RAF und die Gefangenen aus der RAF hatte
die psychologische Kriegführung von Anfang an einen be
sonderen Stellenwert, was auf die Legitimationsprobleme
des Staates und die Legitimationskraft revolutionären
Kampfs hinweist.

Es darf zu keiner Auseinandersetzung in der Bevölkerung
mit den Zielen der Kämpfenden kommen.

Brandt spricht von der Immunisierung der Gesellschaft
in der ruhigen und entschlossenen Behauptung des Normal
zustands, um "die politische Kriminalität im Keim zu er
sticken", Ehmke fordert im Bundestag, "diese Gruppen völ
lig zu entsolidarisieren, sie von all dem zu isolieren, was es
sonst an radikalen Meinungen in diesem Lande auch geben
mag", Carstens verlangt "eine scharfe, unzweideutige
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Trennung zwischen den Mitgliedern dieser Bande und der
gesamten übrigen Bevölkerung", und Maihofer stellt die
Guerilla nicht nur "ins Abseits unserer Gesellschaft, son
dern der Weltgesellschaft".
(Zitate: Brandt an len van den Heuwel, Vorsitzende der
holländischen Partei der Arbeit, 9.12.74; Ehrilke in der
Bundestagsdebatte am 7.6.72; Carstens im Bundestag, 25.
4.75; Maihofer, Spiegel 19/75)

In dieser staatlichen Strategie der "Immunisierung der
Gesellschaft" durch psychologische KriegfUhrung und der
Isolierung der Guerilla haben die Medien eine zentrale
Funktion, und ihre mehr oder weniger erfolgreiche Gleich
schaltung ist Voraussetzung.

Das ist das, was Buback "offensive Information" genannt
hat -Information als Mittel im Krieg. Die Rolle der Presse
hat er dabei so charakterisiert: (Es geht darum) "daß die
Journalisten sich darauf beschränken, Mittler sein zu wol
len zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Bevölke
rung" (Buback in Kennzeichen D, 6.5.75).

Das deutlichste Beispiel fUr die Integration der Medien
in den staatlichen Apparat war die Nachrichtensperre 77.
Bekannt wurden nur noch Informationen der Bundesregi(
rung. Jede Nachricht des Kommandos oder des entführten
Dr. Schleyer oder andere Meldungen, die die Aktion im
weiteren Zusammenhang betrafen, gingen auf Anweisung
sofort an das Bundeskriminalamt. Herbert Wehner forder
te, daß sich die Gleichschaltung auch auf das westeuropä
ische Ausland erstrecken müsse: Der Auftritt Croissants
im französischen Fernsehen "dürfe nicht tatenlos hinge
nommen werden". "Es müsse deutlich gemacht werden, daß
es bei einer geistigen Auseinandersetzung nicht dazu kom
men dürfe, die Motive zu erläutern und verständlicher zu
machen." (Welt, 12.9.77)

77 ist sozusagen der kompakte Ausdruck der Entwick
lung bis dahin. Genscher, damals Innenminister, legte be
reits im Mai 72 Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Funk
und Fernsehen nahe, sich mit der "Polizei zu beraten, denn
"es bestehe ein Interesse darall', daß die Massenmedien die
Bevölkerung über die Gefährlichkeit der Bande aufklären".
(Stuttgarter Nachrichten, 30.5.72)

Wie diese Aufklärung aussieht, soll hier nur an einigen
wenigen Beispielen gezeigt werden: Von den Meldungen
die RAF würde das Trinkwasser vergiften, Senfgas einset
zen, ein Fußballstadion beschießen, Kinderspielplätze in
die Luftjagen etc. bis zu gezielteren Versuchen. So die li
nie, die sich von Meldungen über den Selbstmord Ulrike
Meinhofs und ihre Trennung von der Gruppe aus dem Jahr
1972 durchzieht bis zur Propaganda der BAW nach ihrem
Tod: Sie ist fast wortgetreu die gleiche geblieben.

Wie auch immer die Methode, der Zweck ist einheitlich:
Ein Verständnis oder auch nur die Kenntnis des politischen
Ziels soll unterbunden werden durch moralische Ab

schreckung - oder, wie Beaufre sagt: Die moralische
Schwächung des Gegners, um die politische und moralische
Stärke des revolutionären Krieges zu neutralisieren.

Dem sei hier noch ein entsprechender Satz aus der Welt
vom 13.3.75 hinzugefügt: "Verantwortungslos und unintel
Iigent ist jede vermenschlichende Darstellung der Terro
risten."

Zusammenfassend zu Punkt 1 ist zu sagen, daß die Ten
denz des staatlichen Konzepts, das inzwischen in seinen
Maßnahmen und Aktionen weit über die Bekämpfung be
waffneter Gruppen hinausgeht, die Kriminalisierung des
gesellschaftlichen Antagonismus Uberhaupt ist - in all sei
nen Außerungen.
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2. Der "Ubergesetzliche Notstand" 1977

1977, insbesondere nach der EntfUhrung des BOI- und
BDA-Präsidenten Schleyer, wurde das Kriegsverhältnis of
fen. Der Staat bildete eine Krisenstruktur, die außerhalb
der verfassungsmäßigen Entscheidungsfindung und Institu
tionen stand und rief den "Ubergesetzlichen Notstand" aus,
der alles möglich machte.

Die neugeschaffenen staatlichen Organe (kleiner und
großer Krisenstab) und die Instrumentalisierung gesetz
licher Institutionen (Parlament, BVerfG.) waren nicht
mehr an der Legalität orientiert, sondern an der Effektivi
tät der Maßname. Die Gewaltenteilung, die Garant dieser
Demokratie sein soll, wurde im Maßnahmestaat aufgelöst.
Die Exekutive wurde zum "kleinen Krisenstab", der von
folgenden Instanzen gestellt wurde:

Bundeskanzleramt mit dem direkt unterstellten Nach
richtendienst, außerdem Koordinationsstelle fUr Geheim
dienste und mit Direktverbindung zur Nato. Bundeskrimi
nalamt und Bundesinnenministerium, Generalbundesan
waltschaft, Bundesjustizm inisterium und Bundespresse
amt.

In den Personen: Bundeskanzler Schmidt, Geheimdienst
koordinator SchUler, BKA-Chef Herold, BMI Maihofer,
GBA Rebmann, BJM Vogel und Regierungssprecher Böl
Iing.

Die Legislative, das Parlament, war ausgeschaltet. Bzw.
es wurde zur Absegnung des Kontaktsperregesetzes instru
mentalisiert, wobei die Verweigerung der Zustimmung von
4 Abgeordneten quasi als Verrat gewertet wurde.

An die Stelle des Parlaments trat der "große Krisen
stab", in dem die wichtigsten Machtträger des Staates,
Vertreter aus Parteien und Großindustrie versammelt wa
ren.

Die Judikative wurde, wo sie die Extralegalität nicht ab
decken oder umhullen konnte, einfach ignoriert: wie z.B.
die BeschlUsse von Bundesrichtern und verschiedenen
Oberlandesgerichten, entgegen der illegalen Kontaktsper
re Anwaltsbesuche bei den Gefangenen zuzulassen. Bis das
BVerfG dazu gewonnen wurde, das in wenigen Tagen im
Parlament durchgepeitschte neue Gesetz als verfassungs
gemäß zu legitimieren.

Die Krisenstruktur im "Ubergesetzlichen Notstand" war
nicht mehr kontrollierbar, diente nicht dem Zweck, Men
schenleben zu retten, sondern dazu, die außergesetzlichen
Maßnahmen möglich zu machen, die politische Machtfrage
zu gewinnen.

Dies alles kann auch anhand von Zitaten belegt werden.
Nach dem heutigen Innenminister Zimmermann befand
sich die BRD damals im "Kriegszustand" (Stern 39, 15.
09·77).

In einem Interview mit dem CSU-Landesgruppenspre
cher Friedrich fUhrte dieser in der FS-Sendung 'Rekon
struktionen' am 19.10.1982" aus:

"Das war eine Dimension besonderer Art, sonst hätte es
ja auch nicht die Zusammenarbeit aller Im nundestag ver
tretenen Parteien in dieser Form gegeben •.. es war eine
Zusammenarbeit, wie sie in dieser Form nie mehr unter po
litischen Parteien in der BRD vorgekommen ist, weil die
Ausnahmesituation, die vorhanden war sich h

risensta er ra er SIC ebenfalls ls Aus-
na lmegremlum emp un en a.

lJnl1l1er ;){cm SCllreIDL. d:m der I~ichter beim Ersten
Senat des UVerfG, Simon, die von "Terroraktiollen gefähr
deten Personen aus Politik und Wirtschaft" dazu aufrief,
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"ein begren~tes Risiko zu tragen - wie wir vom Soldaten
im Krie~ erwarten, daß er Upter brmgt." (Stern 40 - vom
22·9·77)· -

Damit war ein Zustand eingetreten, von dem der Richter
des 2. Senats des BVerfG, Martin Hirsch (also des Senates,
der das Kontaktsperre-Gesetz bestätigt hat) am 16.5.1968
während der 2. Lesung der Notstandsgesetze gesagt hatte:
"Wir wollen verhindern, daß jemals eine Bundesregierung
unter Berufung auf die alliierten Vorbehaltsrechte oder
auf den Ubergesetzlichen Notstand sich zum Diktator auf
schwingen kann."

Im Bewußtsein dieser Tatsahe hat Schmidt später auch )

dazu im "Spiegel" erklärt: "Ich kann nur nachträglich den
deutschen Juristen danken, daß sie das alles nicht ver
fassungsrechtlich untersucht haben." (Spiegel vom 15.1.79)

3. Kontaktsperregesetz und Geiselstatus ,de< Gelangenen '.77 - '"

Unter dieser beschriebenen Entscheidungsstruktur wurde
das Kontaktsperregesetz verabschiedet, welches den Gei
selstatus der Gefangenen festschrieb, den offensten Aus
druck des Ausnahmezustands.

Vorbreitet war das Gesetz schon seit der Buback-Aktion
der RAF. Regierungsdokumentation S. 242: "Voruberle
gungen darUber, wie Kontakte von Gefangenen untereinan
der und mit der Außenwelt in extremen Situationen auf
rechtsstaatliche Weise und konsequent unterbunden wer
den könnten, waren im Bundesjustizministerium schon vor
der EntfUhrung von Hanns Martin Schleyer angestellt wor
den. Daß diese Überlegungen nach der Entfuhrung be
schleunigt fortgefUhrt wurden, 'war eine notwendige Kon
sequenz der von den EntfUhrern herbeigefUhrten Situati
on." Konkret sah die Reaktion auf die Erschießung des Ge
neralbundesanwalts so aus, daß der damals fUr die Haftbe
dingungen der Gefangenen in Stammheim zuständige Ge
richtsvorsitzende Foth auf Anregung der ßundesallwalt
schaft am 7.4.77 unmittelbar nach der Aktion die Totaliso
lation der Angeklagten voneinander und von der Außen
welt, einschließlich des (zu diesem Zeitpunkt noch unge
setzlichen) Verbots von Anwaltsbesuchen anordnete.

Es wude deutlich, welche Linie gegen die Gefangenen
nunmehr eingeschlagen werden sollte. Sie wurde später
von dem Strafrechtlers Stratenwerth als "Kampfmittel der
sich selbst behauptenden Staats- und Gesellschaftsord
nung, als Notwehr gegen den inneren Feind, als eine Art
Kriegsgefangenschaft im inneren Krieg" definiert. (G.
Stratenwerth, Strafrecht und Sozialtherapie, in: Fest
schrift fUr P. Bockelmann, 1979, S. 91 r).

Die geplante Verschärfung der Situation der Gefangenen
wird auch aus folgender Meldung klar:

"Die jetzigen Entscheidungen der zuständigen Behörden,

die Gefangenengruppe in Sthm aufzulösen, ist vermutlich \

nicht nur eine Folge des derzeitigen Hunger- und Durst
streiks .•. Bereits von Ende Juli also vor Beginn d -
fenden Strel s der Hä t in e m IS er geheim
ge a tenes Schrei en es BKA an die Lan es ustlzminis-
er, rößere vermeiden." Frankfurter
eue resse, 22.8.77)
Jall-Carl Haspe hat diese Eskalation gegen die Gefange

nen seit Uuback in seiner Erklärung zum Abbruch des Hun
gerstreiks am 2.9.1977 so beschrieben:
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"Im Lauf der Woche haben wir von einem Mitglied von
Amnesty International erfahren, daß der Vermittlungsver
such, den das International Executive Committee unter
nommen hat, um humane, d.h. Haftbedingungen, die den
Forderungen der Ärzte entsprechen, durchzusetzen und
den Hungerstreik zu beenden, abgebrochen wurde, weil
'die Sit.uation total verhärtet ist' und 'in den Behörden von
oben nach unten die Linie durchgesetzt wurde, nach den
Anschlägen gegen die Bundesanwaltschaft und Ponto an
den Gefangenen ein Exempel zu statuieren"'.

Drei Tage später, unmittelbar nach Bekanntwerden der
EntfUhrung von Hanns Martin Schleyer durch ein Komman
do der RAF, werden die Gefangenen voneinander und durch
das Verbot von Verteidigerbesuchen auch vollständig von
der Außenwelt isoliert und von jeder Information (Radio
und Zeitungsverbot). Sie sind damit der unkontrollierten
VerfUgungsgewalt der Exekutive ausgeliefert. Dieser Gei
selstatus wurde nun mit dem Kontaktsperregesetz gesetz
lich abgesichert und öffentlich propagiert.

Repressalien gegen die Gefangenen und ihre Hinrichtung
werden zum Gegenstand zahlreicher Äußerungen von Poli
tikern, Juristen und Meinungsträgern.

Laut "Spiegel" vom 11.2.80 war es Bundeskänzler
Schmidt, der im Großen Krisenstab diese Diskussion in
Gang gesetzt hat:

"Schmidt regt Manöverspiele an, er ermuntert die Run
de, 'an das Exotische' zu denken. Strauß bringt den Gedan
ken vor von Repressalien gegen die einsitzenden RAF-Ge
fangenen. Er wirft den Vorschlag in die Diskussion, Stand
gerichte zu schaffen und fUr jede erschossene Geisel einen
RAF-Häftling zu erschießen."

Und weiter:
"Im Krisenstab war es nicht Strauß allein, der nach bluti

ger Vergeltung rief. Auch der CDU-nahe Generalbundes
anwalt Kurt Rebmann brachte die Todesstrafe fUr Terro
risten ins Gespräch. Der Chefankläger der Republik gab zu
bedenken, ob dabei gekUrzte Verfahren zugelassen werden
sollten, zu deutsch: Schluß mit schleppenden Prozessen,
RUbe runter."
Genauso der jetzige Innenminister Zimmermann im "Spie
gel" vom 12.9.1977:

"Wcnn dic 11c.'rallsfordc.'rllngdc.'sdcmokratischcn I~echts
staats solche Dimensionen erreicht, dann mUsse man eben
bislang Undenkbares denken."

Heinz KUhn, damals Ministerpräsident von Nordrhein
-Westfalen, in der "Welt" vom 14.9.1977:
"Die Terroristen mUssen wissen, daß die Tötung von
Schleyer auf das Schicksal der inhaftierten Gewalttäter,
die sie mit ihrer schändlichen Tat befreien wollten, schwer
zurUckwirken mUßte."

Fast gleichlautend hatten zwei Tage vorher Albertz,
Böll, Gollwitzer und Scharf öffentlich das Kommando auf
gefordert, Schleyer freizulassen und andernfalls

"unabsehbare Folgen auch fUr Ihre Freunde in den Ge
fängnissen"

angekUndigt. (Welt, 12.9.77).

Es ist die öffentliche Kampagne, die während der allge
meinen Nachrichtenspere auf freiem Feld operiert und das
Klima herstellen soll, in dem der 18.10. stattfinden kann.

Daß konkrete Pläne, die Gefangenen "zu exekutieren"
(Spiegel 44h7), während der ganzen Zeit der Nachrichten
sperre ausgearbeitet wurden, berichtet der "Spiegel" sechs
Tage nach dem Tod der Gefangenen:

"Eine kleine Gruppe holler Beamter hatte tatsächlich al
le nur denkbaren Möglichkeiten erörtert, ohne I~Ucksicht
auf außenpolitische Komplikationen, ohne RUcksicht
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selbst auf das .Grundgesetz." (Spiegel, a.a.O.)

Wie weit diese Pläne bereits gediehen waren, daß um
ihre DurchfUhrung zu gewährleisten, schon Kontakte zu
ausländischen Regierungen aufgenommen worden waren,
wird im Einzelnen meine Kollegin RA Brenneke- Eggers
ausfUhren.

4. Die Begründung der Kontaktsperre:
das Konstrukt "Zellensteuerung"

Auch nach der Aufhebung der Kontaktsperre, wie sie im
September und Oktober 77 vollzogen wurde, bleibt der
Geiselstatus die Realität fUr die Gefangenen.

Der damalige Justizminister Vogel hat schon 1975 ge
sagt, daß es dem Staat grundsätzlich um die Beseitigung
jedes Kontaktes geht:

"Das (Verteidigerausschluß-) Gesetz reicht nicht aus.
und zwar hinsichtlich der Leute, die in derselben Ansta
sitzen. Was erreicht werden soll- die Beseitigung des Kon
takts - wird nicht vollständig erreicht." (Spiegel 22hs)

Um dieses Ziel mit weniger spektakulären Methoden als
der Kontaktsperre, aber nicht weniger total durchzuset
zen, versucht die Justiz jetzt, den § 129 a StGB fUr die Ge
fangenen zu installieren - eine "terroristische Vereini
gung" im Gefätlgnis.

Das zeichnet sich ab in Haftbefehlen aus neuerer Zeit, in
denen von Beteiligung an einer aus "inhaftierten und in
Freiheit befindlichen Mitgliedern" bestehenden "terroris
tischen Vereinigung" die Rede ist; in GerichtsbeschlUssen,
wo Briefe von Gefangenen untereinander mit der BegrUn
dung, sie wUrden dem "Fortbestand der terroristischen
Vereinigung RAF" dienen, angehalten werden; oder in der
neuerlichen Ausweitung des § 146 StGB. Nachdem sich das
Verbot der Mehrfachverteidigung vorher auf Angeklagte,
die zum gleichen Zeitpunkt in der RAF organisiert waren,
bezog, soll es jetzt auf alle Gefangenen anwendbar ge
macht werden, selbst wenn Jahre zwischen ihrer jeweili·
gen Inhaftierung liegen und wenn sie schon verurteilt sind.
Um trotzdem eine "Gleichzeitigkeit" der Mitgliedschaft
zu erreichen, wird auch hier die absurde Weiterbeteiligung
der Gefangenen an der RAF behauptet, wofUr die Bundes
anwaltschaft als BegrUndung z.B. die im Prozess gehalte
nen Erklärungen der Gefangenen anfUhrt.

Diese Konstruktion soll endgUltig im Urteil des hier lau
fenden Prozesses festgeschrieben und juristisch verankert
werden, der auf eben dieser Schiene aufbaut - die Anklage
basiert wesentlich auf der Behauptung, die Aktionen der
RAF 77 beruhten auf einer "einheitlichen Planung" von Ge
fangenen und bewaffneter Guerilla.

Auf dieses Ziel geht der Senat mit jedem Schritt zu: Zu
letzt, indem er es als "offenkundige Tatsache" erklärt, daß
Hungerstreiks der Gefangenen ebenfalls Aktionen der RAF
darstellten.

Die Qualität, die dieser gesamte Versuch hat, ist aller
dings offenkundig. Nachdem die Gefangenen in 14 Jahren
nicht aufgehört haben, um ihre Identität zu kämpfen,
greift die Justiz jetzt zum Mittel ihrer Kriminalisierung.

Sie soll ihre weitere Isolierung rechtfertigen "bis zum



r·'
I

EINSTELLUNGSANTRAG TEIL BI

Zusammenbruch des Weltbilds", wie das BU'1desjustizmi
nisterium in seiner Studie "Aktivitäten inhaftierter terro
ristischer Gewalttäter" (Bonn 1983) schreibt - gegen die
bekannten Gutachten aus dem ersten Stammheimer Pro
zeß, in denen vorn Gericht bestellte Chefärzte~i den da
mals drei Jahre isolierten Gefangenen so schwere gesund
heitlicheSchäden feststellten, daß sie die sofortige Zu
sammenlegung der Gefangenen in Gruppen von zehn bis
fUnfzehriforderten.ln der öffentlichen Rezeption soll das
Bild entstehen, es seien nicht seit Jahren isolierte Gefan
gene, die da zusammenkommen, sondern "aktive Mitglie
der einer terroristischen Vereinigung". Was das fUr die Ge
fangenen bedeutet, ist klar: Sowohl die Isolierung vonein
ander ahuuchdie ständige und automatische Drohung fUr
jeden Bescuher, Schreibkontakt und Verteidiger mit einem
Ermittlungsvefahren wegen "UnterstUtzung".

Es ist also quasi die "kalte Kontaktsperre" und auf -Dau
er.

AllSdieser Situation heraus wollen wir hier diese angeb
liche organisatorische Einheit von Gefangenen und illega
len, mit der Justiz und Staatsschutz seit Jahren gegen die
Gefangenen operieren, an den Tatsachen widerlegen •.

Es soll aufgezeigt werden, daß die offizielle BegrUndung
der Kontaktsperre 77, die sich auf diese organisatorische
Einheit berief, falsch und gezielt manipuliert war.

Im Einzelnen:

Bereits die nach der Aktion gegen Buback verfUgte To
talisolationgegen die Gefangenen wurde nachträglich pro
pagandistisch damit begrUndet, daß die Aktion aus den Zel
len gesteuert worden sei und zukUnftige Aktionen auch auf
diese Art gesteuert werden wUrden.

Der Vermerk des BKA (von Alfred Klaus) vorn 13.4.1977
stellt die Behauptungen auf, die Kommando-Erklärung sei
von den RAP-Gefangenen in Stammheim verfaßt worden,
sie- sei eine Gemeinschaftsarbeit unter der PederfUhrung
von Andreas Baade[', möglicherweise sei der RAP-Kader
(gemeint waren die Gefangenen in Stammhe·im) sogar an
den operativen Planungen der Gruppe beteiligt.

Daß dies nicht den Tatsachen entsprach, sondern nur ein
im Nachhinein konstruierter Vorwand war, um eine Kon
taktsperre' auch in Zukunft legitimieren zu können, wird
aus folgendem deutlich:
Der Vermerk von Klaus stammt vom 13.4.1977, die Kom
mandoerklä'fung ging mit Poststempel ebenfalls vom 13.4.
1977 bei den Zeitungen ein und von dort zum BKA; d.h.
ohne jegl iche Untersuchung ist die Behau~tung der Zellen
steuerung aufgestellt worden. Das Ergebnis, das dabei he
rauskommen sollte, stand von vornherein fest.

Jede gemeinsame Arbeit der Gefangenen war zu dem
Zeitpunk~ objektiv unmöglich; sie wurden am 7.4.1977 s0
fort völlig voneinander isoliert, wobei auch Anwaltsbesu
che ausgeschlossen waren.

Die Erklärung kann aber auch nicht vor der Aktion und
damit vor der Totalisolation der Gefangenen verfaßt wor
den sein. Sie enthält Zitate aus Zeitungen, die erst nach
der Aktion erschienen sind, wie z.B. "dies ist ein Krieg mit
anderen Mitteln", ein Zitat von GBA Buback aus der "Welt
am Sonntag" vom 10.4.1977, eine Zeitung, die die Gefange
nen gar nicht bezogen.

Die beabsichtigte Linie wird bereits in der "Welt" lan
ciert, noch bevor sich die RAF Uberhaupt fUr die Aktion
verantwortlich erklärt hatte. In einem Interview mit He
rold fragt die "Welt";lm 10.4.77: "Si/ld Anweisungen zu den
Morden von Karlsruhe aus den Uaader-Meinhof-Zellen in
Stammheim gekommen?
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Antw. Herold: "Das wird UberprUft."

Der nächste Schritt zur Verfestigung des Geiselstatus
der Gefangenen wurde nach dem mißgIUckten Versuc:h,
Ponto, eill!en -der einflußreichsten Bankiers der BR0 und
persönlichen Ratgeber des damaligen Bundesk'.nzlers
Schmidt, am 30.7.1CJ77 zu entfUhren, getan.

Einen Tag nach der Aktion 'gegen 'Ponto, also am 31.1.
1917, durchsucht die Bundesaliwaltschaft (Zeis) das An
waltSbUro in Stuttgart und verbreitet anschließend Uber
die Medien, das Original der Buback-Erklärung sei gefun
den worden, und es sei jttzt klar, daß die Bubackerklärung
von Gudrun Ensslin geschrieben worden sei.

Also wieder die gleiche Propaganda: in unmittelbarem
Zusammenhang der RAP-A1ctiongegen Ponto wird erneut
die falsche Behauptung aufgestellt, die Buback-Aktion sei
unter Mitwirkung der Gefangenen erfolgt.

Dazu zitiere ich aus den die Pakten benennenden und da
mit richtigstellenden Pressem itteilungendes Internatio
nalen Kom itees zur V.erteidigungpolitischer Gefangenen
in West-Europa vom 5.8.77 und 9.8.77:

Zunächst aus der Mitteilung vom 5.8.77
"Pressem itteilung
Die Behauptung, das Original der Kommando-Erklärung
sei bei der Durchsuchung des Stuttgarter AnwaltsbUros
Croissant am 31;7.77·~efonden worden, ist ebenso eine
Verfälschung der Tatsachen wie die Meldung, es seien
'Druckfolien von Schriften, in denen zu rkuen bewaffneten
Verbrechen aufgerufen werden, sowie eine Anschriften
liste von Personen •.. , die im Verdacht von Terroraktivitli
ten stehen' gefunden worden.

Wir haben bereits am 31.7. erklärt, daß es sich bei den
Texten, die die Bunde$atlwaltschaft mitgenommen hat, um
Manuskripte von Erkläruogent die die Gefan~en im
Stammheimer Prozeß öffentlich gesprochen haben, und um
die Anschriften von Redaktionen und Journalisten han
delt."

Und in der Mitteilung vom 9.8.1977 heißt es:
"Zu der diffusen'Äu8e'fung-der BÜndesanwaltschaft, im BU
ro -Croissant sei 'möglicherweise der Original·;.Bekenner
brief zum Attentat auf Buback gefunden worden' erklären
wir: '

Oberstaatsanwalt Zeis hat'llm 31.7.1977 keineh-Original
brief gefunden.
Schon das Durchsuchungsprotokd" vom 31.7.1977 nennt
unter Position 42: 1 Briefumschlag mit Bekennersehteiben
i.S. Buback.
Tatsächlich wurde gefunden:
In einem weißen Briefumschlag 4 Blatt einseitig beschrie
ben. Der Briefumsthlag war handschriftlich adressiert an
das BUro Dr. Croissllht und trug mit roter Schrilt den Ver
merk 'Eilbrief'. Der Brief war am 13.4.1977 in DUsseldod
abgestempelt und wurde dem BUro am gleichen Tag um 15
Uhr 30 zugestellt. Der Brief hat den Eingangsstempel des
BUros bekommen und wurde zu den Akten:genommen. Die 4
Blatt enthalt"eh auf 3 Biltttern die Erklärung des Komman ...
dos Ulrifce Meinhof, auf dem 4. Blatt die Kopie eines Miet .•
vertrags fUr ein Suzuki-Motorrad.
Der;Tagespresse nachdem 13.4.1977 ist zu eAtnehmen; daß
die Erklärung des Kommandos Ulrtke M.einbof in dieser
Aufmachung mehreren Presseor~anen und Agentuten zu
gegangen ist. Von einemOciginal kann deshalb keine'Rede
sein."

Dieses konstruierte Gebilde der "Zel1ensteaeruns" kam
dann während der Schleyer-EntfUhrung zum vollen Einsatz
und diente nun - als einzige BegrUndung - der Verabschie

. dung des Kontaktsperregesetzes.
Der damalige ßundesjustizministerVogel.begrUndete die

Kontaktsperre gegenUber dem Bundesverfassungsgericht
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wie follt:
liMit RUcksicht auf die nach den bisherigen Erkenntnissen
bestehende Kommunikation zwischen inhaftierten terro
ristischen GewaltUtern und in Freiheit befindlichen Ge

siMunlSlenossen war es nicht nur lerechtfertilt, sondern
auch leboten, jqliche MÖllichkeit eines lIleriaubten Kon
takts nach außen fUr die Dauer der lelenwlrtilen von den
EntfUhrern auslehenden Bedrohung zu verhindern. Die zu
stlndigen staatlichen Stellen erfUllten damit ihre Rechts
pflicht zum Schutz des Lebens von H.M. Schleyer und zur
verantwortlichen Bewlltilung der durch den terroristi
schen Anschlag herbeigefUhrten außerordentlichen Situa
tion.1I

Die IIZellensteuerung 11,die durch die Kontaktsperre ver
hindert werden soll, wird mit folgenden Punkten aufgebaut
(siehe die schon zitierte Dokumentation der Bundesregie
rung):
I. angebliche Kassiber,
~. angebliche Tatortskizze
3. angeblich abgesprochenes Codewort.

I. Am selben Tag h7.IO.I977) als abends die Panorama
-Sendung kam, in der uber die IIErschießung von Geiseln als
Vergeltungll diskutiert wurde und Golo Mann gesagt hat,
"die wegen Mordes verurteilten Terroristen zu Geiseln zu
verwandeln", bringt der Spiegel Andreas Baader als den
Drahtzieher der Lufthansa-Entfuhrung. "Einen ersten Hin
weis •.• gab jenes Kassiber, das die Polizei unmittelbar
nach der Schleyer-EntfUhrung in Stammheim abfing. Darin
stand, daß die Inhaftierten nun endlich und unter allen Um
ständen herausgeholt werden wollten".

Diesen Kassiber hat es nie gegeben. Er hätte auf der
ersten Seite der Regierungsdokumentation zur Schleyer
-EntfUhrung gestanden, wäre tausendmal zitiert worden.

2. Als Indiz fUr eine gemeinsame Planung der Aktionen
von RAF und Gefangenen wird ein Zettel, der am 5.9.1977
im Auto von Rechtsanwalt Newerla gefunden worden sein
soll, herangezogen. Man muß dazu wissen, daß Armin Ne
werla schon am 30.8.77 festgenommen und sein Auto be
schlagnahmt und durchsucht worden war. Auf diesem Zet
tel soll sich eine Skizze vom Tatort befunden haben.

Dieser an sich bedeutungslose Zettel, der natUrlich nie
mals als Beweismittel zum Tragen kam, bekam seine Be
deutung nur dadurch, weil er als im Fahrzeug eines An
walts der Stammheimer Gefangenen gefunden ausgegeben
worden war und zur Konstruktion einer Verbindung zwi
schen Gefangenen und der RAF dienen sollte.

3. Schließlich sollte ein zwischen den Gefangenen und
der RAF ausgemachtes Code wort die Zusammenarbeit be
legen.

Wörtlich heißt es dazu in der Regierungsdokumentation
zu Schleyer auf Seite 9 der Materialien:
IIAm 10. September 1977 bestätigte sich der Verdacht, daß
unter den Häftlingen jedenfalls Andreas Baader eine be
stimmte Leitungsrolle zugewiesen war: die Entfuhrer er
klärten an diesem Tag, Baader werde nach Freilassung der
Häftlinge ein Code-Wort sagen, das den Entfuhrern die Er
fullung aller Forderungen signalisiere."

Als Beleg wird hierfUr der Telefonanruf des Kommandos
vom 10.9.77 bei Payot in folgender Fassung wiedergegeben
(ich zitiere die entsprechende Passage):
"Sobald die Gefangenen sowie Herr Payot und Herr Nie
möller ihr Flugziel erreicht haben, wird Andreas Baader
ihnen einen Satz sagen, der ein Wort enthält, der dem
Kommando t1berbracht wird lind diesem erlaubt, zu identi
fizieren und zu versichern, daU sie gut angekommen sind,
damit Schleyer·freigelassen werden kann." (Regierungsdo-
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kumentation, S. 30 0.
Diese angeblich authentische Mitteilung ist nachweisbar

eine Fälschung.
Es handelt sich um eine Kombination aus zwei Anrufen,

einem eindeutig nicht authentischen Anruf vom 10.9.1971
11.05 Uhr beim WDR in Köln. Dieser ist auch nre als au
thentisch behandelt worden, da sich der Anrufer {im Ge
gensatz zu allen anderen Kontakten mit "Kommando Haus
nerll (nicht IIKommando Siegfried Hausnerll» meldete und
keinerlei Identifikation gab, die ihn als authentisch quali
fiziert hitte. Aber, in diesem Anruf vom 10.9. heißt es
wörtlich: IlCode-Wort" (SAO-S-4D,I69). Dieses Zitat "Co
de-Wort" wurde dann mit Text aus der tatsächlichen Mit
teilung des Kommandos bei RA Payot umrankt. Diese ech
te Mitteilung findet sich nicht in den beiden angeblich voll
ständig wiedergegebenen telefonischen Kommunikatio
nen. FUr den 10.9. ist dort nur der erwähnte falsche Anruf
beim WDR angegeben.

Die wirkliche Mitteilung vom 10.9.77 an Payot lautete
wie folgt (Auszug SAO-S-S3.1!217):
"Sobald die Gefangenen gelandet sind, kommen Payot und
Niemöller zurUck und geben uns Uber TV einen Satz von
Andreas bekannt, der eine Assoziation enthalten muß, die
fUr einen aus dem Kommando identifizierbar ist.1I

Diese Fassung der Mitteilung findet sich bei den Akten
im Band SAO- S - 53.1, Blatt ~I7 als Asservat aus einem
Depot-Fund und ist so auch an Payot durchgegeben wor
den.

Daran kann es keinen Zweifel geben, denn Payot selbst
bezieht sich bei späteren Gesprächen darauf (SAO - S- 40,
223 + 255). Aber in die Akten ist er nicht gelangt. Auf SAO
- S- 39, I findet sich der Hinweis, daß sich die fUr das Er
mittlungsverfahren relevante telefonische Kommunika
tion in einem Asservatenverzeichnis befindet - SAO - S
25.2, 341 bis 396. Auch dort findet sich keine Spur dieser
telefonischen Mitteilung.

Der Text in dem Wortlaut, wie er in der Regierungsdoku
mentation unzutreffend als authentisch wiedergegeben
ist, findet sich schließlich unter der omillösen Rubrik
"Kontakte zu RA Payot" in SAO-70, S-45, ~5. Dort wird
schließlich auch deutlich, daß es sich nicht etwa um die
wörtliche Wiedergabe der Mitteilung handelt, sondern le
diglich um einen Aktenvermerk des KHK Klein vom BKA
Uber die Tatsache einer Mitteilung und deren ungefähren
Wortlaut.

Aus einem "Satz, der eine Assoziation enthalten muß",
wurde also lIein Satz, der ein Wort enthält ••• " und schließ
lich "Code-Wortll• Diese Manipulation war notwendig, weil
nur ein bestimmtes Wort eine Absprache zwischen Kom
mando und den Gefangenen voraussetzt, während eine
Identifizierung durch ·eine "Assoziation" auf die persönli
chen Beziehungen zwischen Gefangenen vor ihrer Festnah
me und Kommandomitgliedern ausjUngerer Vergangenheit
abstellte.

Die hier beschriebenen Manipulationen hatten Uber das
seit Buback systematisch aufgebaute Gespenst der Zellen
steuerung immer nur das Ziel, eine Kontaktsperre zu legi
timieren. Denn BegrUndungsschwierigkeiten traten von
Anfang an auf:
Spiegel,3·Io·77:
"Am Dienstag vor der SPD-Bundestagsfraktion forderte
Schmidt knapp 'es liegt ein Gesetz vor, das wir unbedingt
brauchen' ... Schmidts BegrUndung: Das Parlament mUsse
im Blitzverfahren klare Verhältnisse schaffen, bevor das

BVG in Karlsruhe womöglich die angeordnete Kontaktsperre fUr rechtswidrig erkläre ••• Erstmals seit 1969 hat
te die SPD/FDP-Regierung bei 4 Nein-Stimmen und 17
Enthaltungen keine Mehrheit im Parlament; das Notgesetz
konnte Schmidt nur mit den Stimmen der "Opposition
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durchbringen ••• selbst viele der Politiker, die dem Gesetz
zustimmten, mußten erhebliche Skrupel unterdrUcken. Sie
kritisierten vor allem, daß ihnen niemand belegen konnte
oder wollte, wie denn die Aktivitäten der EntfUhrer aus
Gefängniszellen gesteuert werden. Schmidt kUndigte le
diglich fUr später eine Dokumentation an und phrophezei
tel "Dann werden einigen noch die Augen aufgehen."

Eine solche Dokumentation ist natUrlich nie erschienen.

Schon am 15.9.1977 sagte der Psych. Berater der GSG 9,
Reiner Zeller im "Stern":

"Diese Steuerung wird Uberschätzt ••• Gegen die Steue
rung aus Stammheim spricht auch der Hungerstreik. Wenn
ich weiß, daß ich in vier Wochen in den gewaltigen Streß
der Befreiungsaktion komme, sorge ich doch dafUr, daß ich
geistig und körperlich fit bin. Gudrun Ensslin, die andere
der beiden Symbolfiguren, ist so kaputt, daß sie wahr
scheinlich die Befreiung kaum uberleben wird ohne ständi
ge ärztliche Hilfe."

Und Vogel, der, wie zitiert, von "bestehender Kommuni
kation zwischen inhaftierten terroristischen Gewalttätern

und in Freiheit befindlichen Gesinnungsgenossen" gespro
chen hatte, als er das Kontaktsperregesetz begrUndete,
sagte im Gegensatz zu seiner BegrUndung vom 15.9.1977
vor dem Bundesverfassungsgericht in einem Interview mit
dem italienischen Fernsehen 1978 auf die Frage, ob die
Schleyer-EntfUhrung aus den Zellen heraus gesteuert wor
den sei:

"Nein. Das haben wir seinerzeit schon nicht angenommen,
und es hat sich auch keine Bestätigung dafur gefunden ••.
Eine Planung oder überhaupt eine Steuerung im Detail aus
den Zellen heraus, dafür gibt es keine Beweise."

Soweit die Untersuchung der Kontaktsperre unter die
sem Gesichtspunkt.

Daß der Geiselstatus der Gefangenen inzwischen alltäg
liche Praxis ist, spricht u.a. auch aus einer VerfUgung des
Vorsitzenden in diesem Prozeß, in der er einen Antrag auf
gemeinsamen Hofgang der Gefangenen ablehnt:

"Insbesondere ist nicht zu erkennen, daß es zu einer Ent
spannung der Sicherheitslage in einer Weise gekommen
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wäre, die eine Lockerung der Haftbedingungen erlaubt".
(Verf. vom 3.2.1984 S. 2)

Die Gefangenen werden zu Geiseln erklärt, sie werden
als Geiseln behandelt. Faktisch sind die Gefangenen also
Teil des Krieges. Dieses faktische Verhältnis ohne politi
schen Inhalt zu lassen, dahin geht die ganze Anstrengung
des Staates, weil jede Anerkennung des Kriegsverhältnis
ses nach dem Völkerrecht praktischen Schutz fUr die Ge
fangenen b.edeuten wurde, also Rechte - genau das, was
nach dem Konzept des Staatsschutz fUr gefangene Gue
rillas völlig beseitigt werden soll.

Während des fUnfmonatigen Hungerstreiks 1974 hatte
schon der Bundesjustizmninister Vogel im Zusammenhang
mit dem Tod von Holger Meins erklärt: "Auch das Grund
recht auf Leben gilt nicht absolut" (Spiegel, 16.12.1974):

Und der ÖffentlichrechtIer von MUnch erwiderte am 17.
10.77 in der Fernsehsendung Panorama auf den Vorschlag
Golo Manns, alle Gefangenen, die wegen Mord verurteilt
sind, in Geiseln zu verwandeln und unter Kriegsrecht zu
stellen:

"Wenn die Terroristen tatsächlich wie Kriegsgefangene
behandelt werden mUßten, dann hätten sie es besser in den
Gefängnissen als sie es jetzt haben. Also das bringt Uber
haupt nichts ein .•. Und auch im Krieg darf man Kriegsge
fangene nicht als Geiseln erschießen, das ist ausdrUcklich
im Genfer Abkommen festgelegt und es sind ja deutsche
Soldaten gerade wegen Geiselerschießungen im 2. Welt
krieg verurteilt worden."

Abschließend ist zu sagen:
Die Genfer Konvention ist der völkerrechtliche Versuch,

kriegerische Auseinandersetzngen zu humanisieren.
Die Forderung der Kriminalisierungs- und Vernich

tungsstrategie des BR D-Staates auf allen Ebenen geht ge
nau in die entgegengesetzte Richtung.

Adler
I~echtsanwalt



Seite 14

TEIL B 11

Westeuropäische Aufstandsbekämpfung
und Vorstöße der BRD in der UNO

Vorbemerkung

Während in der BR D die grundlegenden Bedingungen fUr
die Exekution der NATO-Innenpolitik geschaffen wurden,
ging die Bundesregierung daran, diese Linie auch in den an
deren westeuropäischen Staaten durchzusetzen. Mit Hilfe
von ökonomischem und politischem Druck, ihrer Kreditpo
litik On Italien wurde ein Anti-Terror-Gesetz nach BRD
-Muster nach einem 5-Milliarden-Kredit, in Großbritan
nien nach einem lo-Milliarden- Kredit in Zusammenhang
mit dem EG-Beitritt erlassen) waren die wesentlichen Vor
aussetzungen einer ersten Vereinheitlichung bei der Gue
rilla-Bekämpfung bis 1976 erreicht: Anti- Terror-Gesetz in
Italien Mai 75, in Spanien August 75, in England und Irland
März 76; in Frankreich wurden ebenfalls im März 76 als
erster Schritt alle autonomen Bewegungen verboten.

Die Anti- Terror-Gesetze sind identisch mit der Krimi
nalisierungsstrategie. Das war nicht Uberallleicht durch
zusetzen. Noch 1972 wurde von der IRA mit der damaligen
Regierung Hea th in einem Waffenstillstand die Behandlung
der IRA-Gefangenen als Kriegsgefangene festgelegt.

Die nachfolgende Regierung Callaghan, die ihr ökonomi
sches Heil im EG-Beitritt Großbritanniens sah, schafft
diesen "politischen Status" ab. Der Nordirland-Minister
Rees: "Wer mordet, schießt und bombt, ist kriminell. Diese
Politik steht fest." (Times, 02.03.76).

Diese Linie der Kriminalisierung von Guerilla-Gruppen
ist bereits 1975 in einer Studie des Londoner "Institute for

I the study of conflict" zur Militärstrategie in Westeuropa
als notwendig definiert: "Terroristen sollen wo immer
möglich auf dem normalen Weg krimineller Anklagen an
geklagt werden ••• und wie normale Kriminelle gefangen
gehalten werden."

In dieser Studie wird schon das ganze sicherheitspolitische Konzept, wie es in den darauffolgenden Jahren umge
setzt wurde, abgesteckt:

"Internationale Aktion. - Koordination. Ihre Notwendig
keit ist klar. Internationale Koordination war bisher unge
nUgend, vor allem, weil nicht alle Länder in gleicher Weise
vom Terrorismus bedroht sind. Dazu hindern Differenzen
im politischen, militärischen und rechtlichen System
manchmal eine internationale Antwort. Geheimdienste.
Obwohl Verbrechen immer noch Verbrechen bleiben, auch
wenn sie politisch motiviert sind, erfordert die Koordina
tion der polizeilichen Anstrengungen bei politisch moti
vierten Verbrechen neue Maschinerie. Interpol kann nicht
benutzt werden, und wenn es nur wegen der Mitgliedschaft
der arabischen Staaten ist.

Die jeweiligen Länderpolizeien akkumulieren eine Masse
von Fakten und Daten, einschließlich Statistiken Uber Ter
rorismus. Vieles davon könnte computerisiert werden. Alle
europäischen Länder sollten Profile von terroristischen
Gruppen und Individuen anfertigen. Diese Information
sollte gesammelt und jeder Polizeistelle zur Verfügung
stehen." On: New dimension of security in europe, Mai 75)

Diese "Internationale Aktion" wird von der BRD auf drei
Stufen in Angriff genommen:

mit einer Initiative Genschers, auf UNO-Ebene, die
Ächtung der "neuen innerstaatlichen Formen von Ge
walt" zu erreichen
mit dem Ausbau der polizeilichen Ebene auf EG-Ebene
- Maihofer: "Es gibt über die bilateralen und multila
teralen Vereinbarungen hinaus ganz handfeste Abspra
chen, nicht nur den Austausch der Informationen über
alles bisher dagewesene hinaus zu verstärken, sondern
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auch bei den polizeilichen Operationen eng zusammen
zuwirken zwischen alle,:! europäischen Staaten. Und das
verlangt vor allem ein Uberspringen altgewohnter Sou
veränitätsvorstellungen. Hier haben wir einen großen
Fortschritt in Richtung einer gemeinsamen europäi
schen Innenpolitik vollzogen" (in: ßrennpunkt,
07.07.76)
und drittens als Initiative des damaligen Justizminis
ters Vogel: "Die Möglichkeiten im Bereich des Europa
rates nutzen." (FR, 29.06.76)

Die Projekte entstehen aus dem Bewußtsein, daß "die
Verlagerung der - militärischen - Vorneverteidigung nach
Innen •.. gar nicht erfolgreich sein kann, wenn sie nicht
von vorneherein getragen wird von mehr Nationen als etwa
nur der Bundesrepublik." (Kritisches Tagebuch, Tübingen,
1978).

Das Problem aller Initiativen war dabei und ist es zum
Teil bis heute, daß eine große Anzahl von Staaten, die eine
anti-imperialistische Außenpolitik verfolgen oder die in
ihrer jüngsten Geschichte bewaffneten Kampf zur Befrei
ung von Kolonialismus, Rassismus und Ausbeutung brauch
ten, die pauschale Kriminalisierung von politischer Gewalt
nicht nachvollziehen. Ein anderes Problem war dabei, daß
eine Reihe von westeuropäischen Staaten in ihrer Verfas
sung und Gesetzgebung und in bi- und multilateralen Ver
trägen und Abkommen das politische Delikt und das politi
sche Asyl noch verankert hatten, also Prinzipien, mit de
nen der bürgerliche Staat die politische Gewalt, aus der er
einst selbst entstand, anerkennt, oder daß sie das spezifi
sche Staatsschutzrecht der BRD in ihrer Gesetzlichkeit
nicht hatten.

I. Vorstöße im Rahmen der UNO

a) Bereits 1972 legten die USA der UN-Vollversammlung
einen Entwurf für eine umfassende "Konvention gegen
Terrorismus" vor, die jedoch insbesondere bei der Diskus
sion Uber Definitionsfragen zum "internationalen Terroris
mus" am Widenttand der Länder der Dritten Welt scheiter
te. Eine gemeinsame Definition Uber "Terrorismus" insbe
sondere der GrUnde, die zu politischer Gewalt führen, war
nicht möglich, denn die Länder der Dritten Welt sehen als
"Akte des internationalen Terrorismus auch Aktionen der
kolonialen und rassistischen Regime". (G. Kausch, in: Ver
einte Nationen, Juni 1980, S. 77 ff)

b) Ungeachtet dieses Widerspruchs versuchte die BRD
Mitte der 70er Jahre einen neuen Vorstoß, um in der UN
-Vollversammlung und den beratenden AusschUssen eine
zweckgerichtete Verurteilung nicht-staatlicher politi
scher Gewalt herbeizufUhren, scheiterte aber aus genau
den gleichen GrUnden vor allem am Widerstand der Länder
der Dritten Welt, die nicht bereit waren, die Aktionen von
Befreiungsbewegungen gegen imperialistische Staaten als
"internationalen Terrorismus" zu definieren und zu verur
teilen.

cl Angesichts dieser fUr die westlichen Staaten negativen
Erfahrungen bei den Diskussionen um eine "Terrorismus
-Konvention", initiierte die BR D 1976 eine "Internationale
Konvention gegen Geiselnahme". Brandt sagte, eine Initia
tive habe nur eine Chance, wenn sie auf Flugzeugentfüh
rungen beschränkt bleibt, "denn in den UN gibt es einige
Herren, die etwas anderes mit dem Begriff Menschenrech
te verbinden, als wir es uns zu eigen machen." (Welt,
09.06.76)

Und als taktische Rilcksicht, um die BRD-Initiative
nicht zu gefährden, sollten sich die USA und Israel- die in
ternational Hauptverantwortlichen fUr Staatsterrorismus
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- raushalten. Die Welt schreibt am 19.06.76 dazu: "Die
Amerikaner wollen sich zurUckhalten, um eine Annahme
der Resolution nicht zu gefährden." Und die israelische
UN-Mission, war "nicht an einer politischen Demonstra
tion sondern am Ergebnis interessiert". (FR, 11.10.76)

Nach der israelischen Militäraktion in Entebbe (Uganda)
- die völkerrechtswidrig war, aber von den westlichen
Staaten als humanitär bezeichnet wurde - hält die Bundes
regierung den(Zeitpunkt fUr gUnstig, den Vorstoß fUr eine
"Internationale Konvention gegen Geiselnahme" zu ma
chen (vgl. Fischer in: Vereinte Nationen, 1977, S. 40).

Außerdem erachtet sie diese ihre erste Aktivität im
Sicherheitsrat fUr dringend, weil das Guerilla-Kommando
in Entebbe auch Gefangene aus der BRDforderte, wozu die
Bundesrepublik am 03.07.76 sagte: "Die Bundesrepublik
hält Uberhaupt keine Freiheitskämpfer im Gewahrsam."
Kremp verwahrt sich in der "Welt" dagegen, daß durch Ver
handlungen die Gefangenen .I~ombattantenstatus bekämen
und Vogel leitet mit. seiner Außerung am 05.07.76 zu der
beabsichtigten "Konvention gegen Geiselnahme" Uber:
"Das entscheidende ist, ob diejenigen Uber ihren Schatten
springen, die sich der Terminologie der Terroristen bedie
nen und von Freiheitskämpfern reden. Die sind es, die ihre
Haltung ändern mUssen und sich an einem generellen Ab
kommen und generellen Maßnahmen beteiligen mUssen."

Die Donner UN-Vertretung erklärt sich schließlich zu
dem beabsichtigten Abkommen: "Wir wollen das Thema
entpolitisieren. Wir wollen es humanitär aufbauen, um
klarzumachen, daß Geiselnahmen unabhängig von ihrem
politischen Hintergrund zu verurteilen sind." (FR, 22.06.
76) Trotzdem setzten die Länder der Dritten Welt auf Be
streben von Befreiungsbewegungen durch, solche Geisel
nahmen von der Konvention auszunehmen, die von Befrei
ungsbewegungen gegen Kolonialherrschaft, fremde Besat
zung oder rassistische Regime im Zusammenhang mit
ihrem Kampf zur Durchsetzung ihres Selbstbestimmungs
rechts durchgefUhrt werden (G. Kauch, a.a.O., S. 76).

Die Gefangenen aus der RAF, die damals in Stammheim
gerade angeklagt wurden, sagten zu der UN-Initiative:
"Das Projekt, das Genschers Initiative transportiert, ist
die Kriminalisierung der Befreiungsbewegungen in der
'Dritten Welt' und der sozialrevolutionären Guerilla in den
Metropolen: 'Jede nichtstaatliche Gewaltanwendung' be
deutet, daß das Moment revolutionärer Umwälzung, das
als Widerstandsrecht in den bUrgerlichen Verfassungen
vermittelt ist, eliminiert wird. Das heißt praktisch: Politi
sche Opposition, die klassischen und neuen politischen De
likte werden kriminalisiert, und das Widerstandsrecht und
damit die Essenz der Menschenrechte - daß Widerstand le
gitim ist, wo sie verletzt sind - soll wie es innerstaatlich
ist, auch international aufgehoben werden."

Diese "Konvention gegen Geiselnahme" wurde Dez. 1979
verabschiedet und ist Anfang Juni 1983 in Kraft getreten.
Bisher sind ihm lediglich 22 Mitgliedstaaten beigetreten.
Unterzeichnet haben 25 weitere Staaten, im Verhältnis zur
Gesamtzahl der UN-Mitglieder ein sehr begrenzter Kreis
(vgl.l. Jahn in VN 1983, S. 97).

Entgegen der "europäischen Terrorismuskonvention" von1977 (siehe weiter unten) enthält diese Konvention aller
dings nicht eine ausdrUckliche und automatische Entpoliti
sierung der Tat (Geiselnahme) zum Zweck der Ausliefe
rung, denn sie läßt die nach jeweiligem nationalen Recht
vorgesehene Ausnahme von der Auslieferung politischer
Täter weiterhin gelten. (vgl. Kausch a.a.O.)

d.) Ende 1977 war diese Konvention also noch nicht verab
schiedet.

Der Einsatz der GSG 9 in Mogadischu war ein neuer An
stoß fUr die BRD, das UN-Projekt weiterzutreiben und
Klcichzl'itig cinc nClIl' EbclIC llIitl'illzubezichclI. Mischllik
von der FDP sagte am 20.10.77 im Bundestag: "Die welt
weite positive Resonanz muß jetzt in praktische Fort-
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schritte auf dem Gebiet der eindeutigen UbereinkUnfte
und Abmachungen umgesetzt werden. Die Bundesregie
rung ist bereits bei den Vereinten Nationen aktiv gewor
den. Es muß alles darangesetzt werden, die internationale
Konvention gegen Geiselnahme jetzt endlich zustandezu
bringen. Als weitere Ebene zur Herstellung abgestimmter
und verbindlicher Grundregeln im Kampf gegen den welt
weit grassierenden Terrorismus sollte die KSZE dienen .••"
(S. 372 in der Dokum. der Bundesregierung zur EntfUhrung
von H.M. Schleyer).

Aber die Ebene der KSZE, die vor allem die sozialisti
schen Staaten auf die Interessen der westlichen verpflich
tensollte, brachte ähnliche Probleme, wie die Ebene der
Vereinten Nationen. So enthält später die Schlußerklärung
von 1983 der KSZE-Konferenz in Madrid zwar Passagen
gegen Terrorismus, jedoch muß die "Welt" auch hier schon
vorher berichten, daß die westlichen Staaten darunter et
was anderes verstehen als die sozialistischen, die z.B. "Ak
te der nationalen Befreiungsbewegungen nicht als terro
ristische ansehen". (DW I 3.02.8 x)

2. Vorstöße der BRD im Rahmen des Europarats
und der EG

Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen konnten also
nicht in der gebotenen Gesamtheit fUr die "Kulturaufgabe
der Terrorismusbekämpfung" (Herold, in: Kriminalistik
4/80, S. 17x) gewonnen werden. Maihofer drUckte es 1976
so aus, daß der Weg Uber die UN zur Ächtung der Befrei
ungsbewegungen und Guerillagruppen zu langwierig und zu
umständlich ist. Es gelang der BRD jedoch, die Staaten
Westeuropas dafUr zu koordinieren und unter· ihrer Regie
dienstbar zu machen. Dies fUhrte zu den verschiedensten
bilateralen und multilateralen Abkommen und Verträgen
und zu dem ab Ende 1977 vorangetriebenen systematischen
Aufbau eines "europäischen Rechtsraumes".

Als ein zentrales politisches Ziel formulierten die EG
-Minister Mitte 1977 in London: "Die Minister kamen Uber
ein, daß festgenommene Terroristen nicht als Kriegsge
fangene im Sinne der neuen Genfer Konventionen behan
delt werden sollen."(Stuttgarter Zeitung, 01.06.77). Diese
demonstrative KlarsteIlung war auch notwendig, weil zu
diesem Zeitpunkt gerade die Zusatzprotokolle zur Genfer
Konvention verabschiedet wurden, die die nationalen Be
freiungsbewegungen unter den Schutz der Konvention stel
len.

Eines der größten Hindernisse auf dem Weg zum "euro
päischen Rechtsraum" war das Asylrecht und das Auslie
ferungsrecht mit seinen Beschränkungen bei politischen
Delikten. So trafen sich bereits 1975 die Justizminister der
EG und berieten, wie die Auslieferung gefaßter Guerillas
oder anderer Oppositioneller erleichtert werden könnte.
Da die meisten der zwischenstaatlichen Auslieferungsver
träge damals und z. T. noch heute eine Auslieferung bei po
litischen Delikten nicht erlauben, haben die Justizminister
die Mitglieder des Europarats gedrängt, das politische De
likt abzuschaffen. (FR, 20.01.76)

a.) Dazu mußte zunächst das multilaterale europäische
Auslieferungsabkommen von 1957 geändert werden, denn
in Art. 3 Abs. 1dieses Abkommens war festgelegt, daß die
Auslieferung dann abgelehnt wird, wenn der ersuchte Staat
die Straftat, derentwegen die Auslieferung beantragt
wird, als eine politische oder mit einer solchen zusammen
hängende Straftat ansieht.

Dem gleichen Gedanken des Auslieferungsrechts ent
springt auch § 3 Interpol-Statut, der formuliert, daß eine
·Zusammenarbeit bei politischen Straftaten zwischen den
einzelnen nationalen Polizeibehörden nicht vorgesehen
ist. Bei der von Maihofer 1976 geforderten Intensivierung
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der Zusammenarbeit der Polizeien der Staaten im europä
ischen Bereich wurde dieser Interpol-Passus dement
sprechend als förmliches Hindernis und anachronistisch
-traditionelle Auffassung bezeichnet. (FR, 20.01.76)

b.) Der erste Durchbruch fUr die Abschafffung des politi
schen Delikts und fUr die Vereinfachung der Auslieferung
lief im Europarat. Auf Betreiben der BRD wurde 1976 ein
Entwurf einer europäischen "Konvention zur Bekämpfung
des Terrorismus" eingebracht und im Januar 1977 be
schlossen. Diese Konvention beseitigt das politische Delikt
im bUrgerlichen Strafrecht. Das Asylrecht wird entspre
chend verändert, insbesondere das o.a. europäische Aus
lieferungs abkommen. Damit hat diese Konvention das Mit
tel geschaffen, das nach Ansicht der Staatsschutzbehörden
und ihrer Regierungen das größte Hindernis fUr eine
gleichgeschaltete Repression beseitigt hat.

Gerard Soulier, damals Professor fUr Recht an der Uni
versität Nancy, schreibt dazu im November 1976 in le
monde diplomatique:

"Jenseits juridischer Techniken hat (dieses Projekt) eine
Tragweite, die die neue, seit einigen Jahren von der Ge
samtheit der westlichen Länder auf den Weg gebrachte
Gesetzgebung irgendwie krönt. Es engagiert Europa in
Richtung auf ein politisches System, dessen Namen man
noch nicht weiß.

Wenn man sich an den Wortlaut des Textes hält, sieht
man sehr wohl, daß praktisch auch nicht der Schimmer
eines politischen Deliktes Ubrig bleibt (mit Ausnahme viel
leicht von Pressevergehen), daß diese Kategorie definitiv
verschwunden ist. Es wäre ehrlicher gewesen, unumwun
den zu erklären, daß diese liberale Tradition verlassen ist.
Es ist perfekte Heuchelei, so zu tun, als wUrde man dieses
Recht als Prinzip aufrechterhalten, aber - indem man es
jeder Substanz beraubt - jede Möglichkeit seiner Anwen
dung zu verneinen.

Schließlich liquidiert diese Konvention, indem sie die
Besonderheit r·ulltischer Delikte leugnet, eine kapitale In
stitution dc, Menschenrechts, das Asylrecht. Frankreich
kann darauf nicht verzichten, weder politisch noch juris
tisch. Nach Artikel 5 der geltenden Verfassung: 'Wenn der
konstitutionelle Rat erklärt hat, daß eine internationale
Verpflichtung eine der Verfassung konträre Klausel ent
hält, kann die Authorisierung ihrer Ratifizierung nicht vor
der Revision der Verfassung laufen'. Wer kann sich das vor
stellen?

Diese Systeme haben ihren Zusammenhang. An ein so
entscheidendes Element zu rUhren, heißt das Ganze zu per
vertieren. Das ist der Punkt, an dem man sagen muß: der
Text verpflichtet uns zu welchem Europa? Diese Konven
tion internationalisiert die Doktrin der inneren Sicherheit.
Sie ist ein Reflex des Europas, das sich abzeichnet und
schon existiert: Poniatowski trifft oft sein deutsches Pen
dant. Poniatowski trifft oft sein spanisches Pendant. Let
zteren traf er z.B. am 17. Oktober, um die Probleme zu er
örtern, die sich durch die Anwesenheit spanischer Basken
in Frankreich stellen. Die Gespräche kommen gut voran,
wie es heißt.

Eine Internationale der Repression organisiert sich auf
der europäischen Leiter, und dieses Projekt der Konventi
on ist nichts als das erste seiner juridischen Instrumente."

Während der Direktor fUr rechtliche Angelegenheiten
beim Europarat, Golsong, verlangt, daß "demokratische
Staaten ••• nicht mehr eine solche scheinheilige Diffe
renzierung zwischen allgemeinem und politischem Straf
recht unterschreiben" (Liberation, 18.11.76), stellt Saulier
fest, daß "präzise die Vermischung von politischem und all
gemeinem Recht •.• eine der typischen Manifestationen to
talitärer Systeme (ist)". (a.a.O.)

Diese Konvention wurde bisher von 19 Mitgliedstaaten
J~'s EUrllparates unterzeichnet (alle außer IrlanJ lind Mal
ta),jedoch von weiteren 5 Staaten noch nicht ratifiziert. In
seinem Bericht zum "europäischen Rechtsraum" vom Juni
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82 bestätigt das Europaparlament die Vorgaben des Euro
parates: "Das Asylrecht hat zwischen den demokratischen
Staaten Europas keinen Platz mehr"; und am 01.07.83 tritt
das "internationale Rechtshilfe-Gesetz" in Kraft, das aus
drUcklich festlegt: eine Definition der politischen Tat wird
es nicht mehr geben.

Dagegen schreibt Soulier 83 nochmal in einem Aufsatz in
le monde diplomatique, daß "nicht einzusehen ist, wie die
Gefährlichkeit einer Aktion ihr ihren politischen Charak
ter nehmen kann" und daß "der Kampf gegen den Terroris
mus nicht berechtigt, irgendeine Gewalttat als terroris
tisch zu bezeichnen, wenn sie ein politisches Ziel oder eine
politische Wirkung hat, noch irgendjemanden als terroris
tisch, wie auch immer er in dieser Art Angelegenheit in
tervenieren mag".

Nach Österreich und Schweden ratifizierte die BR 0 am
°3.05.78 vorbehaltlos das Abkommen. Sie begrUndet die
Kriminalisierung "politischer Gewalttaten" damit, daß bei
den von der Konvention erfaßten Aktionsformen der Gue
rilla "die politische Motivation gegenUber der kriminellen
Energie der Täter zur"ücktritt" und somit "der kriminelle
Gehalt der Tat uberwiegt". (s. Art. 2 des Gesetzes zu dem
Europäischen Übereinkommen vom 27.01.1977 zur Be
kämpfung des Terrorismus vom 28.03.78)

c.) Nach der Ratifizierung dlOFKonvention wird im Euro
parat immer wieder ein "angepaßtes, rechtliches, gericht
liches, gesetzgeberisches Vorgehen" gefordert, um den
weiteren Ausbau des "europäischen Rechtsraumes" voran
zutreiben. (Bsp. Entschließung 916/81 und 941/82) Justiz
minister Vogel schlägt auf einem Treffen der Justizrni
nister der Europaratstaaten im August 1979 vor, daß wie

.die BR D auch die anderen Staaten des Europarates in poli-
tischen Prozessen das Institut der Zwangsverteidigung ein
führen sollten.

d.) Auf der Sonderkonferenz des Europarates Uber die
"Verteidigung der Demokratie gegen den Terrorismus" im
November 1980 geht es darum, daß die Mitgliedsländer In
strumente für jeden Notstand sch~ffen sollen. Das betrjfft
die Zusammenarbeit der Staatsschutzbehörden und Ge
heimdienste, sowie die Bearbeitung der Bevölkerung.

FUr letzteres wurde die Ausarbeitung eines Kodex für
die Presse zur Gleichschaltung und "Zurückhaltung" der
Presse in der Berichterstattung Uber Aktionen der ver
schiedenen Guerillagruppen gefordert. Hier sollen die Er
fahrungen und die Praxis der BR D-Presse seit der Entfüh
rung von Schleyer internationalisiert werden.

Dazu diente der Beschluß des Ministerrates am 26.01.82
über "eine schärfere Kampagne durch die Massenmedien
und umfassende Mobilisierung von öffentlicher Meinung,
besonders unter jungen Menschen", und die Entschließung
982/84 am 09.°5.84 der parlamentarischen Versammlung ,
des Europarates, in der die Berufsverbände der Presseor
gane aufgefordert werden, einen "ethischen Kodex" auszu
arbeiten mit dem Ziel, "ihre Rolle und Verantwortlichkeit
in der Verteidigung der Demokratie, besonders gegen den
Terrorismus zu definieren".

Auf dieser parlamentarischen Versammlung des Europa
rates vom 09.°5.84 greift der Bericht des "Komitees für
politische Angelegenheiten", das ständig mit dem Problem
der "Verteidigung der Demokratie gegen den Terrorismus
in Europa" befaßt ist, Frankreich an, weil es
"sich offensichtlich das Recht vorbehält, entgegen dem
Auslieferungsabkommen sich selbst von der Rechtmäßig
keit der VorwUrfe gegen Personen, die nach Frankreich ge
flUchtet sind, zu Uberzeugen".

Der DLF berichtet am selben Tag vom Geist dieser gan
zen Sitzung: "Gegen den internationalen Terrorismus seien
nur Schlachten gewonnen worden, noch nicht der Krieg.
Daß das Krieg ist, sagten viele Abgeordnete. Karl Ahrens,
SPD, der Vorsitzende der parlamentarischen Versamm
lung, forderte deshalb auch ein Vorgehen wie gegen eine
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kriegerische Entwicklung, wie gegen jeden Angriffskrieg."

e.) Die europäische Gemeinschaft ist fUr das Projekt "eu
ropäischer Rechtsraum" und fUr die polizeiliche Zusam
menarbeit das effektive Gebiet, einmal durch die weitge
hende Identität von EG- und NATO-Mitgliedschaft der
Länder und durch die erhöhte Möglichkeit, die Machtmit
tel der BRD wirkungsvoll einzubringen.

Dabei ist es besonders fUr die repressive Gleichschaltung
im Rahmen der EG typisch, daß politische Ziele, bevor sie
institutionell durchgesetzt sind, auf der polizeilichen Ebe
ne durch die Schaffung von neuen Tatsachen vorwegge
nommen werden.

Die Tagung der EG-Innenm inister vom 29.06.76 stellte
den "gemeinsamen Willen ..• , ihre·· Zusammenarbeit im
Kampf gegen den Terrorismus zu verstärken" fest, und
Maihofer setzte folgende Ziele:

bilaterale Kooperation, insbesondere im Rahmen der
EG

multilaterale Kooperation im Bereich der EG
Uber die EG hinaus auf das Ubrige Europa, insbesondere
im lJereich des Europarates ausgeweitete Kooperation,
auch im Verhältnis Europa - Amerika und zu anderen
Kontinenten (Monthly Review d.a. 10/77).

Unmittelbar auf diesem Treffen wurde die Arbeitsge
meinschaft TREVI (terrorism, radicalism, extremism, via
lence international) gegrUndet. Sie soll Lageanalysen her
stellen und im operativen Bereich Maßnahmen zur Verein
heitlichung des Apparates der inneren Sicherheit auf den
Gebieten des Informationsaustauschs, PolizeiausrUstung,

Technologie, Ausbildung und Speziallehrgänge usw., alsopolizeiliche Vorgaben fUr die politische Ebene erarbeiten.
In diesem Rahmen treffen sich die Innenminister einmal

jährlich und die zuständigen Polizeiabteilungsleiter und
Staatsschutzspezialisten halbjährlich. Im Dezember 81
wird den EG-Anwärterstaaten Spanien und Portugal der
Beobachterstatus fUr alle TREVI-Sitzungen eingeräumt.
Der Versuch, das Nicht-EG-Mitglied TUrkei im Juni 83
ebenfalls zur Arbeitsgemeinschaft TREVI zuzulassen,
scheitert vorläufig am Widerstand Griechenlands, aber im
Juni 84 war sie dann dabei.

Die vorgezogene Integration dieser drei Nicht-EG-Staa
ten auf der Ebene der Aufstandsbekämpfung, vor der öko
nomischen und politischen Integration ist fUr das ganze
europäische Projekt bezeichnend. Spanien bekam in die
sem Sinne auch den Plan Zen, der das ganze westdeutsche
Modell der Spezialgesetze bis zur Legalisierung der Folter
zusanllllcnfallt, und Portugal ebenfalls - gleichsam als
Voraussetzung fUr die Integration in die EG - die Spezial
gesetze und die Reorganisation der faschistischen Ge
heimdienste, die nach dem Sturz des Caetano-Regimes
aufgelöst waren.

f.) Die Ziele der EG-Innenministertagung vom Juni 76
greift Genscher Ende 81 wieder auf, als er am 19.11. eine
"europäische Akte" als deutsch"'italienische Initiative im
Europaparlament einbringt (Tagesspiegel v. 20.1I.8d.
Genscher betont dabei auch die Bedeutung der "europäi
schen poHtischen Zusammenarbeit" in Bezug auf die Zu
sammenarbeit mit dem atlantischen BUndnis. Dabei geht
es ihm um die "politisch-institutionelle Absicherung"
(FAZ, 15.12.8 I) der ganzen Schritte, die bis dahin gemacht
wurden.

Diese "europäische Akte" (auch Genscher-Plan und spä
ter Genscher-Colombo-Initiative genannt) wird auf dem
Stuttgarter EG-Gipfel 1983 wieder vorgelegt, als die BRD
noch den Vorsitz hat und die "FederfUhrung in der Be
kämpfung des Terrorismus" (Zimmermann), zur Manifesta
tion einheitlicher westeuropäischer Staatspolitik an der
inneren Front.

Ihre Hauptpunkte sind:
- Abstimmung in sicherheitspolitischen Fragen

Harmonisierung und Vereinheitlichung weiterer Berei
che der Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten, um das ge
meinsame Rechtsbewußtsein zu stärken und eine
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Rechtsunion zu schaffen
Eine Stärkung und Erweiterung der Tätigkeiten, die die
Mitgliedsstaaten gemeinsam ausUben, um im abge
stimmten Vorgehen den internationalen Problemen der
öffentlichen Ordnung, den schweren Gewalttätigkei
ten, dem Terrorismus und allgemein der grenzUber
schreitenden Kriminalität zu begegnen.

Die Lageanalyse und Bedeutung dieser "europäischen
Akte" ergibt sich genauer aus einer gemeinsamen Veröf
fentlichung von politischen Instituten (BR D, GB, Italien,
Frankreich und Holland) kurz vor dem EG-Gipfel in Stutt
gart. Diese Studie geht von dem Sicherheitsbegriff aus, der
die äußere und die innere Front integriert und davon, daß
"angemessen an der Wahrscheinlichkeit von Konflikten •••
die westeuropäische Sicherheit weniger durch äußeren mi
litärischen Druck auf die zentrale Front in Europa bedroht
(wird), als vielmehr durch die Unfähigkeit, drängende so
ziale und wirtschaftliche Probleme zu lösen, und das sich
daraus ergebende Potential an innerer Instabilität". (EG
-Studie: "Die EG vor der Entscheidung", Europa-Union
Verlag, 1983)

Die "politisch-institutionelle Absicherung" (Gensched
der Strategien, die auf diesem Sicherheitsbegriff fußen,
wurde darUber entscheidend dadurch verbessert, daß mit
dem bevorstehenden Beitritt Portugals und Spaniens zum
ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte die EG mit den eu
ropäischen Mitgliedern der NATO (außer Norwegen und
TUrken deckungsgleich werden.

g.) Ein Projekt des "europäischen Rechtsraums" ist auch
der "europäische Gerichtshof gegen Terrorimus", der die
Staatsschutzverfahren der einzelnen Mitgliedsländer an
sich ziehen soll.. Diesen Vorschlag mußte allerdings Mitte
rand machen, nicht die BRD, weil sie nach dem Prozeß in
Stammheim 76/77 international desavouiert war.

Die Europaparlamentarier unterstUtzten mit ihrer Ent
schließung vom 16.09.82 diesen Vorschlag:

"Der Vorschlag des französischen Staatspräsidenten vom
17.08.82, ein europäisches Gericht zur Ahndung von Ter
rorverbrechen einzusetzen, wUrde die politischen Bindun
gen zwischen den Mitgliedstaaten festigen und dazu bei
tragen, den BUrgern Europas die fUr die Gemeinschaft
wichtigsten Wertvorstellungen und die Notwendigkeit
ihrer gemeinsamen Verteidigung besser vor Augen zu
fuhren."

Dieses Projekt des "europäischen Gerichtshofes" hängt
allerdings in der Luft. Die BRD ist daran nicht besonders
interessiert. Sicher auch deswegen, weil sie einem inter
nationalen Gericht nicht so vertraut wie den eigenen Son
dergerichten. Das Interesse von Mitterand an einer so ge
schaffenen supranationalen Gerichtsinstanz fUr Wider
standsgruppen und -kämpfer, die dann auch die Ausliefe
rungsentscheidung Ubernehmen sollte, wurde im Sommer
dieses Jahres deutlich, als Frankreich mehrere Kämpfer
der ETA an die spanischen Behörden gegen einen starken
inneren Widerstand auslieferte. Der nationale und interna
tionale Protest, dem sich Frankreich durch diese Entschei
dung aussetzte, wäre ihm bei einer Entscheidung eines eu
ropäischen Gerichtshofes erspart geblieben.

h.) Um im europäischen Raum auch die Staaten in die in
ternationale Staatsschutzstruktur einzugliedern, die we
der Mitglied der EG noch der NATO sind, wurde 1978 die
"Wiener Gruppe" konstituiert, die Italien, die BRD, Frank
reich, Österreich und die Schweiz um faßt. Auf dem Tref
fen im April 1981, als die "Wiener Gruppe" als dauerhafte
Konferenz eingerichtet wurde, sagte Maihofer, "es galt
mit der Binbeziehung Osterreichs und der Schweiz eine
LUcke zu schließen, was sonst nicht nur bei den inzwischen
hergestellten Kontakten auf BKA- und BGS-Ebene gelun
gen ist, sondern wir haben gesehen, daß wir hier zu einer
Uber alle Absprachen hinausgehenden Zusammenarbeit
·kornmen."

i.) Neben diesen dargestellten multilateralen Abkommen
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und Konventionen wurden seit Anfang der 70er Jahre eine im Rahmen der dortigen Gesetze zusammenarbeiten.
große Anzahl von bilateralen Abkommen und Verträgen Ergebnis dieser heydrich'schen Vision sind inzwischen
zwischen den verschiedensten Staaten geschlossen. Beson- die BKA-BUros in anderen europäischen Hauptstädten.
dere Bedeutung hat der Pakt, der dieses Jahr zwischen Es gab Festnahmen und Auslieferungen unter außerge
Spanien und Frankreich geschlossen wurde, und dessen Er- setzlichen Modalitäten, wie die Rolf Pohles in Griechen
gebnisse die Operationen der spanischen Todesschwadro- land, Stefan Wisniewskis in Frankreich, der fUnf Frauen
nen auf französischem Gebiet, die Deportation von Etarras aus der RAF und dem 2. Juni in Frankreich, wo es sich He
von Frankreich nach Übersee, sowie die erstmalige Aus- rold nicht nehmen ließ, die Festnahmeaktion in Paris mit
lieferung baskischer Asylanten von Frankreich nach Spa- zuorganisieren und von Christoph Wackernagel und Gert
nien sind. Schneider in Amsterdam.

Dieser Pakt wurde auf einer Tagung von Europaparla- 1977 lief die koordinierte Fahndung in ganz Westeuropa,
mentariern im April 82 in Madrid auf den Weg gebracht. massenhafte Hausdurchsuchungen, Festnahmen bei Stra
Dort wollten Vertreter der spanischen Regierungspartei ßenkontrollen und teilweise Ausweisung von Verdächtigen.
die "Idee einer europäischen Rechtszone - der praktischen Während der Suche nach Moro 1978 saßen Uber 30 Spezia
Zusammenarbeit der Gerichte innerhalb Europas - ••• auf listen des BKA in Rom und führten ein mitgebrachtes Ter
die Aktionen der Grenzpolizei ausdehnen. minal, der an die Großrechenanlage des BKA in Wiesbaden

Sie setzten sich fUr die Schaffung einer französisch-spa- angeschlossen war.
nischen Polizeizone in den Pyrenäen ein. Patrouillen bei- Die EntfUhrung von Dozier brachte dann die integierte
der Seiten sollen in das Territorium des jeweils anderen BRD-US- und italienische Fahndung.
Landes eindringen dürfen, wenn sie ein Terroristenkom- Neben der operativen Präsenz geht es schwerpunktmä
mando verfolgen ••. Die Delegierten stimmten darin uber- ßig auch um die kontinentale Erfassung und den Austausch
ein, daß der Terrorislllus nicht länger eine Angelegenheit von Personaldaten und technischen Daten, die im ßereich
der Innenpolitik des betreffenden Landes sei. Der außenpo- der Widerstandsbekämpfung anfallen. Hier wurde und wird
litische Aspekt müsse stärker berUcksichtigt werden." zunehmend im Bereich der europäischen Staatsschutzbe
(Welt,29.04.82) hörden ein internationaler "problemloser Zugriff" auf die

Gonzales forcierte die Sache, indem er darauf hinwies, jeweiligen Daten des Partnerlandes" vereinbart und durch
daß die ETA nicht nur fUr Spanien, sondern auch für Frank- geführt.
reich und die gesamte EG eine Gefahr darstelle (DW, Weiter spielt im Bereich der gegenseitigen Weiterbil-
05.07.84). dung und Ausbildung von Spezialisten und Führungskräften

Das Abkommen, das dann die Auslieferung von Etarras die BRD mit ihrer Polizei-Intelligence des BKA, des BGS,
erst möglich machte, wurde am 14.06.84 geschlossen und insbesondere der GSG 9 im europäischen und internationa
die TAZ bemerkte am 28.09.84 dazu: - len Bereich eine fUhrende Rolle. So werden Spezialeinsatz

"Hierzu war die französische Regierung besonders von kommandos nicht mehr wie früher vorzugsweise von isra
der amerikanischen und der deutschen Regierung gedrängt elischen Spezialisten unterrichtet, sondern spätestens seit
worden." dem völkerrechtswidrigen Akt der GSG 9 in Mogadischu

Parallel vereinbarten auch Spanien und Portugal eine tut diese sich verstärkt durch Ausbildung solcher Einheiten
engere Zusammenarbeit gegen die ETA (SZ, <>9.07.84) aus dem europäischen Ausland und darUberhinaus bis in die

TUrkei und Chile hervor.

3_Abkommen, internationale Vereinbarungen
und Praxis der Zusammenarbeit

der Staatsschutz- und Polizeiapparate
im europäischen Bereich

Wie schon angesprochen ist es für die Ausbildung eines ein
heitlichen rechtlichen und politischen Raumes in Westeu
ropa charakteristisch, daß die Polizei die Politik fUhrt und
ihre Praxis institutionelle Abmachungen vorwegnimmt.

Im April 1974 legte die GDP ein Papier vor, das am 14.
06.74 auf der Innenministerkonferenz der Länder in einen
Themenkatalog zur europäischen Sicherheitspolitik ein
floß. Darin wird die

Vereinheitlichung der Rechts- und Verwaltungsvor
schriften auf dem Gebiet der inr'leren Sicherheit

- praktische polizeiliche Zusammenarbeit
- und eine europäische zentrale Polizeibehörde, wobei

man direkt an das BKA in Wiesbaden dachte (DP 7/74)
gefordert.

Das "Europäische Kriminalamt" nach westdeutschem
Modell wird gerade gegenwärt!8 mit Hilfe der öffentlich
keitswirksamen sogenannten Offnung der Grenzen vom
BKA-Chef Boge propagiert.

Den geschlossenen westeuropäischen Polizeiapparat un
ter Führung des BKA entwarf Maihofer 1976 so: es mUsse
möglich sein, daß es europäisch und außereuropäisch sogar
schon zusammengesetzte Arbeitsgruppen gäbe, die in den
einzelnen Ländern herumreisen, das Material studieren,
den Spuren nachgehen, usw. Man müsse gemeinsam Poli
zeikommandos aufstellen und man mUsse es möglich ma
chen, daß z.ß auch ausländische Polizeikräfte hier im Rah
men der BRD-Gesetze und BRD-Polizeikräfte im Ausland

4- Europäische Menschenrechtskommission
in Straßburg

Ein weiteres Objekt der Gleichschaltung im Sinne der Dok
trin der inneren Sicherheit ist die europäische Menschen
rechtskommission in Straßburg. Im August 1977 brachten
die damals in Stammheim inhaftierten Gefangenen eine
Beschwerde Uber die Haftbedingungen ein, denen sie und
die anderen Gefangenen aus der RAF unterworfen waren.

Der Spruch der Menschenrechtskommission, der 1978
nach dem Tod der Gefangenen kam, widerspricht nicht der
Darstellung der Klage, sondern bestätigt die Angemessen
heit der Folter, auf der gleichen Linie, wie sie 75 der BGH
legalisierte.

Die MRK erklärt: "Die Maßnahmen und Erklärungen der
Behörden entsprachen jedoch den Handlungen und Erklä
rungen der Beschwerdeführer und anderer Mitglieder der
RAF ... "

Die Unterordnung der Menschenrechtskommission unter
das BRD-Interesse wiederholte sich an der Klage Kemal
Altuns, der für seinen Antrag auf politisches Asyl in der
BRD Straßburg anrief.

Die FR dokumentiert den Vorgang. So schreibt sie am
°9.°7.83:

"In Berlin will man jetzt noch abwarten, wie die europä
ische Menschenrechtskommission in Straßburg in Altuns
Fall entscheidet. In seiner ersten Sitzung hatte sie die Be
schwerde Altuns, der sich auf den Schutz der europäischen
Menschenrechtskonvention vor Mißhandlungen und Folter
berief, für zulässig erklärt. In der kommenden Woche will
die Kommission zur Sache entscheiden." Dann jedoch mel-



B1NSTBLLUNGSANTRAG TBIL B 11

det dpa Ü6.07.83),"Kinkel habe berichtet, die europäische
Menschenrechtskommission, bei der Altun sich gegen die
drohende Auslieferung beschwert hatte, wollte die Bun
desregierung n ich t auffordern, den Auslieferungsbe
schluß aufzuheben."

Und die FR in einem Korrespondentenbericht Ü6.07.83):
"Die europäische Menschenrechtskommission in Stra8

burg hat sich entgegen ersten AnkUndigungen am Donners
tag nicht zur BegrUndetheit der Beschwerde Altuns geäu
ßert. Wie ein Sprecher der Kommission gegenUber der FR
erklärte, habe die B und e sr e g i er u n g dar u m g e
beten,dieAufforderung an Bonn,vonderAus

lieferung Altuns zunächst abzusehen, n ich t zu w i eder hol e n. Sie habe diese Bitte mit einem klaren Enga
gement,gegenUber der Kommission begrUndet, deren Inhalt
der Sprecher allerdings nicht wiedergeben wollte, das aber
fUr die Entscheidung aus s chi ag g e ben d gewesen sei.
Das neue Engagement Bonns beruhe auf neuen Zusicherun
gen, die Bonn von Ankara erhalten habe."

Diese guten Erfahrungen der Bundesregierung bei der
Dienstbarmachung der MRK fUr ihre Interessen erklären
auch, warum sie weder das notwendige Fakultativproto
koll zum 1966 unterschriebenen "Internationalen Pakt Uber
bUrgerliche und politische Rechte" ratifizieren will, was
eine Individualklage beim Menschenrechtsausschuß erst
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halbwegs wirkungsvoll machen wUrde (die Zeit vom 14.09.
1984), noch einer vom Rechtsausschu8 des ER erarbeiteten
"europäischen Konvention gegen Folter" beitreten will.
Das mit dem Hinweis darauf, daß die Individualbeschwer
den nach der Europäischen Menschenrechtskonvention
"wesentlich wirkungsvoller und somit ausreichend seien".
(Zeit, 14.09.84)

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Gleich
schaltung Westeuropas nach dem BRD-Modell der Auf
standsbekämpfung noch nicht abgeschlossen ist. Die aktu
ell anvisierten Schritte der Bundesregierung sind das "eu
ropäische Kriminalamt" (nach dem Vorbild des BKA orga
nisiert), breitangelegter Datenaustausch, vereinfachte u.
lediglich polizeilich abgewickelte Auslieferung durch un
gehinderte "Nacheile" der deutschen Polizeien in den euro
päischen Staaten, "Fahndungsunion" und "Rechtsanglei
chung" (Vgl. TAZ v. 08.11.1984).

Allerdings ist durch die aufgezeigten Entwicklungen be
reits jetzt das politische Delikt abgeschafft, das Asylrecht
gebrochen und die Kriminalisierung des politischen Geg-
ners durchgesetzt. '

Elard Biskamp
Rechtsanwalt
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11I. Die Rolle der NA TO und der USA
bei der Aufstandsbekämpfung

Die staatliche Reaktion auf die RAF entspricht der inter
nationalistischen Bestimmung ihrer Aktionen und ihres po
litischen Ziels. Deswegen und aus der politischen und stra
tegischen Funktion der BRD im westlichen Bündnis lief
ihre Bekämpfung von Anfang an nach den NATO-Richtli
nien für Antisubversionsstrategie und unter direkter Kon
trolle und Beteiligung von US-Militär und den US-Dien
steno

I. Funktion der NATO in der Aufstandsbe
kämpfung in Westeuropa

a) Die AMF als militärisches Instrument gegen innere Un
ruhen

Die innere Sicherheit in den einzelnen NATO-Staaten ist
Angelegenheit des Bündnisses, und zwar nicht nur auf der
Ebene gegenseitiger Information und Abstimmung der
Maßnahmen, sondern auch durch direktes militärisches
Eingreifen, wenn es in einem Mitgliedsland zu inneren Un
ruhen kommt.

So legte 1974 das Komitee der Geheimdienstbeauftrag
ten der NATO-Staaten einen Plan für den Einsatz der sog.
NATO-Feuerwehr (ACE Mobile Force, AMF) vor für den
Fall schwerer politischer Unruhen innerhalb eines Mit
gliedslandes.

Wie die Quick (Nr. 27/74) schreibt, entstand der Plan, um
"umwälzenden Veränderungen" vorzubeugen, die damals in
Italien (durch eine mögliche Regierungsbeteiligung der
KP!), aber auch in Portugal nach dem Sturz der Caetano
-Diktatur und in der Türkei erwartet wurden. Wie die NA
TO-Staaten auf eine sozialistische Gesellschaftsordnung
in Portugal und eine selbständige Außenpolitik reagieren
würden, hat Schmidt im August 1975 so formuliert: "Wir
sind nicht bereit, eine Lücke an der Südwestflanke der Al
lianz hinzunehmen. Das Bemühen um Entspannung darf
nicht den Willen des westlichen Lagers schmälern, jede für
die Verteidigung unserer lebenswichtigen Interessen not
wcndigc Aktion zuuntcmchlllcn" (I~caders Digest).

b) GuerilIabekämpfung und nachrichtendienstliche Ebene

Zu den Aufgaben der NATO gehört speziell auch der
Kampf gegen revolutionäre Bewegungen in den Mitglieds
staaten, gegen "Aktivitäten radikaler Organisationen in
den verbündeten Staaten, soweit sie sich gegen die Inter
essen des Bündnisses richten" - wie die Aufgabe des Spe
cial Committee der NATO definiert ist (Welt, 27.05.74).
Dieses Special Committee (AC 46) gehört zum Sicher
heitsausscRuß der NATO, der dem für die Koordinierung
dieser Fragen zuständigen Sicherheitsdirektoriat zuarbei
tet. Das AC 46 dient der Abstimmung der Maßnahmen der
inneren Sicherheit in den Mitgliedsländern; es trifft sich
zweimal jährlich und tauscht Informationen über revolu
tionäre Bewegungen in den verbündeten Staaten aus. An
fang der 70er Jahre war Günther Nollau, damals Präsident
des Bundesamtes fUr Verfassungsschutz, Vorsitzender des
AC 46.

Grundlage für die koordinierte Bekämpfung revolutionä
rer Bewegungen durch die NATO ist eine enge und vielfäl
tige Zusammenarbeit der Geheimdienste der NATO-Staa
ten, die auf Art. 3 des Zusatzabkommens zwischen den
Partnern des Nordatlantikvertrages vom °3.08.59 basiert.
Darin wird dcn Vcrbllndctcn "Inforlllatiollsbefugnis" zuge
sichert, d.h. die BR D ist danach verpflichtet, die alliierten
Geheimdienste zu informieren.
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Über den Informationsaustausch zur Guerillabekämp
fung innerhalb der NATO berichtet die Frankfurter Rund
schau (06.02.76) im Zusammenhang mit dem Zustandekom
men eines Geheimberichtes über die Möglichkeit der Un
terstützung westeuropäischer Guerillagruppen durch Staa
ten der Dritten Welt. Dabei wurden die Informationen aus
den einzelnen NATO-Staaten im Hauptquartier der NATO
gesichtet und dann von einer Regierung des Bündnisses zu
sammengefaßt und an die übrigen 14 Mitgliedsstaaten wei
tergelei tet.

Welchen Umfang dieser Informationsaustausch hat, se
hen wir an der seit 1968 bestehenden Praxis der Staats
schutzabteilungen der bundesdeutschen Polizei deutlich:

Detaillierte wöchentliche Berichte über alle sta ttfin
denden politischen Veranstaltungen, Demonstrationen,
Hausbesetzungen usw. Beigefügt werden die dazugehöri
gen Flugblätter, die Reaktion der BRD-Presse sowie ge
naue Teilnehmerlisten samt Namen, Geburtsdatum, Mel
deadresse.

Diese Berichte gehen von den Staatsschutzabteilungen
zu den westdeutschen Nachrichtendiensten und den US
-Militärdiensten, bis vor kurzem ebenfalls zur NATO-Ver
bindungsstelle Afnorth in Kiel (TAZ, 13.06, 14.06.,
23.06.84).

Das soll als Ausschnitt genügen. Es soll aber darauf hin
gewiesen werden, daß sich diese Zusammenarbeit genauso
auf offene Militärregimes wie den NATO-Partner Türkei
bezieht. Nachdem mehrfach in der Öffentlichkeit bekannt
geworden war, daß Bekannte von Türken und Kurden, die in
der BRD Asyl beantragt hatten, von der türkischen Polizei
auf der Grundlage dieser Asylanträge und von westdeut
schen Polizeiakten über ihre politischen Aktivitäten in der
BRD verhört worden waren, hat es dazu auch offizielle
Stellungnahmen gegeben.

Der Leiter der Ausländerabteilung des VS, Grünwald, er
klärte, bei Anfragen aus dem Bereich "terroristische Ge
walttäter" würden auch personenbezogene Daten an den
türkischen Nachrichtendienst MIT gegeben (TAZ, 09.04.
84), und der niedersächsische Innenminister Möcklinghoff:
Die Daten würden im Rahmen des Truppenzusatzabkom
mens vom Staatsschutz an die ausländischen Dienste wei
tergegeben.

2. US-Aufstandsbekämpfung in der BRD

Die USA versuchen seit Mitte der 60er Jahre, sich bereits
für den Fall innerer Unruhen die oberste Entscheidungsge
walt in den europäischen NATO-Ländern auch mit Hilfe
von bilateralen Verträgen zu sichern.

Ein dafür ausgearbei teter Vertragsentwurf, der Be
standteil des Operationsplans 100-1 des US-Oberkomman
dos Europa war, enthält u.a. folgende Regelung: "Für den
Fall innerer Unruhen, die den Auftrag oder die Sicherheit
der US-Streitkräfte beeinträchtigen könnten, wie z.B. die
Anwendung von Waffengewalt oder um sich greifender
Aufruhr, bemüht sich die Regierung von x, solche Unruhen
mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu unter
drücken.

Sollten sich diese Maßnahmen jedoch als unwirksam er
weisen, oder die Regierung von x um Unterstützung bitten
oder der US-Befehlshaber der Meinung sein, daß die Re
gierung von x nicht die Fähigkeit besitzt, solche Unruhen
wirksam und rechtzeitig zu unterstützen, dann können die
US-Streitkräfte Maßnahmen treffen, die der US-Befehls
haber für nötig hält- entweder einseitig oder in Zusam
menarbeit mit der Regierung von x."

Daß sich die USA auch ohne derartigen Vertrag legiti
miert sehen, selbst einzugreifen, zeigen die Aktivitäten
der US-Armee 1972 bei der Fahndung gegen die RAF, wie
noch später ausgeführt werden wird, oder der Plan des US-
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-Militärstabs in der BRD vom FrUhjahr 74, hier Spezialein
heiten der US-Army aufzustellen.

Dabei beriefen sie sich auf das "Recht eines Militärbe
fehlshabers in der BRD, bei unmittelbarer Bedrohung sei
ner Streitkräfte angemessene Schutzmaßnahmen zu er

greifen", .und begrUndeten die Notwendigkeit, diese Einheiten aufzustellen, damit, daß jederzeit mit direkten An
griffen gegen amerikanische Einrichtungen und StaatsbUr
ger gerechnet werden mUsse und von der Polizei im Ernst
fall kaum umfassende Hilfe zu erwarten sei (ED,
19·03.74) •.

Ein weiteres Beispiel aus der letzten Zeit ist die Inter
vention des kommandierenden Generals des V. US-Korps,
Wetzei, der nach den Demonstrationen und Protestaktio
nen während der diesjährigen Herbstmanöver erklärt hat
te, die US-Armee werde dafUr sorgen, daß Straftäter von
den deutschen Behörden festgenommen und verurteilt
wUrden: "Nach dem Gesetz haben wir eine Mitverantwor
tung" (SZ, 28., 29.09.84).

Als daran eine öffentliche Diskussion aufzukommen be
gann, stellte sich sofort das Bonner Verteidigungsministe
rium dahinter und forderte nun seinerseits die Gerichte
auf, "hier einmal ordentlich das Strafmaß auszuschöpfen"
(SZ, 01.10.84).

Was die Bundesregierung vermeiden wollte, war eine
breitere Auseinandersetzung uber die tatsächliche Rege
lung der Kompetenzen, wie sie zuletzt im sog. SACEUR
-Abkommen von 77 festgelegt wurden. Der Inhalt dieses
Abkommens ist geheim. Die Welt schreibt dazu nach der
Unterzeichnung: "Mit der Unterzeichnung des SACEUR
-Abkommens bekam die Zuständigkeit der US-Streitkräfte
fUr die BRD förmlichen Rechtscharakter" (Welt, 10.02.77).

Die SUddeutsche Zeitung setzt das Abkommen praktisch
mit dem oben dargestellten Vertragsentwurf des US-Ober
kommandos Europa gleich, indem sie schreibt, daß der Ver
trag bereits seit Mitte der 60er Jahre angestrebt werde
und zweimal gescheitert sei, weil zivile Vorbehalte nicht
hätten ausgeräumt werden können (SZ, 10.02.77). Neben
dieser Verwandtschaft mit dem genannten Vertragsent
wurf ergibt sich die Ubernahme der Entscheidungsgewalt
durch SACEUR auch im Krisenfall wegen innerer Unruhen
aus der Mitteilung, die das Auswärtige Amt bei der Unter
zeichnung des Abkommens machte: Das Abkommen
schließe eine LUcke auf dem Gebiet der Gesamtverteidi
gung (Welt, 10.02.77).

Hierunter wird das koordinierte System aller Verteidi
gungsmaßnahmen im militärischen und zivilen Bereich
veut:lIld,'n, also unter Einschluß der Bekämpfung von Auf
ständen der eigenen Bevölkerung •.

Es handelt sich also praktisch um die Ubernahme der ein
seitigen Regelungen durch das Besatzungsstatut in einem
den heutigen Strukturen angepaßten Vertrag, wobei der in
haltliche Kern: die RegierungsUbernahme durch US-Mili
tärs im Krisenfall bekräftigt wird.

Die dargestellten zwei Ebenen - NATO-Struktur und
US-Militärstruktur- Uberschneiden sich nicht. Man kann
sagen, daß auf NATO-Ebene faktisch die Vermittlung der
amerikanischen Pläne und die Koordination ihrer Ausfuh
rung mit den BUndnispartnern stattfindet- soweit die USA
eine solche Abstimmung fUr zweckmäßig halten •.Die NA
TO-Ebene ist also die untergeordnete Entscheidungsebene.

Ohne Abstimmung in der NATO fUhren die USA alle mili
tärischen Maßnahmen durch, die sie als in ihrem "vitalen
Interesse" definieren; sie unterliegen der alleinigen Zu
ständigkeit und Entscheidung der USA, auch wenn euro
päische BUndnisländer durch sie in den militärischen Kon
flikt einbezogen werden.

So lief der amerikanische Waffennachschub fUr Israel
während des Oktoberkriegs 1973 Uber Bremerhaven,
Frankfurt und Ramstein, ohne daß die BRD darUber auch
nur informiert wurde, weil die ganze Aktion unter reinen
US-Befehl gestellt wurde und somit von der NATO-Struk
tur getrennt und unabhängig lief. Als die Regierung Brandt
damals öffentlich gegen die Verletzung der Souveränität
protestierte, erschienen erst Details Uber seine eigenen
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jahrzehntelangen Beziehungen zur CIA in US-Zeitungen
und ein halbes Jahr später sorgte der BND fUr seinen Sturz.
Schon im November 73 hatte der damalige Verteidigungs
minister Leber erklärt, bei kUnftigen Einsätzen werde es
keine deutschen Einwände mehr geben.

Brandts Nachfolger Schmidt antwortete, als ihm nach
seinem Regierungsantritt die gleiche Frage gestellt wur
de, darUber werde er nicht öffentlich philosophieren. "Das
wäre lebensgefährlich" (Welt, 06.II.74).

Der bilaterale Vertrag von 1982, Wartime Host Nation
Support, hat solche Probleme inzwischen beseitigt.

Ebenso handelten die USA bei ihrer Intervention im Iran
während der Teheraner Botschaftsbesetzung 1980: Wäh
rend das US-Spezialkommando seine Aktion unternahm,
standen auf US-Befehl und ohne Information Großbritan
niens und der anderen NATO-Partner auf dem US-StUtz
punkt Lakenheath in Großbritannien 97 Atombomber in
Alarmbereitschaft.

3. Bekämpfung der RAF

a) Die Institution des Generalbundesanwalts

Bei der Bekämpfung der RAF ist der Generalbundesanwalt
beim Bundesgerichtshof oberstes Fahndungsorgan. Es fin
det eine ständige Zusammenarbeit zwischen dem General
bundesanwalt, den westdeutschen Nachrichtendiensten
und dem BKA statt.

Geregelt ist diese Kooperation zwischen Bundesnach
richtendienst, Bundesamt und Landesämtern fUr Verfas
sungsschutz, Militärischem Abschirmdienst, Bundeskri
minalamt und Generalbundesanwalt in den Zusammenar
beitsrichtlinien (ZAR) vom 18.09.197°, die als einheitliche
Koordinierungsrichtlinie fUr eine effektive Tätigkeit aller
im Bereich Staatsschutz beteiligten Behörden sorgen soll.

Eine wichtige Institution der Zusammenarbeit ist dane
ben die monatliche Konferenz der drei Amtsleiter von
BND, MAD und BfV und des Generalbundesanwalts, die
aufgrund eines vom Bundeskabinett im November 68 gebil
ligten Vorschlags des Staatssekretärsausschusses fUr Si
cherheitsfragen installiert wurde.

Durch diese Kooperation ist der Generalbundesanwalt
insbesonderc auch an dem obcn dargestellten Inforrnati
onsaustausch der westdeutschen Nachrichtendienste mit
den Diensten der anderen NATO-Staaten beteilgt.

DarUberhinaus gibt es andere Kontakte des Generalbun
desanwalts zur NATO und zu Dienststellen der USA, insbe-'
sondere zum US-Militär, die nur ab und zu sichtbar wer
den: Ausdruck davon ist das alljährliche "law dinner", zu
dem US·Armee und US-Luftwaffe in Europa in den Offi
ziersclub der Patrick Henry Village in Heidelberg einla
den, und an dem von amerikanischer Seite die Spitzen des
US-Militärs in Europa und die amerikanischen Chefs der
Militärgerichtsbarkeit in Europa, von deutscher Seite hohe
Repräsentanten der Justiz und Vertreter der Bundes- und
Länderjustizministerien teilnehmen, darunter auch der
Präsident des Bundesverfassungsgerichts und der General
bundesanwalt (Rhein-Neckar-Zeitung, 31.05., °5.06.78).

Rebmann war auch zugegen bei der Verabschiedung Ale
xander Haigs als NATO-Oberbefehlshaber Europa. 1981
während des Hungerstreiks politischer Gefangener in der
BRD, v.a. Gefangener aus der RAF, flog Rebmann in die
USA, um sich uber das amerikanische Vorgehen bei Hun
gerstreiks zu informieren. Als im August dieses Jahres ein
Beschuß des Hubschraubers von Rebmann angenommen
wurde, machte er eine Zwischenlandung auf dem U~Mili
tärflughafen in Karlsruhe •.

. Auch im Verfahren gegen Brigitte Mohnhaupt und Chris
tian Klar sind die engen Verbindungen zwischen Bundesan
waltschaft, deutschen Sicherheitsbehörden und US-Militär
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deutlich geworden, indem die Bundesanwaltschaft sich
weigert, die Unterlagen in das Verfahren einzufUhren, aus
denen sich die koordinierten Maßnahmen ergeben, die in
Erwartung eines Angriffs der RAF auf den US-General
Kroesen 1981 von der amerikanischen MilitärfUhrung zu
sammen mit BKA, BND und Verfassungsschutz getroffen
wurden: insbesondere die Installation einer kompletten Vi
deoanlage zwischen Wohnung und Arbeitsstelle des Gene
rals durch die Sonderkommission "Paddy" des BKA, deren
Observationszentrale sich im Gebäude der Sicherheitspoli
zei der US-Armee befand und deren Arbeit durch einen Ge
neral aus dem Pentagon UberprUft wurde, der hierfUr aus
Washington nach Heidelberg reiste.

b) Reaktion auf die Aktionen der RAF 1972

Wie weiter oben schon kurz erwähnt, schalteten sich nach
den Aktionen der RAF im Jahre 1972 die USA ohne Konsu
ltation und Information der BRD in die Fahndung ein. US
-Militärpolizei und CID (Central Intelligence of Defense)
beobachteten Autobahnen, kontrollierten. Autofahrer und
verfolgten Kraftfahrzeuge (St.Z., 30.05. und 03.06., St.N.
03.06. und °5.06.72). Die Stuttgarter Nachrichten melde
ten am °5.06.72: "..• Der amerikanische Sicherheitsdienst
CID und die Militärpolizei hatten in Eigenregie die Auto
bahn beobachtet." Nach anderen Pressemeldungen aus die
ser Zeit beteiligte sich neben dem Verfassungsschutz
(St.Z., 30.05.72), dem Bundesnachrichtendienst (St.Z., 30.·
05.72 und Quick, 14.06.72) und dem Militärischen Ab
schirmdienst (St.N., 3°'°5.72) auch das amerikanische FBI
an der Fahndung. Die Quick berichtete, daß sich ein 40
-köpfiges Spezialistenteam des FBI in der Bundesrepublik
aufhielt und "auf eigene Faust" recherchierte.

Die Ebel]~, auf der die Fahndung lief, wird auch deutlich
durch die Außerung eines CIA-Sprechers im Sommer 72,
daß sich "eine internationale revolutionäre Organisation
gebildet habe" und daß "die Guerillas gut organisierte und
ausgerUstete Hintermänner in der BRD und in anderen eu
ropäischen Ländern" hätten (Kölner Rundschau, 18.07.72).

Als in einer Studie der Zeitschrift Capital behauptet
wurde, die USA hätten eine wirkungsvollere Bekämpfung
der RAF mit der Androhung der Verhängung des Aus
nahmezustandes einschließlich nächtlicher Ausgangsver
bote erzwungen (Spiegel, 27'05.74), wurde diese Ausgabe
der Zeitschrift verboten.

c) GrUndung des Office for Combating Terrorism

Ebenfalls als Reaktion auf die Aktionen der RAF gegen
US-Einrichtungen in der BRD und die Aktionen des paläs
tinensischen Kommandos bei der Olympiade in MUnchen
wurde 72 in Washington das Office for Combating Terro
rism im State Department gegrUndet (Welt, 17.09.77).

Das Office, dessen Chef auch der Vorsitzende einer In
teragency Group ist, Uber die die Maßnahmen zur Auf
standsbekämpfung mit einem Kabinettsausschuß koordi
niert werden, nimmt- wie einer seiner späteren Leiter am
14.09.77 ausgesagt hat- folgende Aufgaben wahr:

"Meine Abteilung ist verantwortlich fUr die Ausarbei
tung und Verbesserung der politischen Maßnahmen und
operativen Richtlinien, wie wir der Bedrohung amerikani
scher StaatsbUrger und amerikanischer Interessen im Aus
land durch den Terrorismus begegnen.

In operativer Hinsicht heißt das, daß meine Abteilung in
Krisensituationen die Leitung und das Kernpersonal fUr
Sondereinsätze stellt, sobald ein terroristischer Vorfall
stattfindet, der die USA einbezieht. Wann immer es not
wendig ist, mobilisieren wir sofort die regionalen und funk
tionellen Spezialisten, die uns im Außenministerium und in
den anderen Bundesbehörden zur VerfUgung stehen, und
fuhren unseren Sondereinsatz auf einer 24-Stunden-Basis
durch, bis der Vorfall beendet oder unter Kontrolle ist ..•
Zuunscrcn Methoden gehört auch die Zusammenarbeit mit
anderen Regierungen- einschließlich der Ergreifung und
Verfolgung derjenigen, die terroristische Aktionen ausfuh-
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ren" (Department of State Bulletin, 31.10.77).

d) Reaktion auf Stockholm

Bei der Stockholmer Botschaftsbesetzung 1975 entschied
die BRD nach einer Richtlinie, die der damalige US-Au
ßenminister ein halbes Jahr vorher herausgegeben hatte:
Keine Verhandlungen, auch wenn es "herzzerreißende
Opfer kostet". Kissinger sandte danach ein GIUckwunsch
telegramm an die Bundesregierung: "Stock holm - ein di
rekter Sieg im Kampf gegen den internationalen Terroris
mus" (FR, 28.04.75). Als Reaktion auf Stockholm beschlos
sen die USA verstärkte militärische Sicherungsmaßnah
men fUr ihre Botschaften, u.a. in den europäischen Haupt
städten. Soldaten der Elitetruppe "SEAL", u.a. auch Spe
zialisten in Gegenaktionen wie etwa EntfUhrungen, sollten
den Botschaften zur Guerillabekämpfung zugeteilt werden
(SZ, 13.08.75).

e) Die Richtlinien fUr die Guerillabekämpfung in Westeu-
ropa vom Mai 75

Im Mai 75 werden mit dem oben bereits erwähnten ISC

Special Report "New Dimensions of Security in Europe"des Londoner Instituts fUr Konfliktforschung (Institute for
the Study of Conflict, ISC) einheitliche Richtlinien fUr die
Counterinsurgency gegen die seit Ende der 60er Jahre in
Europa bewaffnet kämpfenden Gruppen herausgegeben.
Die Funktion dieser Studie als NATO-Richtlinie ergibt sich
aus den Verbindungen des Londoner Instituts, aus der Art
und Weise des Zustandekommens des Studie, aus der perso
nellen Zusammensetzung ihrer Autoren und aus ihrem In
halt. Diese Funktion der Studie ist auch daran ablesbar,
daß ihr Konzept seitdem systematisch praktisch umge
setzt wird, wie es oben fUr die Umsetzung ihrer Empfeh
lung der "internationalen Aktion" durch die BRD auf euro
päischer Ebene bereits dargestellt worden ist.

Das Londoner Institut liefert in Zusammenarbeit mit
ehemaligen Militärs, staatlichen Sicherheitsexperten, so
genannten Terror-Experten der Nachrichtendienste und
verschiedenen Instituten fUr strategische Studien, die von
einzelnen NATO-Staaten finanziert werden, "Konfliktstu
dien" fUr das Weiße Haus, den NATO-Sicherheitsausschuß
und die CIA, zu der uber einzelne Mitglieder des Instituts
rats direkte Verbindungen bestehen. Z.B. veröffentlicht
der langjährige Chef des Hamburger Verfassungsschutzes
Horchem regelmäßig Uber das ISC. Er ist Absolvent des
NATO Defense College und Honorarprofessor der Center
for Strategie Studies an der Georgetown University in
Washington; außerdem Teilnehmer zahlreicher internatio
naler "Anti- Terror-Konferenzen".

Der ISC-Special Report vom Mai 75 ist- wie es in der
Studie einfUhrend heißt- "das Ergebnis der Arbeit von 4
Studiengruppen, die vom ISC zwischen Oktober 74 und
April 75 organisiert wurden und deren Schlußfolgerungen
während einer internationalen Konferenz im April 75 von
einzelnen Experten und Delegierten von Instituten beider
seits des Atlantik begutachtet" wurden. An den vier Stu
diengruppen haben bewußt namentlich nicht genannte Re
gierungsvertreter teilgenommen, außerdem "Terror-Ex
perten" wie Richard L. Clutterbuck, Brian Crozier und Ro
bert Moss, ehemalige VietnafQ.- und Malaysia-Offiziere
und Wirtschafts manager von Olkonzernen zu den wirt
schaftlichen Aspekten der Studie. Die hochrangige Beset
zung der internationalen Konferenz von April 75 macht
ihren offiziellen Charakter und ihren direhen militärpoli
tischen Bezug klar. Teilnehmer waren z.B. Dr. RUhie von
der Konrad-Adenauer-Stiftung, Bonn, jetzt Staatssekretär
und Leiter des Planungsstabs auf der Bonner Hardthöhe,
Sir Robert Thompson, Mitglied des ISC-Rats und Berater
des Weißen Hauses und des US National Security Council,
Air Vice-Marshal Menaul, Generaldirektor des (britischen)
Königlichen Insti tuts fUr Verteidigungsstudien.

Im Vorwort der Studie wird ausdrUck lieh gesagt, daß ihr
Ausgangspunkt und Bezug "NATO-Europa" und der~u enge
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Sicherheitsbegriff der NATO ist.

Der ISC-Special Report ist eine Militärstudie, die dieGuerillabekämpfung als integralen Bestandteil eines neuen
umfassenden Sicherheitsbegriffs der NATO versteht. Er
bezieht sich namentlich auch auf Nordirland und die BRD
und stUtzt sich u.a. auf Material des Bundesinnenministe
dums und des westdeutschen Verfassungsschutzes.

Die Ziele der Counteraktion definiert die Studie wie
folgt:
I. Infiltration und
2. Isolierung der bewaffneten Gruppen
3. Eliminierung der Kader.

Schwergewicht wird daneben auf die psychologische
KriegsfUhrung gelegt ("battle for minds").

Wichtig ist, daß in dieser Militärstudie auch einheitliche
Richtlinien gegen Gefangene aus der Guerilla vorgegeben
werden: "Die kurze Antwort ist, daß die Terroristen auf
dem normalen Weg krimineller Anklagen wo immer mög
lich angeklagt werden sollen .•. Eines der Hauptargumente
gegen die Todesstrafe ist das Risiko, eine nUtzliche Quelle
für Informationen zu verlieren- unter der Annahme, daß
der Terrorist umgedreht werden kann. Wann immer mög
lich ... sollen die Terroristen wie normale Kriminelle ge
fangen gehalten werden. Besondere Vorsicht muß darauf
verwendet werden, daß sich keine Schulen für Terroristen
in den Gefängnissen bilden können, wenn die Anzahl der
Gefangenen steigt."

f) Sir Edward Peck, "Die lUnf Fronten der NATO" (NATO
-Brief 3/76)

Diese Linie eines weiten Sicherheitsbegriffs der NATO
verfolgtauchein Aufsatz von Sir Edward Peck im NATO
-Brief 3/76. Diese Zeitschrift wird von der Informations
abteiluog der NATO in Brüssel herausgegeben. Sir Peck
war von 1970-75 ständiger Vertreter Großbritanniens im
NATO-Rat. Er ist außerdem ISC-Mitglied und Vorsitzen
der des Joint Intelligence Committee, des höchsten ge
meinsamen Ausschusses· der britischen Nachrichten
dienste.

Als "fünfte Front" bezeichnet er darin die "Subversion
im Innern" der westeuropäischen NATO-Staaten. Er ver
langt die Zusammenarbeit aller NATO-Länder bei einem
"raschen und freimütigen, wenn auch diskreten Informa
tionsaustausch und die bereitwillige Einigung auf be
stimmte Prinzipien" und schließt wie folgt: "Zusammen
fassend möchte ich meine Botschaft an die NATO zum
Thema 'politische Front' wie folgt formulieren: Man muß

in politisch-militärischen Begriffen denken. Man muß global denken. Man hüte sich vor dem Feind im Innern, aber
man soll sich nicht zu dem Trugschluß verführen lassen,
daß er oder die Sowjetunion mehr als ein Leben hätten."

g) Reaktion auf die Aktion gegen Buback

Nach der Aktionder RAF gegen Generalbundesanwalt Bu
back schalteten sich NATO-Sicherheitssachverständige in
Brüssel ein und verlangten stärkere Sicherheitsmaßnah
men für hohe Repräsentanten des Staates (Harnb. Abend
bi., 12.04.77) ..

Kurz darauf berichtete die Welt (25.05.77) auch von ei
nem Dossier der NATO-Sicherheitsbehörde über "Querver
bindungen" zwischen bewaffnet kämpfenden Gruppen in
Westeuropa, u.a. der RAF, und im Nahen Osten.

4. Internationale Zusammenarbeit
während der Schleyer-Akti·on 77

Während der Schleyeraktion wurde die internationale
Struktur der Guerilla-Bekämpfung in den NATO-Staaten
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zum ersten Mai in ihrem Ausmaß und in ihren operativen
und politischen Linien sichtbar.

a) Militarisierung der Fahndung

In der Fahndung wurde nicht nur durch den erstmaligen
Einsatz der Bundeswehr die Verschleierung des Kriegs
charakters der Auseinandersetzung durchbrochen, sondern
eswurde durch den Einsatz von NATO-Jägern auch ihr NA
TO-weiter Charakter augenscheinlich. 140 Soldaten des

MAD beteiligten sich laut Stern (Nr. 48/77) an der Fahndung, denen für ihren Einsatz u.a. 60 Bundeswehrfahrzeuge
zur Verfügung standen. An "alle deutschen Kriegsschiffe in
See" erging der Befehl, nach einer bestimmten Hochsee
yacht Ausschau zu halten und sie zu verfolgen (Spiegel
45/77)·

Der Spiegel schrieb: "Nach Ansicht des Verteidigungs
ministeriums ist der Antiterroreinsatz der Streitkräfte
außerhalb der nationalen Hoheitsgewässer rechtens ...

Kriegsschiffen stehe •. in internationalen Gewässern ein'Recht zur Nacheile' zu, um Straftäter zu verfolgen."
Damit wurde das durchgeführt, was Brandt noch 72 un

bedingt vermeiden wollte- den Einsatz der Bundeswehr,
den damals der CDU-Abgeordnete Damm für die Fahndung
gegen die RAF gefordert hatte.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz von NATO-Jägern
sprach der damalige Präsident des BKA Herold von einer
"weltweiten Dimension der Fahndung".

b) Koordination von Entscheidungen und Maßnahmen

Die militärische Beendigung der Konfrontation zwischen
Staat und Guerilla nach der Entführung der Lufthansama
schine "Landshut" wurde durch eine enge Zusammenarbeit
der USA, Großbritanniens und Frankreichs mit der BRD
vorbereitet und ermöglicht.

Helmut Schmidt sagte dazu in seiner Regierungserklä
rung am 20.10.77: "Wir haben von Premierminister Callag
han, Präsident Giscard d'Estaing und Präsident Carter
nicht nur moralische Unterstützung, sondern auch tätige
Hilfe erhalten" (SZ, 22.10.77).

Diese Zusammenatbeit- sowohl was die Absprachen un
tereinander, die politischen Interventionen bei dritten
Staaten, insbesondere bei Somalia und Saudi-Arabien, als
aucl1 schließlich was die praktische Hilfe für die militäri
sche Aktion betrifft - sollte auch nach Beendigung der
Konfrontati6n im Dunkeln bleiben.

Der Figaro schreibt zur "Dokumentation der Bundesre
gierung zur Entführung von Hanns Martin Schleyer" (SZ,
04.11.77, Blick in die Presse): "Während seines Hamburger
Weekends hat der Kanzler persönlich das Stenogramm sei
ner Telefongespräche mit ausländischen Staatschefs ge
schnitten. Man hat also keine Bestätigung für die als ent
scheidend beschriebene Rolle Präsident Carters und ge
wisser amerikanischer Ratgeber an Ort und Stelle dem so
malischen Regierungschef gegenüber."

Die enge Zusammenarbeit Frankreichs mit der BRD
wurde schon am 22.09.77 deutlich; Giscard schickt zur
Versicherung seiner Unterstützung den früheren Innenmi
nister Poniatowski als 'persönlichen Botschafter' nach
Bonn (FR 23.9.77), wo er Gespräche mit Schmidt und Mai
hofer führt, bei denen von Seiten der BRD u.a. auf schnelle
Verhaftung Rechtsanwalt Croissants gedrängt wurde, der
in Frankreich Asyl beantragt hatte.

FUr die militärische Aktion in Mogadischugab Frank
reich der BRD im vorhinein öffentlich Rückenstärkung.

Ein Sprecher der französischen Regierung bestätigte am17.10. das Telefongespräch, das Helmut Schmidt am Vor
tag mit Staatspräsident Giscard d'Estaing geführt hatte
und bekräftigte, daß die französische Regierung in der
augenblicklichen Situation an der Seite der Bundesregie
rung stehe. Gleichzeitig versicherte der französische
Premierminister Raymond Barre in einem Fernsehinter
view , daß Paris jede Entscheidung Bonns unterstützen wer
de (FR, 18.10.77).
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Die Regierungen Großbritanniens und der USA standen
nach der Entführung der Lufthansamaschine in ständiger
Verbindung mit Bonn (La Republica, 20.10.77, FR 18.10.
77, Tsp, 18.10.77, SZ, 18.10.77, FAZ, 18.10.77). Ober die
schon vorher bestehende Zusammenarbeit der USA mit
Bonn ist der Besuch des amerikanischen Sicherheitsbera
ters Brzezinski in Bonn am 27.09. bekannt, der außer Ge
sprächen mit Schmidt und Vertretern des Auswärtigen
Amtes ein gesondertes Gespräch mit dem Chef des Bun
deskanzleramts Schüler führte (Tsp, 29.09.77).

c) Der Krisenstab im State Department der USA

Nach der Entführung der Lufthansamaschine wurde im
State Department ein Krisenstab gebildet, der den Fall im
"operations-center" rund um die Uhr verfolgte und in stän
digem Kontakt mit dem Bonner Krisenstab stand (La Re
publica,20.1O.).

Schon am 14.09., d.h. etwa eine Woche nach der Aktion
der RAF, hatte der Leiter des amerikanischen Amts für
Terrorismusbekämpfung, John E. Karkashian, vor einem
Senatsausschuß Auskunft über die amerikanischen Sicher
heitsrnaßnahmen gegeben (Department of State Bulletin,
31•10.77).

d) Die Gegenaktion, ausgehend von den Staaten USA,
BRD, Großbritannien, Frankreich

Die Entscheidung für den Einsatz der GSG, die am Vormit
tag des 14.10. vom Kabinett getroffen und mittags vom
Krisenstab gebilligt wurde, war vorher international abge
stimmt worden. Der Stern (Nr. 51/77) schreibt: (Schmidt)
"sichert seine Haltung in Telefonaten mit dem französi
schen Staatspräsidenten Giscard d'Estaing und dem briti
schen Premierminister Callaghan ab ... Gezielt erwähnt
(er) auf der Sitzung des großen Krisenstabs die Meinung der
beiden befreundeten Staatsmänner". Staatsminister
Wischnewski, vom Krisenstab ausgestattet "mit jeder
Summe" und 40 Millionen DM für sofort fällig werdende
Beträge bar in die Tasche (Spiegel 44/77 und Stern 52/77)
startete im Anschluß an die Krisenstabssitzung zu seiner
Reise in den Nahen Osten, zunächst nach Dubai, wo das
entführte Flugzeug zwischengelandet war, und dann nach
Mogadischu. Eine Einheit de GSG 9 war bereits am Vor
abend in Richtung Naher Osten abgeflogen.

Nach der Landung der "Landshut" in Mogadischu inter
venierten die USA und Großbritannien in AbstilJlmung mit
einander bei der somalischen I~egierung (SZ, 18.10.77, La
Republica,20.lo.77)·

Außenminis.ter,Owen empfing in London den somalischen

Botschafter und richtete an ihn die dringende Bitte um Zusammenarbeit (La Republica, 20.10.77). Präsident Carter
schickte dem somalischen Staatspräsidenten Siad Barre
mehrere Botschaften, die diesem vom amerikanischen
Botschafter persönlich überbracht wurden, die letzte we
nige Stunden vor dem Sturm der GSG 9 auf die Maschine. In
ihnen setzte sich Carter persönlich dafür ein, daß die Ak
tion stattfinden konnte (Welt, 20.10.77, La Republica, 20.
10.77). In R-iad intervenierte der CSU-Vorsitzende Strauß
bei König Khaled, der mehrmals den erheblichen Einfluß
Saudi-Arabiens auf Somalia geltend machte (SZ, Welt, FR,
Tsp, FAZ, 18-10.77). Somalia, das sich am 14.10.77 offi
ziell bereit erklärt hatte, die Gefangenen aufzunehmen
(Stern Nr. 2/78, Fr, 17.10.77)- wie sich schon früher Alge
rien bei Wischnewskis Reise in die Aufnahmeländer entge
gen den Verlautbarungen der Bundesregierung (SZ u. FR,
17.10.77) aufnahmebereit gezeigt hatte (Stern Nr. 49/77)
gab schließlich der von Schmidt und Wischnewski vorgetra
genen Forderung nach Einsatz der GSG 9 nach.

Andere Bonner Pläne, die Konfrontation unter interna
tionaler Beteiligung ohne Freilassung der Gefangenen zu
bcenden. brauchten nun nicht mehr ausgefllhrt zu werden.
So der Plan, dit' Gdangl'nl'n in ein bcfreundl'tes Land aus
zufliegen, in dem zu ihrer Täuschung die Attrappe eines
der gewünschten Zielflughäfen aufgebaut worden wäre,
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und sie nach der Freilassung Schleyers vom israelischen

Geheimdienst Mossad und/oder der CIA liquidieren zu lassen (Spiegel 44/77 und 7/80, Stern 49/77). Gedacht war
z.B. an die westafrikanische Republik Togo, mit dessen
Präsident Eyadema der CSU-Vorsitzende Strauß enge
Freundschaftsbeziehungen pflegte, oder an die, damals von
Israel besetzte Sinai- Wüste. Israel hatte laut Stern (Nr.
49/77) seine Mithilfe und sein Territorium angeboten und
auch Togos Präsident Eyadema, der sich Mitte September
77 zwei Tage lang in der BRD aufhielt (SZ 17.9.77), würde,
wie Wischnewski laut Spiegel (Nr. 7/80) erklärte. mitge
spielt haben. Stümper,damals'Stuttgarts Polizeichef~sagte~
"Das Ganze ist"durchaus realisierbar." (Stern 49/77). Wie
konkret diese Pläne schon vobereitet waren, zeigt ein Vor
fall, der sich während Wischnewskis Reisen im September
77 in die von den Gefangenen genannten Aufnahmeländer
ereignete. Der Stern (Nr. 49/77) schreibt: "Bei einer Zwi
schenlandung auf dem amerikanischen Stützpunkt Guam
sieht er sich plötzlich von GI's, die MP im Anschlag, um
zingelt. Beim Fernschreib-Verkehr zwischen Bonn und Wa
shington muß es ein Durcheinander gegeben haben. Jeden
falls: Die amerikanische Dienststelle in Anchorage mel
dete fälschlich nach Guam, daß Wischnewski mit elf terro
ristischen Häftlingen an Bord landen werde. Der Flugha
fenoffizier will deshalb von den Deutschen immer wieder
wissen: "Where are the prisoners?"- 'Wo sind die Gefange
nen?'"

Für das schließliche Einverständnis Somalias mit der mI
litärischen Aktion der GSG 9 wird dem Einfluß Saudi-Ara
biens, von dem Somalia damals finanziell unterstützt wur
de, eine wichtige Rolle beigemessen. Am 7.11.77 schrieb
die Süddeutsche Zeitung: "MiddleEast Reporter berichtet:
Aus Anerkennung für die Rolle von Saudi-Arabien im Zu
sammenhang mit Somalia will die BRD Saudi-Arabien den
Leopard verkaufen". Für die Lieferung des VR~ Flick-Kon
zern hergestellten Panzers an Saudi-Arabien ist später die
CSU immer wieder eingetreten; die Vermutung liegt nahe,
daß Strauß die Lieferung damals zugesagt hat, um Saudi
-Arabien zur Einflußnahme auf Somalia zu bewegen.

Großbritannien arbeitete nicht nur politisch, sondern
auch militärisch mit der BRD zusammen. 2 Offiziere der
Spezialtruppe SAS (Spezial Air Service Regiment) der bri
tischen Armee, die schon auf eine Bitte Schmidts um Un
terstützung kurz nach der Entführung Schleyers vom Pre
mierminister Callaghan zum GSG 9-Stützpunkt Hangelar
entsandt worden waren, trafen in Dubai mit dem GSG 9
-Kommandanten Wegener und mit Wischnewski zusammen
und beteiligten sich dort und dann in Mogadischu an den
operativen Planungen für den Angriff auf die Maschine
(Stern 53/77, La Repubblica 20.10·77).

Der Spiegel (Nr. 44/77) schreibt: "England schickte mit
den SAS-Männern Morrison und Davis vom Besten. Sie ge
hören zum Joint Intelligence Committee, einer Gruppie
rung von Geheimdienstspitzen, die direkt dem Premier
Callaghan untersteht". Es werden Spezialisten gewesen
sein, die sich im Nahen Osten auskennen, vielleicht schon
im Südjemen eingesetzt waren, als es noch englische Kolo
nie war- die also operative Kenntnisse hatten, die für den
Krisenstab bzw. den GSG-Einsatz nützlich waren.

Wie der Figaro (nach SZ 4.11.77) schreibt, wurde die Rol
le Präsident Carters dem somalischen Regierungschef ge

genüber als entscheidend bes.:hrieben, und laut La Repubblica (20.10.77) "gibt (es) ... Indizien, daß die USA einiges
mehr gemacht haben auf dem Gebiet der Unterstützung als
man zugeben will.': .Anzunehmen ist, daß für Somalia, das
sich im Krieg mit Athiopien befand, die Zusage militäri
scher Unterstützung durch die USA den Ausschlag gab, der
Aktion der GSG zuzustimmen; diese Militärhilfe hatten die
USA ein halbes Jahr früher versprochen, aber bis dahin mit
Rücksicht auf die anderen afrikanischen Staaten hinausge
zögert (Spiegel 45/77),

Auch fUr die Durchflihrung der Aktion der GSG leisteten
die USA praktische Hilfe. Bei dem Hearing des US-Senats
"An Act to Combat International Terrorism" erklärte der
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damalige US-Außenminister Vance am 23.1.78: "••. wäh
rend der EntfUhrung der Japan Aidines und des Lufthansa
flugzeugs im letzten Herbst haben wir die Richtlinien fUr
den Schutz und die Befreiung der Geiseln geliefert." (Pro
tokolle des Hearings before the Committee on Govern
mental Affairs United States Senate, "An Act to Combate
International Terrorism", 23.1.78).

Die dargestellte internationale Zusammenarbeit wird
unmittelbar danach auf der Sitzung qer trilateralen Kom
mission in Bonn vom 22.- 25.10.77 bekräftigt undfUr die
Zukunft festgeschrieben, indem beschlossen wird, "die
Bundesregierung fUr den Krieg gegen die Insurrektion an
vorderster Front voll unterstUtzen zu wollen".

S. Mit 77 ist ein .Einschnitt gelaufen- die Gue
rillabekämpfung wird jetzt zum Schwerpunkt

a) Organisierung von internationalen "Anti- Terror- Ta
gungen"

Nach 77 werden zahlreiche öffentlichkeitswirksame inter
nationale "Anti- Terror- Tagungen" mit gesellschaftlichen

Zielgruwen wie Journalisten, Professoren, Schriftstellern, J.,;.ten und Counterinsurgency-Experten organi
siert. Es sollen hier nur die wichtigsten aufgezählt werden:

im Januar 78 in Hamburg-Bergedorf, November 78 inWestberlin, im -FrUhjahr 79 in Florenz und Sommer 79 in

Jerusalem. Die an diesen Tagungen teilnehmenden Counterinsurgency-Experten sind meistens dieselben: Qrian
Jenkins von der Rand Corporation, Robert Kupperman von

der US-AbrUstungsbehörde,( Berater fUr Notstandsplanun'gund "Terrorismusbekämpfung", Anthony Quainton, der seit
Anfang 78 Chef des Amte.s fUr Terrorismusbekämpfung im

State Department und später US-Botschafter in Nicaraguawar, Yonah Alexander, Direktor des Institute for Studies in
International Terrorism, New York, das eng mit dem Pen
tagon zusammenarbeitet, Beian Crozier, Direktor des Lon
doner Instituts fUr Koofliktforschung ((SC), Major Michael
Krause, Wissenschaftlicher Berater im Vereinigten Ge
neralstabdesPentagon, David Hubbard, Direktor des Cen
ters fUr Abweichendes Verhalten in Dallas (er fUhrte im
November 78 Gespräche mit Horst Mahler und versuchte
uies vc.·rgeblic'h auch mit andc.·ren Gefangcncn, weil er fUr
Zwecke der Ursachenforschung Psychogramme von Gefan
genen haben wollte, die ihr politisches Ziel aufgegeben
hatten); von deutscher Seite nahmen vor allem der damali
geChef des Hamburger Verfassungsschutzes Horchem an
diesen Tagungen teil.

b) Umstrukturierung der zentra.len Gremien fUr "Terro-
rismusbekämpfung" in den USA

Noch im Herbst 77 wurden die zentralen amerikanischen
Gremien fUr die "Terrorismusbekämpfung" effizienter ein
gerichtet. Beim Nationalen Sicherheitsrat des Weißen
Hauses wird ein Special Coordination Committee geschaf
fen, das in Krisensituationen sofort zusammentritt und si
cherstellt, daß die notwendigen Entscheidungen auf höch
ster Regierungsebene getroffen werden. Diesem Ausschuß
untersteht eine neu organisierte,hochrangig besetzte In
teragency Group zur Koordination der mit der Guerillabe
kämpfung befaßten Nachrichtendienste. Neu ist ein der In

teragency Group angegliedertes Exekutivkomitee, das ausVertretern des State Department, der Ministerien fUr Ver-:
teidigung, Justiz, Finanzen, Energie und Transport, der
CIA und des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hau
ses besteht •.

Dieses Komitee wird vom Vertreter des. State Depart

ment geleitet, der gleichzeitig der Leiter des Amts fUrTerrorismusbekämpfung des State Department ist, d.h.
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Planungs- und Entscheidungsgremium sind durch Personal
union verbunden.

Das operations center des Amts fUr Terrorismusbe
kämpfung il1lState Department wird personell fUr eine Ar
beit rund um die UhrausgerUstet und erhält sofortigen
Kontakt zu allen Teilen der Regierung und Dienststellen
im Ausland sowie direkten Zugang zu den höchsten Beam
ten.

Beim Hearing des US-Senats "an act to combat interna
tional terrorism" 1978, äußert der Vorsitzende gegenUber
dem damaligen Außenminister Vance Bedenken, ob es
nicht eine politische Anerkennung der Guerilla bedeutet,
daß das Amt fUr Terrorismusbekämpfung zum State De
partment gehört: "In den meisten westeuropäischen Län
dern werden terroristische Aktivitäten grundsätzlich von
den Justizministerien als kriminelle Taten behandelt.
Machen wir sie durch die Vorrangstellung des State De
partment nicht eher zu einem politischen Akt als im Ge
genteil zu einem kriminellen?" Vance erwidert darauf, daß
er das Problem sehe, daß aber die notwendige Koordination
mit ausläildischen Regierungen die Zuständigkeit des Au
ßenministeriums erforderlich machten. (Protokolle des
Hearings before the Committee on Governmental Affairs
United States Senate, "an act to cembat international ter
rorism", 23. I .78).

Es ist anzunehmen, daß diese neue Struktur der amerika
nischen "Anti-TerrCi)rismus"-Gremien den Empfehlungen
entspricht, die die US-AbrUstungsbehörde in einem Bericht
unmittelbar nach der Schleyer-Aktion der US-Regierung
gemacht hat: Bildung eines Krisenstabs nach deutschem
Muster. In diesem Bericht werden von den· existierenden
Guerillabewegungen vier als "transnationale Gefahr" be
zeichnet, darunter die RAF (Welt 18.11.77).

c) Neubildung und Umstrukturierung der militärischen .
Anti-Guerilla-Einheiten der USA

"Blue Light"
Ebenfalls im Herbst 77 entscheidet Carter, eine Spezial

einheit der Armee von etwa 250 Soldaten fUr den Antiguerillakampf unter westeuropäischen Bedingungen ausbilden
zu lassen. In amerikanischen Zeitungen wird uber die Not

wendigkeit berichtet, daß sich die Armee auf diese neuenKampfformen umstellt (Städtekampf statt Dschungel
kampf), da die Ranger-Einheiten noch nach den alten Viet
nam-Kriterien ausgebildet werden. Die neuen Einheiten
sollen "nach dem Vorbild westdeutscher und israelischer
Antiterrorkräfte" trainiert werc;ien (lHT, 6.3.78).

Die Ausbilung dieser neuen Eliteeinheit; die unter dem
Kommando von Oberst Beckwith den Namen "Blue Light"
erhält, fUhrt die GSG 9 durch. Wegener, der Kommandant
der GSG, der auch schon bei der israelischen Intervention
in Entebbe 1976 dabei war, bekommt im Juni 1978 fUr den
Einsatz in Mogadischu die amerikanische Auszeichnung
Golden Plate verliehen.

Einer der bekanntgewordenen Einsätze von "Blue Light
-Einheiten" ist die gescheiterte US-Intervention im Iran
1980.

SpeZial Forces (seit 1980 Teil der .RDF - Rapid Deploy
ment Force)
1977 begann auch die Reorganisation der "Special Forces"
(auch bekannt aus dem Vietnamkrieg als "Gr~en Berets").
Als ihre Hauptaufgabe bezeichnet die Welt vom 27.12.83:

1. unkonventionelle KriegsfUhrung: Guerillakrieg, Sabo
tage, Subversion

2. Sonderoperationen: Nachrichtengewinnung, Antiter
roreinsatz

3. Verteidigung befreundeter Staaten im Inneren
General Lutz, der Kommandeur der etwa 5000 Soldaten,

sieht diesen Punkt 3 als zentrale Mission seiner Truppe:
"bisher kamen meine Männer in 54 Staaten zum Einsatz".

In einem anderen Artikel (FR 26.7.82) wird diese Mission
genauer ausgefUhrt: in Fällen, in denen der RUckgriff auf
die reguläre Armee "voreilig, unangemessen Qder unmög
lich ist" (Zitat aus dem s-Jahres-Plan des Pentagon), sollen
den Special Forces "Uritergrundoperationen in Europa oder

/
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der Golfregion" aufgetragen werden, sie sollen "in Europa
hinter den Linien operieren".

Es ist anzunehmen, daß sich weitere Meldungen, wo von
"Spezialeinheiten der US-Armee" die Rede ist, auf solche
Kommandos beziehen. So in der Welt vom 4.5.81, daß sol
che Einheiten in Zukunft die Bewachung von US-Raketen
stellungen in der BRD übernehmen werden und daß diese
"Antiterroreinheiten" in Armeetrainingslagern "über den
europäischen Terrorismus instruiert" wurden. Bei Manö
vern hätten sie "die Abwehr terroristischer Aktionen unter
Berücksichtigung der spezifisch deutschen Verhältnisse"
geübt. Zu ihrem Trainingsprogramm gehörten Lehrgänge
über die Taktik der RAF sowie der RZ. Kurz darauf treten
diese Spezialeinheiten zum erstenmal in Erscheinung. Die
Welt meldet, daß sich "Soldaten der Antiterroreinheiten
der US-Streitkräfte" bei einer Demonstration während der
Hausbesetzungen unter die Demonstranten gemischt hät
ten. Sie würden gegenwärtig die Erscheinungsformen mili

tanter Gruppen in Westberlin analysieren.ISA (lntelligence Support Activity)
Als Reaktion auf die gescheiterte US-Aktion im Iran 1980,
hat das Pentagon danach ein neues Kommando fUr solche
Operationen unter Brigadegeneral Richard Scholtes in
Fort Bragg eingerichtet, das Joint Special Operations
Command. Gleichzeitig wurde eine eigene Pentagon-Ge
heimdienst-Einheit geschaffen, weil es laut International
Herald Tribune "ungeduldig über die CIA-Führung bei mili
tärischen Operationen" war. Der wirkliche Grund wird je
doch eher gewesen sein, solche Operationen unter eigener
direkter Kontrolle durchführen zu können. Diese Geheim
diensteinheit ist die ISA, deren ursprüngliche Aufgabe es
war, Daten und Material für geheime Operationspläne zu
sammeln. Sie hat aber inzwischen eine eigene operative
Einheit, die bereits zur Unterstützung der Contra in Nica
ragua eingesetzt war, eine Schlüsselrolle bei der Invasion
Grenadas im Herbst 83 spielte- einige der Sondereinhei
ten infiltrierten Grenada noch während der Nacht, bevor
Marines und Rangers landeten-, seit Anfang 83 im liba
non verschwundene oder gefangengenommene Amerikaner

aufzuspüren versuchte sowie "an der Befreiung GeneralDoziers 1982 in Italien beteiligt war" (SZ 13.5.83)
Offiziell werden diese Einheiten nicht als Geheimdienst

-Organisationen betrachtet; Generalmajor Wesley Rice,
Leiter der joint Special Operations Agency, die für die Pla
nung des Pentagon und die Koordinierung dieser Einheiten
zuständig ist, erklärte auf Fragen vor dem Kontrollaus
schuß des Kongresses fUr geheimdienstliehe Tätigkeiten,
er sähe seine Einheit nicht als eine Einrichtung, die fUr den
KontroUausschuß von Interesse sei. Ein vom International
Herald Tribune zum Joint Special Operations Command,
seinen Sondereinheiten und der ISA befragter Beamter er
klärte: "Das Kommando ist weitgehend eine Nacht-und
-Nebel-Angelegenheit geworden, mit eigener Waffenbe
schaffung, eigener Forschung und Nachrichtenabteilung."
(IHT 12.6.84)

d) Nach 1977 wird die GueriIIabekämpfung zum ständigen
Programmpunkt auf den internationalen Treffen der
Regierungschefs der NATO-Staaten.

Nach dem Weltwirtschaftsgipfel 78 erklärte Carter, das
beschlossene gemeinsame Vorgehen und die gemeinsame
Erklärung zum "Terrorismus" allein habe schon die ge
samte Vorbereitung und Durchführung des Gipfels ge
rechtfertigt (ST.Z. 18.7.78)

Erklärungen zum "Terrorismus" werden auf allen folgen
den Wirtschaftsgipfeln abgegeben, zuletzt in London 84
über die Einigung auf "präventive Maßnahmen" und "be
stehende Lücken in der Gesetzgebung zu schließen".

Bei einem Staatsbesuch in Japan im Oktober 78 nimmt
Schmidt auf die Erklärung zum Bonner Wirtschaftsgipfel
Bezug, in der gefordert wird, "die gemeinsamen Kräfte zur
Bekämpfung des Terrorismus zu intensivieren": "diese Ent
scheidung braucht noch mehr Muskeln, um gegen die be
rüchtigsten linken GueriIIagruppen der kapitalistischen
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Welt, die deutscher und japanischer Nationalität sind, zu
handeln". Schmidt, der auf dieser Reise von Wischnewski
begleitet wird, verlangt, daß Japan aus der Entscheidung
von Fukuda im Herbst 77, Gefangene auszutauschen, Uber
die "die Deutschen tief beunruhigt gewesen seien", lernt.
Auch auf den Gipfeltagungen des NATO-Rats ist die Gue
riIIabekämpfung seitdem regelmäßig Gegenstand der Kon
sulta tionen, wie bei der Frühjahrstagung der NATO 78,
über die Schmidt hinterher erklärt, im NATO-Rat sei man
sich "einig gewesen in der Genugtuung über die Festnahme
von vier der meistgesuchten deutschen Terroristen in Ju
goslawien". Von den nachfolgenden NATO-Gipfeln sind nur
die üblichen Erklärungen über die Notwendigkeit größerer
Zusammenarbeit usw. bekannt. Aus kleinen Meldungen ist
ersichtlich, daß es u.a. um die Unterdrückung des bewaff
neten Widerstands in der Türkei ging und um den NATO
-Beitritt Spaniens unter diesem Gesichtspunkt- Haig: "ein
Eintritt in die NATO bedeutet Sicherheit vor jeglichen re
volutionären und sozialen Bewegungen".

e) Schaffung von einheitlichen und in aUen NATO-Staaten
verbindlichen Richtlinien zur Behandlung gefangener
Guerillas

1978 organisiert das US-Außenministerium eine Konfe
renz, bei der es darum geht, wie man gesetzliche Bestim
mungen neu definieren kann, die die Möglichkeit politi
scher Internierungen erleichtern. Außerdem werden von
den Anwesenden Erfahrungen mit psychologischer Folter
diskutiert. Teilnehmer waren u.a. General Querrolo (Uru
guay), Anthony Quainton (USA), Chef des Office for Com
bating Terrorism, General Clutterbuck (Großbritannien),
ISC-Mitglied, Aaron Katz (USA) vom Center for Human
Behaviour und der Vizepräsident des BKA, Rupprecht.

In einem zusammenfassenden Bericht über die Tagung
der Nordatlantischen Versammlung im November 78 wird
erklärt, es sei dort auch "über die Möglichkeit eines inter
nationalen Gerichtshofs und Gefängnisses für Terroristen"
gesprochen worden, es sei aber von den Mitgliedern des be
treffenden Ausschusses nicht für angebracht gehalten
worden, daß ein der NATO nahestehendes Gremium sich
für solche Einrichtungen einsetze: (NATO-Brief 1/79)

Es ist bekannt, daß dieser Vorschlag im August 82 von
Mitterand als seine Idee in die Öffentlichkeit gebracht
wird- als "europäischer Gerichtshof für internationalen
Terrorismus".

Auf der schon weiter oben erwähnten internationalen
"Antiterrorisl11ustagung" in Jerusalem im Juli 79 wird in
der offiziellen Abschlußerklärung ausdrücklich hervorge
hoben die Verweigerung des politischen Status für gefang
ene Guerillas gefordert und der Abschluß einer internatio
nalen Konvention nach dem Modell der Antiterrorkonven
tion der EG, die den Guerillakampf als völkerrechtswidri
ges Verbrechen definiert.

Das ist auch das Thema eines Aufsatzes im NATO-Brief
5/80, in dem nach der Feststellung, daß "der Terrorismus
... auf nationaler Ebene (nicht mehr) zerstört werden"
könne, von allen westlichen Regierungen verlangt wird,
gefangenen Guerillas den politischen Status zu verwei
gern, weil er ihrem Kampf Legitimität zuerkennen wUrde.

Die Behandlung der Gefangenen ist ebenfalls Gegen
stand in der europäischen Wehrkunde 9/80, wo ein Militär
pfarrer Groppe bei Aktionen der GueriIIa "Repressalien
gegen bereits inhaftierte Terroristen" fordert, von der
Folter bei Vernehmungen bis zur Tötung von Gefangenen
als Geiseln.

Wie eine NATO-Regierung wieder auf diese Linie ge
bracht wird, falls sie versucht auszuscheren, zeigt die In
tervention des amerikanischen Außenministers Haig 1981,
als der irische Ministerpräsident Haughey sich im Wahl
kampf fUr eine flexiblere Haltung zur Frage der Haftbe
dingungen der !RA-Gefangenen ausspricht. Haig schaltet
sich daraufhin mit dem Hinweis ein, daß Nordirland kein
Thema während des Wahlkampfs in der irischen Republik
sein solle. (FAZ 4.6.8r)
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Solche öffentlichen Zurechtweisungen sind in der BRD
nicht nötig: Rebmann flog von alleine während des Hun
gerstreiks in die USA.

Nachdem die massenhaften Folterungen in Italien nach
der Dozier-Entführung öffentlich geworden sind - kübel
weise Salzwasser schlucken, gezieltes Zusammenschla
gen, Zigaretten ausdrücken auf der Haut, Scheinhinrich
tungen, Stromstöße an den Geschlechtsorganen - er
scheint ein Leitartikel in Newsweek von dem New Yorker
Professor Michael Levin, Titel: "Über die Berechtigung der
Folter". Levin schreibt, es gäbe Situationen, in denen Fol
ter an Gefangenen nicht nur zulässig, sondern moralische
Pflicht sei. Und: "es besteht wenig Gefahr, daß die west
lichen Demokratien von ihrem Weg abkommen, wenn sie
sich dafür entscheiden, Schmerzen zuzufügen, um die Ord
nung aufrechtzuerhalten".

f) Verstärkte Zusammenarbeit zwischen BRD-Behörden
und US-Militär bei der Guerillabekämpfung

Im Januar 78 werden auf einem Hearing des SenatsaU6
schusses für Regierungsangelegenheiten drei Mitglieder
eines "Briefing Teams" befragt, das im Auftrag der US Air
force ein halbes Jahr in Weste uropa und Japan war, um ei
ne Analyse des "transnationalen Terrorismus" und der Er
fahrungen der verschiedenen Strafverfolgungsbehörden zu
erstellen. Zum Team gehören der Leiter der Abteilung
Spezialeinsätze und Forschung beim FBI, ein Angehöriger
des Office of Speciallnvestigation der Air Force, und der
Direktor der Forschungsabteilung des National Institute
für Mental Health.

. Sie geben vor dem Ausschuß einen detaillierten Bericht
vor allem über die Schleyer-Aktion mit Fotos, und über
einzelne Mitglieder der RAF. Zur Vertiefung ihrer Kontak
te mit den Staatsschutzbehörden planen sie für den Juli 78
eine Tagung in der FBI-Akademie mit westdeutschen, ja
panischen und amerikanischen Vertretern.

Auf die Frage von Senator Ribicoff, ob die Regierung der
BRD und Japans ihrem Team Informationen zur Verfügung
gestellt hätten, antwortet der FBI-Beamte: "Ja Sir. Sie
fließen ungehindert zwischen uns und den westeuropäi
schen Polizei- und Militärbehörden." (Protokolle des Hea
rings before the Committee an Governmental Affairs Uni
ted States Senate, "An Act to Combat International Ter
rorism", 27.1.78).

Ebenfalls auf die gute Zusammenarbeit hingewiesen
wird in einem Artikel in Stars and Stripes vom 23.2.84 in
Zus:lmllll'nll:lllg mit lkr Schaffung eincr "Anti-Tcrror-Ar
beitsgruppe" von Army, Airforce und US Marine in Europa,
die ihren Sitz im Eucom Hauptquartier in Stuttgart hat:
"Ein Airforce Offizier sagte, daß die US-Sicherheitspoli
zei eine Ausbildung von bestimmten "europäischen Diens
ten" bekommt, wollte aber nicht näher darauf eingehen,
Informationen über die konkrete Zusammenarbeit zwi
schen US-Militär und deutscher Polizei werden als geheim
behandelt. "Laßt es uns dabei belassen, daß ich sage, wir
haben ausgezeichnete Beziehungen zu Bundes- und Län
derbehörden, das ist die Hauptsache.""

Nach Anschlägen auf US-Einrichtungen 1982 kündigt das
Pentagon "verschiedene Programme" für die Bundesrepu
blik an (Welt 16.II.82). Dazu gehörte offenbar, daß erst
mals eine sogenannte Stabsrahmenübung zwischen deut
schen und amerikanischen Sicherheitsbeamten durchge
führt wurde, in die auch die US-Botschaft in Bonn und
~ienststelle in Washington eingeschaltet waren. Die
Übung dauerte 24 Stunden und hatte zum Ziel, "schwerste
Verbrechen gegen US-Bürger abzuwenden" (Welt 9.2.83).

Weitere Beispiele sind: die schon erwähnte Zusammen
arbeit des US-Militärs mit dem BKA und deutschen Ge
heimdiensten vor dem Angriff der RAF auf den US-Gen
eral Kroesen ("AktLon Paddy"), die Durchführung eines
"Drillprogramms" durch die GSG fllr Angehörige der US
-Militärpolizei in der BI~Dnach dem Anschlag auf Kroesen
und der Dozier-Entführung (Welt 18.10.84) und die Ge
fängnisbesichtigung von Fallschirmspringern und US-Mili-
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tärpolizei in Bruchsal, um Hochsicherheitstrakte kennen
zulernen, in denen Gefangene aus der RAF sind.

g) Die Legalisierung der internationalen Interventions
politik der USA zur Eliminierung von Guerillagruppen
durch das neue amerikanische Antiterrorgesetz

Im April 84 unterzeichnet Reagan die Direkive 138 zur na
tionalen Sicherheit, die präventive Angriffe und Vergel
tungsschläge gegen Guerillagruppen außerhalb der USA
vorsieht.

Diese Direktive ist inzwischen als Gesetz angenommen.
Nach Aussagen von Pentagonbeamten gegenüber dem IHT
dient die Direktive der formalen Regelung von neuen und
härteren Maßnahmen, die in der Praxis bereits durchge
führt werden.

Die wesentliche dieser Regelungen ist, daß die paramili
tärischen Einheiten von FBI und CIA und die Antiguerilla
-Einheiten des Pentagons unter ein einziges zentrales
Kommando kommen: die neugeschaffene Joint Special
Operations Agency to Act Overseas (etwa: Vereinigtes
Kommando für Spezialeinsätze im Ausland).

Dieses Kommando ist direkt den Joint Chiefs of Staff
unterstellt, dem höchsten Organ der amerikanischen Mili
tärführung. Das heißt, daß damit Guerillabekämpfung zum
erstenmal und vollständig dem Militär übertragen wird
international.

Zu der Direktive schreibt der International Herald Tri
bune am 16.4.84: "Der wichtigste Aspekt der neuen Me
thode der Regierung zur Terrorbekämpfung ist jedoch die
Akzeptanz des Prinzips, daß es eine legitime Taktik sei, ei
nem terroristischen Angriff mit Gewalt zuvorzukommen."
Der IHT berichtet weiter, daß die direkte Anweisung zum
Töten verdächtiger Terroristen in der Direktive fehlt (die
Pentagon-Spitze hatte sich ausdrücklich für einen solchen
Auftrag ausgesprochen) und nur allgemeiner von "Gegen
terror-Akionen" die Rede sei. Dazu wird ein Pentagon
-Beamter zitiert: "Als letzter Ausweg können Überfälle
organisiert werden, die durch Töten potentieller Terroris
ten einen Angriff von ihnen verhindern".

Außenminister Shultz hat das Ende Oktober nochmal
klargestellt in einer Rede vor der Synagoge in New York:
"Wir müssen in diesem Land einen Konsens darüber erzie
len, bei der Bekämpfung des Terrorismus auch dann militä
rische Gewalt einzusetzen, wenn dies den Verlust ein,iger
unschuldiger Menschenleben bedeuten könne. In der Off
entlichkeit müsse Einigkeit über die moralische und stra
tcgischc Notwendigkeit des Kampfes gegen Terroristen
bestehen." (FR 27.10.84)

Und weiter: "Wir haben vielleicht niemals solche Bewei
se, daß sie vor einem amerikanischen Gericht standhalten
würden" (IHT 27.10.84), "Moral darf uns nicht lähmen" (IHT
I.II.84). Ein Beamter des State Department erklärt: "Wir
sind dabei, gegen die Terroristen vorzugehen. Es wird ei
nen Krieg gegen die Terroristen geben" (IHT 1.11.84).

Daß mit "Ausland" auch und vor allem Weste uropa ge
meint ist, wird von der US-Administration wiederholt aus
gesprochen:

- In seiner Rede vor der trilateralen Kommission fordert
Shultz "die bedrohten Länder" auf, "Pläne auszuarbeiten,
um zuschlagen zu können, bevor die terroristischen Grup
pen ihre Angriffe ausweiten können" (Welt 5+84)

- Präsident Reagan erklärt, er wolle sich um "konzer
tierte Aktionen mit den Verbündeten" bemühen (Welt
5.4.84).

- Ein Beamter des Weißen Hauses erklärte im IHT, zur
Konkretisierung dieser Pläne müsse Washington noch en
ger mit Ländern zusammenarbeiten wie Großbritannien,
der BRD und Israel, die Erfahrungen mit Terroristen haben
(IHT 7.6.84)

- In einer Rede vor dem außenpolitischen Ausschuß des
I~epräsentantenhauses zur Annahme der Direktive erklärt
Shultz, von 500 Aktionen "internationaler Terroristen"
weltweit im Jahre 1983 hätten sich 200 gegen die USA ge
richtet. Die meisten Vorkommnisse insgesamt und gegen
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die USA ereigneten sich in Europa". (Rede vom 13.6., au
ßerdem IHT 14.6.84)

- Auf einem "Antiterrorkongress" des amerikanischen
Jonathan-Instituts bezieht er sich bei der Aufforderung zu
Präventivaktionen speziell auf die Roten Brigaden und die
RAF, "die im Namen einer kommunistischen Idee freie
Länder angreifen" (Welt 26.6.84).

Uber die Reaktion der westdeutschen Staatsschutzor
gane schreibt ebenfalls die Welt. Ein Sprecher des Bundes
amts fUr Verfassungsschutz habe ihm gegenUber erklärt,
dort wUrde die Shultz-Rede (vor der Trilateralen Kommis
sion) genau studiert. Ein anderer Gesprächspartner der
Welt, als "Experte fUr Terrorismusabwehr" bezeichnet,
sagt, daß neue Anstrengungen zur Infiltration der Gruppen
erforderlich seien. Mit der Abwehr durfe nicht gewartet
werden, bis etwas passiert sei (Welt 5+84).

Zusammenfassung

Dargestellt ist hier also, daß Widerstandsbekämpfung di-
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rekt auf der militärischen Ebene- NATO- und US-Militär
apparat- läuft.

Am Beispiel der RAF kann man das bis zu den ersten Ak
tionen zuruckverfolgen.

Gleichzeitig sind diese militärischen Organisationen
wie ausgefUhrt- ebenfalls mit dem Problem, das die Ge
fangenen aus der Guerilla fUr sie sind, direkt befaßt und
geben die Linie zu seiner Bewältigung vor.

Im Verlauf der letzten 10 Jahre ist das offener Tatbe
stand geworden, dessen bisher klarster Ausdruck das neue
ste US-Antiterrorgesetz ist, das die Guerillabekämpfung
weltweit unter den Befehl der Joint Chiefs of StaH stellt.

Der US-Präsident redet von "unserem Krieg gegen den
Terrorismus" und sein Außen minister spricht von der Gue
rilla als "einer Methode der KriegsfUhrung, die hauptsäch
lich auf die westlichen Nationen und Institutionen sowie
deren BefUrworter und VerbUndete zielt."

Die reale Entwicklung hat also die Kriminalisierungs
strategie des politischen Gegners, auf der jeder Prozeß ge
gen die RAF fußt, schon längst praktisch Widerlegt.

Urenneke-Eggers
Rechtsanwältin



EINSTELLUNGSANTRAG TEIL C

TEIL C
"AntiterrorisRlus"-Konzept und Völkerrecht

VORBEMERKUNG

Meine Mitverteidiger haben in den bisherigen Begrün
dungsteilen anhand der Tatsachen im Rahmen der BRD,
Weste uropas und der NATO folgendes aufgezeigt:
I. Die RAF führt nach ihrem Selbstverständnis und in ihrer
Praxis einen bewaffneten Kampf gegen den BRD-Imperia
lismus und den internationalen Imperialismus als Teil der
weltweiten anti imperialistischen Bewegung in Form der
Guerilla.
2. Die NATO- und Euraparatsstaaten haben im Gewand
des "Kampfes gegen Terrorismus" eine kriegsmäßige Stra
tegie und Praxis der Aufstandsbekämpfung gegen die Völ
ker der Dritten Welt und in den kapitalistischen und impe
rialistischen Ländern entwickelt.
3. Dabei hat eine Auflösung der Unterscheidung von Krieg
im Innern und Krieg nach außen und eine Verschmelzung
polizeilicher und militärischer Funktionen stattgefunden
und findet noch statt.
4. Mit dieser Strategie wird zugleich zweierlei versucht:

präventiv die Entstehung von Befreiungskämpfen
im Keim zu ersticken bzw. mit militärischer und
propagandistischer Übermacht abzuwürgen;
aktuell schon jetzt bestehende Guerillakämpfe und
Massenaktionen niederzumachen.

5. Die Kriminalisierung des politischen Feindes und das
Bestreiten seiner Existenz als politischer Feind ist dabei
wesentliches Element bewußt betriebener psychologischer
Kriegsführung mit dem Ziel der Isolierung und Vernich
tung.
6. In eben diesen Zusammenhang gehört das gesamte Vor
gehen der Staatsmacht der BRD und ihres Polizei- und J us
tizapparates seit nunmehr 14 Jahren gegen die RAF, ein
schließlich der Schaffung eines ausgeklügelten Systems
von Sonderstrafrecht, Sonderhaftbedingungen, Sonderver
fahrensrecht und Sonderjustiz.
7. Beim Verhältnis RAF-Staat handelt es sich also fak
tisch um Krieg- wenn auch um einen Krieg neuer Art. -
Mir geht es nunmehr darum, diesen Sachverhalt rechtlich
zu untersuchen. Ich konzentriere mich in diesem Zusam
menhang darauf, das Verhältnis des "Antiterrorismus"
-Konzepts und speziell seiner BRD-Variante zum gelten
den Völkerrecht zu klären. Dafür gibt es zwei GrUnde:

Es handelt sich UIll ein international koordiniertes Vor
gehen der NATO- und Europaratsstaaten unter Führung
der USA und der BRD, welches Bestandteil ihres
Kriegskonzepts ist; mithin muß es am geltenden
Kriegsvölkerrecht gemessen werden.
Das mittlerweile geltende Staats- und Strafrecht der
BRD ist für eine weitere Aufklärung des Sachverhalts
unergiebig, v.a. weil, gestUtzt auf die "wehrhafte De
mokratie" mit diversen Gesetzesänderungen und Ab
segnung praktisch aller staatlichen Aktionen gegen den
sog. "Terrorismus" durch die Justiz, ein weitgehend ge
schlossenes System der innerstaatlichen Verrechtli
chung von Aufstandsbekämpfung erzielt worden ist.

Im einzelnen sind für die völkerrechtliche Klärung folgen
de Schritte erforderlich:
I. Die Klärung der Frage, was unter dem Begriff "Terro
rismus" rechtlich gefaßt wird bzw. ob es sich überhaupt um
einen eindeutig definierbaren, ein bestimmtes Verhalten
strafrechtlich abgrenzbar machenden Begriff handelt.
2. Die Darstellung des geltenden Kriegsvölkerrechts und
Menschenrechts, insbesondere seine Geltung für Partisa
nen- bzw. Guerillakämpfe und für innerstaatliche bewaff
nete Konflikte. Dabei muß auf das· Verhältnis dieses
Rechts zur Kriegsrealität, seine Entwicklungstendenzen
und seine Unzulänglichkeiten eingegangen werden.
3. Die Untersuchung des Aggressionsverbots der UN
-Charta in seiner Bedeutung einerseits für das Vorgehen
der imperialistischen Staaten und andererseits die antiim-
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perialistischen Kämpfe.
4. Die rechtliche Bindung der BRD (und ihrer NATO- und
Europarats- Partner> an die unter 2. und 3. dargestellten
völkerrechtlichen Regeln.
5. Die völkerrechtliche Beurteilung des "Antiterroris
mus"-Konzepts der NATO- und Europaratsstaaten auf die
ser Grundlage.
6. Schließlich speziell das innerstaatliche Vorgehen der
BRD gegen die RAF und die Beurteilung dieses Vorgehens
nach geltendem Kriegsvölker- und Menschenrecht.

I. DIE DEFINITION DES "TERRORISMUS"

Die heute in der BRD von Seiten der Staatsmacht, insbe
sondere der Justiz, gängige Grundargumentation zur Be
handlung von Angehörigen der RAF bzw. Gefangenen aus
der RAF als "besonders gefährliche Gewaltkriminelle" ist

bekanntlich: Die Aktionen der RAF seien per she,unabhängig von ihrem politischen Zusammenhang, sc wer krimi
nell und deshalb Gegenstand der Strafverfolgung. Diese
Argumentation beinhaltet die Behauptung, es gäbe äußer
lich beschreibbare Gewaltsamkeiten, die als "Terrorismus"
definiert werden könnten. Der Straftatbestand des § 129a
StGB, "Bildung einer terroristischen Vereinigung", ist
dementsprechend gestaltet. Als Zweck oder Tätigkeit ei
ner solchen Vereinigung wird die Begehung bestimmter
Gewalttaten wie Geiselnahme, schwere Brandstiftung,
Mord, Totschlag behauptet. Es soll sich dabei um "an sich
charakteristische Erscheinungsformen terroristischeri\"k-.
tivitäten" handeln (vgJ. v. Bubnoff in: StGB, Leipziger
Kommentar, 10. AufJ., Rdnr.7 zu § 129a; SondAProt.
2443,2458f.; RechtsAProt. 97/16,21). Suggeriert wird so,
daß es auf den politischen Gehalt der Gewaltsamkeiten gar
nicht ankäme oder derartige Gewaltsamkeiten in Wirklich
keit gar nicht politisch sein könnten.

Tatsächlich zeigt aber eine nähere Untersuchung:
a) Es gibt keine allgemeingültige Definition des Begriffs

"Terrorismus", wie behauptet wird.
b) "Terrorismus" ist von seiner Geschichte und seinem in

ternationalen Gebrauch her stets eine negative Kenn
zeichnung politischen Vorgehens und dient dabei der
moralischen Disqualifizierung.

c) In Wahrheit gibt es im politischen Bereich keinerlei
Formen der Gewaltanwendung, die per se als kriminell
angesehen werden können; vielmehr hält gerade die
herrschende Klasse, wenn es ihren Interessen dient, je
de Form der Gewalt für legitim.

d) Der Verweis auf bestimmte angeblich per se kriminelle
Formen ist auch von Seiten der BRD-Staatsmacht nur
vorgeschoben. Tatsächlich kommt es ihr auf die For
men der Gewalt nicht an, sondern auf den (>olitischen
Inhalt in diesen Formen ggf. erscheinenden Konflikts,
den Angriff auf die bestehenden Verhältnisse.

e) Das Einlassen auf den Begriff des "Terrorismus" als ei
ner angeblichen Kennzl:ichnung bestimmter allgemein
gesellschaftlich unzulässiger Formen der Gewaltan
wendung ermöglicht nicht nur eine Vertuschung des ei
gentlichen, politischen Problems. Vielmehr ist die
uferlose Ausdehnung dieser Etikettierung auf nahezu
jede Form politischen Widerstands gegen die herr
schenden Verhältnisse die Folge.

Im einzelnen:
a) Autoren, die sich in regierungs- oder BKA-offiziösen
Zeitschriften in den letzten Jahren mit dem Begriff des
"Terrorismus" befaßt haben, kommen zum Ergebnis, daß
man eigentlich nichts anderes allgemeingültiges über die
sen Begriff sagen könne, als daß er etwas negatives kenn
zeichne. Im übrigen werde der Begriff für völlig gegen
sätzliche miteinander unvereinbare Aussagen gebraucht,

.je nach Interessensstandpunkt des Ver wenders und dessen
politischer Situation.

So erklärt Walter Schwenk in der Zeitschrift "Vereinte
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Nationen" (Nr. 4/76, S. 97ff.):
"Der Begriff Terrorismus ist vielschillernd. Als gemein

samer Nenner läßt sich sagen, daß es ein negativer Begtitf
ist. Das schließt nicht aus, daß ein und dieselbe Personen
gruppe als Terroristen und als Freiheitskämpfer eingrup
piert werden ktsnnen. Es kommt ganz auf den Standpunkt
an, und das gibt einen Vorgeschmack für die Probleme, die
sich auftun, wenn man den Terrorismus in den Griff be
kommen will."

Helmut Janssen vom Institut für Kriminologie der Uni
versität Heidelberg listet in einem Aufsatz in der Zeit
schrift Kriminalistik 1/84 unter dem Titel "Sind 'die Ter
roristen' politisch motivierte Straftäter oder Terroris
ten?" allein sechs verschiedene, z. T. diametral entgegen
gesetzte "Terrorismus-"Definitionen im internationalen
Gebrauch auf und zitiert den britischen Kriminalisten Jen
kins mit den Worten: "Wenn wir über Terrorimus reden,
worüber reden wir dann eigentlich? Es gibt keine präzise
oder allgemein akzeptierte Definition" (Jenkins, in: Krimi
nalistik 1/84, S. 17).

b) In seiner historisch auch in Deutschland zunächst ge
bräuchlichen und heute von den Staaten der "Dritten Welt"
und den sozialistischen Staaten gebrauchten Bedeutung
bezeichnet "Terrorismus" gerade nicht eine gewaltsame
Form des Vorgehens ~ den Staat, sondern im Gegen
teil das gewaltsame Vorgehen des Staates gegen die Bür
ger. In einem deutschen Konversationslexikon aus dem
Jahre 1902 wird "Terrorismus" als "Schreckensherrschaft"
und die "Terroristen" als "Anhänger der Schreckensherr
schaft" umschrieben (vgl. Schwenk, a.a.O., S. 97)

In den Vereinten Nationen hat eine unabhängige Gruppe
afrikanischer Staaten den Definitionsvorschlag gemacht:
"Terrorismus ••. ist die Unterdrückung persönlicher Frei
heit seitens einer Regierung oder eines Militärregimes"
(zit.n. Janssen, a.a.O., S. 17).

Demgegenüber haben die NATO- und Europaratsstaaten
in der UNO seit Mitte der 70er Jahre immer wieder ver
sucht, eine dem Anschein nach an der Beschreibung be
stimmter Formen der Gewaltanwendung orientierte, tat
sächlich aber auf die bewaffneten Kämpfe der Völker ge
gen den Imperialismus gemünzte Definition des "Terroris
mus" durchzudrücken.

Bei diesen Versuchen wurde immer wieder der Anschein
erweckt, daß es um Aktionen ginge, die gerade "Unschuldi
ge", Zivilbevölkerung etc. träfen, etwa nach der bei Jans
sen zitierten Definition Hassiounis: "Terroristische Hand
lungcn bcabsichtigcn, unschuldigc Mcnschcn zu gefährdcn,
zu verletzen oder zu töten und elementare Grundwerte zu
gefährden" (Janssen, a.a.O., S. 18). Abgesehen von der
Scheinheiligkeit solcher Erklärungen von Seiten gerade der
Staaten, die für den Tod von Hunderttausenden von Men
schen aus der Zivilbevölkerung in den Kriegen zur Auf
rechterhaltung ihrer Profitwirtschaft verantwortlich sind
- tatsächlich haben sich die Befreiungsbewegungen und
insbesondere auch die Guerilla in allen Ländern in ihren
Aktionen stets auf die Unterdrücker konzentriert, also den
Staat und die Kapitalisten bzw. Kolonialisten und deren
bewaffnete Formationen (also Militär und Polizei). Die Zi
vilbevölkerung wurde soweit als möglich geschont (das ist
ja auch bei der RAF nie anders gewesen).

Und wenn der Vorsitzende dieses Senats beim letzten
Verhandlungstermin die rhetorische Frage an die Ange
klagten gestellt hat, warum denn "Proletarier" hätten
sterben mUssen, ist das auch nur ein typisches Beispiel da
für, wie durch Ernennung der bewaffneten Schutztruppen
von Kapital- und Staatsführern zu "Proletariern" die ei
gentliche Konfrontation zu verwischen und so eine bessere
Ausgangslage fUr Diskriminierung zu gewinnen versucht
wird.

Das scheinheilige Konzept der NATO- und Europarats
staaten ist von der überwältigenden Mehrheit der Staaten
d~'r UNO nicht mitgemacht sondern aufgedeckt worden.

So muß denn Ingrid Jahn in "Vereinte Nationen" 3/83
über die "fruchtlos gebliebene Debatte über den internati-
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onalen Terrot;ismus" in der UNO räsonnieren (VN 3/83,
S.97)·

Wenn auch nicht offiziell durch ihre Redner in der UNO,
so doch offen und unumwunden in ihren internen Gremien
und Verlautbarungen erklären die Vertreter der imperiali-
stischen Staaten auch, wen sie mit "Terroristen" meinen.
So sagt Schwenk über "terroristische Ak~ivitäten im Aus
land": "Einen breiten Raum nehmen Unabhängigkeitsbe
strebungen ein .•• Der Kolonialmacht wird mehr oder weni

ger starker bewaffneter Widerstand entgegengesetzt"(Schwenk, a.a.O., S. 97).

c) Es gibt eine große Anzahl von Beispielen dafür, daß die
Herrschenden in der Geschichte und erst recht heute kei
nerlei Probleme kennen, gerade solche Formen der Gewalt
zur Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft einzusetzen oder
von Teilen der Bevölkerung unter ihrer Schirmherrschaft
einsetzen zu lassen, die sie bei ihren politischen Feinden
lauthals als "Terrorismus" brandmarken.

Damit meine ich nicht nur die ziemlich bekannten und
von meinen Mitverteidigern auch schon z. T. dargestellten
Kampfmethoden der Counterinsurgency-Kommandos der
USA und BRD, die Unterstützung der USA für tatsächlich
Terror ausübende Contras in Nicaragua (vgl. Stern, Nr.
49/84, s. 226» und die Grausamkeiten der US-Truppen in
Vietnam. Die Selbstverständlichkeit, mit der bei dieser
Sorte von imperialistischem Terrorismus- im Gegensatz
zur anti imperialistischen Guerilla - gänzlich unbeteiligte
Menschen in g~9ßer Zahl "geopfert" werden, ist kürzlich
wieder an den Außerungen des US-Außenministers Shultz
und des US-Präsidenten Reagan deutlich geworden, der
Tod unschuldiger Menschen werde bei der "Terroristen"
-Bekämpfung einkalkuliert (vgl. Frankfurter Rundschau v.
29.10.1984, "Notfalls Unschuldige töten").

Historisch wurde die Taktik des Kleinkriegs als legitime
Kampfform von der Staatsrnacht selbst eingesetzt, so als
"Verteidigung der Heimat" gegen den von außen eindrin
genden Feind.

Der StaatsrechtIer Carl Schmitt, ein ideologischer Weg
bereiter des Faschismus und zugleich Ziehvater der
Staatstheorie des Grundgesetzes und der führenden west
deutschen Staatsrechtler, bringt in seinem Buch "Theorie
des Partisanen - Zwischenbemerkungen zum Begriff des
Politischen" das "klassische" Beispiel des königlich preußi
schen Edikts vom April 1813. Mit ihm wurde jeder preußi
sche Staatsbürger verpflichtet, sich den eindringenden na
poleonischen Truppen mit Waffen aller Art zu widerset
zen, keiner Anordnung des Feindes zu gehorchen, alle nur
denkbaren Mittel zum Schaden des Feindes anzuwenden,
die Herstellung der öffentlichen Ordnung zu verhindern.
"Repressalien und Terror zum Schutz des Partisanen wer
den zugesichert und dem Feind angedroht" (Schmitt, Theo
rie des Partisanen, Berlin 1963, S. 47/48).

Carl Schmitt verweist außerdem auf die Geiselnahme
-Praxis der deutschen Truppen im deutsch-französischen
Krieg 1870/71 (a.a.O., S.75) und auf das in der Schweiz
noch heute gängige, vom Schweizerischen Unteroffiziers
verband herausgegebene Handbuch "Der totale Widerstand
- Kleinkriegsanleitung für jedermann" mit genauen Hin
weisen über Sabotage, Legen von Hinterhalten, lautloses
Erledigen von Posten durch Erschlagen mit dem Be.il usw.
(a.a.O., S. 20).

In allen genannten Fällen gelten den Herrschenden die
Formen der Gewaltanwendung (insbesondere z.B. Geisel
nahme, Brandstiftung, Tötung des Gegners aus dem Hin
terhalt) selbstverständlich nicht per se als kriminell, son
dern als völlig legitim. Es sind eben Kampfmethoden gegen
den Kriegsfeind ...

Die Frage der Achtung bestimmter Kampfmethoden
(z.B. Verbot der Anwendung von Giftgasen und bakteriolo
gischen Mitteln gemäß Genfer Protokoll vom 17.06.1925,
RGBI. 1929, 11, s. 174) ist in diesem Zusammenhang allein
eine Frage humanitären Kriegsvölkerrechts, wie es auf
grund politischer Kräfteverhältnisse durchgesetzt werden
kann, jedoch keine Frage des Strafrechts.
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d) Bei der heute beliebten Darstellung von "Terrorismus"
als bestimmte per se kriminelle Formen der Gewaltanwen
dung von Seiten der Vertreter der Staatsmacht handelt es
sich um Vortäuschung falscher Tatsachen. Das wird schon
bei Durchsicht der Protokolle Uber die Debatte des Deut
schen Bundestags in der I. Lesung Uber das "Antiterroris
musgesetz" am 28.10.1977 deutlich. Der damalige Justiz
ministe[!Jnd heutige SPD- Fraktionsvorsitzende Vogel er
klärte da u.a.:
"••. Insofern unterscheiden sich die terroristischen Verei
nigungen von allen herkömmlichen Gangsterbanden, von
denen es sicher in anderen Ländern, 'kriminalistisch be
trachtet, noch weitaus gefährlichere gibt. Indes, die terro
ristischen Banden streben weiterreichende Wirkungen an
und erzielen sie auch, zumindest zum Teil und zumindest
fUr gewisse Zeit. Wo sonst haben bandenmäßig verUbte
Verbrechen beispielsweise bisher ethische, gesellschafts
politische, ja sogar theologische Diskussionen dieser Brei
te ausgelöst, etwa über legitime und illegitime Gewalt,
über BUrgerkrieg und Staatsnotwehr? Haben wir es früher
jemals erlebt, d.aß Verbrecher außerhalb der Unterwelt mit
versteckter oder gar offener Zustimmung aufgenommen
worden sind?" ... "Sie treffen das Bewußtsein und die Ge
fühle der Menschen in einer Stärke, die ihresgleichen
sucht. Sie zielen auch ganz bewußt auf Konfliktfelder, die
zwischen den Parteien unseres Landes, zwischen gesell
schaftspolitischen Gruppen und Kräften bestehen, um Ge
gensätze zu vertiefen, um die Pdlarisierung bis zu irrepa
rablen BrUchen eskalieren zu lassen." Und dann Vogel mit
aller Deutlichkeit: "Um es noch einmal mit anderen Wor
ten zu sagen: Nicht, daß Menschen getötet werden - so
furchtbar das auch ist - ist das Spezifikum des Terrors.
Sein Spezifikum ist der frontale Angriff gegen unseren
Staat, ••• gegen die Wertordnung unserer Gesellschaft und
gegen den Grundkonsens der geistigen und politischen
Kräfte,auf denen unsere staatliche und gesellschaftliche
Ordnung ruht" (Vogel, I. Lesung des Anti-T-Gesetzes im
Deutschen Bundestag, Bundestag, 28.10.1977, zit.n.: Die
Anti- Terror-Debatten im Parlament, Protokolle 1974-78,
S.314ff.).

Und in den Bergedorfer Gesprächen im Januar 1978 er
klärt Vogel, daß "das erklärte Ziel dieser Kriminalität weit
Uber das Verbrechen selbst hinaus" weist. "Es will die Er
~chUtterung, ja die Zerstörung unserer gesellschaftlichen
Ordnung, damit etwas anderes an deren Stelle treten kann"
.•. Es gehöre ZUIll "Wirkullgspotential des Terrorismus,
daß sich der. Zweck des Verbrechens nicht in persönlicher
Bereicherung, der Tötung des Nebenbuhlers oder anderer
individueller Absichten" erschöpfe. (aus: Terrorismus in
der Demokratischen Gesellschaft - Bergedorfer Gesprä
che).

Was Vogel hier zum Kriterium der besonderen Verwerf
lichkeit des Handeins der RAF macht und damit zur Be
grUndung ihrer massiven Kriminalisierung, ist gerade ihre
prinzipielle politische Gegnerschaft gegen die bestehen
den Verhältnisse in der BRD und die Popularität, die sie da
mit hat und gerade nicht die Formen ihrer Gewaltanwen
dung.

e) Läßt man sich also auf eine von Seiten der imperialisti
schen Staaten unter der Voraussetzung ihres Gewaltmono
pols allerdings gewollte Debatte über prinzipiell zulässige
oder nicht zullilssige, kriminelle oder nicht kriminelle
Handlungsweisen im politischen Bereich ein, so geht das
zwangsläufig am Kern der Sache vorbei: daß nämlich prin
zipielle Gegnerschaft zum imperialistischen System und
damit letztlich jede Form aktiven Handeins dagegen kri
minalisiert werden soll. Das geschieht natürlich, soweit
nicht Verunglimpfung des Staates und seiner Organe etc.
behauptet wird, durch immer weitere Ausdehnung des Be
griffs kriminelle Gewalt- bekanntlich sind nach westdeut
scher Nötigungs- und Landfriedensbruchs-Rechtsprechung
mittlerweile schon die zahmsten Formen. des hindernden
Herumsitzens oder -stehens in der Nähe z.B. eines Kern-
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kraftwerks oder Raketengeländes zu "psychischer Gewalt"
erklärt. Und schon jetzt wird eifrig daran gearbeitet, die
Bezeichnung "Terrorismus" Uber den offensichtlich viel zu
eng gehaltenen Rahmen der in § I29a StGB genannten De
likte hinaus auf praktisch jede Form politischer Gewalt der
UnterdrUckten gegen die Herrschenden auszuweiten. Jans
sen erwähnt in seinem Aufsatz in Kriminalistik 1/84 eine
kriminalistische Definition, wonach "Terrorist" jeder ist,
der die politische Uberzeugung des Definierenden nicht
teilt (a.a.O., S. 17 unter Verweis auf Kuppermann/Trent
1979).

Das ist alles andere als die Ubergeschnapptheit eines
einzelnen Autors.

Im europäischen Ubereinkommen zur Bekämpfung des
Terrorismus vom 27.01.1977 (BGBl. 1978, 11, S.322) wird
unter Artikel 2 bereits jedem Vertragsstaat freigestellt,
nicht unter Art. 1 fallende "schwere Gewalttaten" (Art. 1
umfaßt ähnliche Handlungen wie § I29a StGB) gegen Per
sonen und sogar gegen -5a<;hen nicht als politische Straftat
oder politisch motivierte Straftat, sondern als terroris
tisch anzusehen. Dies kann z.B. unschwer fUr Landfrie
densbruch angenommen werden (vgl. näher Pkt. s:).

Als Ergebnis der Untersuchung zu diesem Punkt läßt sich
festhalten:

Die Substanz dessen, was die NATO- und Europarats
staaten gegenwärtig schon allgemein als "Terrorismus" de
klarieren und kriminalisieren, ist der gewaltsame politi
sche Angriff auf die bestehenden politischen Verhältnisse,
hauptsächlich in der Form der Guerilla.

Es handelt sich also entgegen den vorgeschobenen Be
hauptungen gerade nicht bei "Terrorismus" um irgendwel
che äußeren Formbeschreibungen bestimmter Gewalt
handlungen.

Mit dieser Substanz der Sache, nicht mit den äußeren
Formbeschreibungen, muß sich also die weitere Untersu
chung befassen.

2. Das Kriegsvölkerrecht und seine Geltung
fUr Guerillakämpfe und bewaffnete

innerst.aatliche Konflikte

Es geht in diesem Punkt darum, inwieweit heute Guerilla
kämpfe, insbesondere als innerstaatliche bewaffnete Kon
flikte, völkerrechtlichen Schutz beanspruchen können. Das
ist eine seit 1977 vom Staat und den staatstreuen Medien
systematisch aus der öffentlichen Diskussion in det BRD
verdrängte Frage und deshalb erscheint gegenwärtig die
strafrechtliche Verarbeitung des Konflikts mit der RAF
vielen als "selbstverständlich". Das war 1977 rroch keines
wegs der Fall- wie wir z.T. schon an der damals verbreite
ten BUrgerkriegsdiskussion gezeigt haben.

Es handelt sich hier durchaus nicht um ein Spezialpro
blem der RAF, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.
Vielmehr geht es viel weitergehend überhaupt um den völ
kerrechtlichen Schutz von Aufruhr-, Aufstands- und
schließlich BUrgerkriegsbewegungenj darum, ob solche Be
wegungen einfach kriminalisiert werden können, wie das in
der BRD-Staatsschutzpraxis ja geschieht. Was auf diesem
Gebiet gegen die RAF durchgesetzt werden kann bzw. tat
sächlich schon durchgesetzt werden konnte, wirkt sich
zwangsläufig auf im Widerspruch zu den bestehenden Ver

hältnisse!) in der BRD stehende Massenbewegungen undOrganisationen aus. Es muß als politisches und rechtliches
Problem dieser Massenbewegungen begriffen werden. Von
der Staatsmacht der BRD wird es auch genauso begriffen.
Meine Mitverteidiger haben schon nachgewiesen, daß die
BRD kein spezielles Konzept gegen die RAF, sondern ein
Aufstandsbekämpfungskonzept verfolgt, das auch auf
massenhaften Widerstand und alle Kämpfe zielt, die die
herrschende Ordnung in Frage stellen.
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Angesichts der allgemein fehlenden Befassung mit dem
Thema des Kriegsvölkerrechts ist vorab das Eingehen auf
einige Grundbegriffe und auf einige Aspekte der histori
schen Entwicklung unvermeidlich.

a) Das Kriegsvölkerrecht ist ein System international gel
tender Regeln- entweder auf der Basis von völkerrechtli
chen Verträgen oder von völkerrechtlichem Gewohnheits
recht. Es regelt zweierlei: Das Recht zum Krieg (ius belli)
und das Recht im Krieg (jus in bello).AUf das Recht zum
Krieg werde ich unter Punkt 3. bei der Behandlung des Ag
gressionsverbots der UN-Charta noch zu sprechen kom
men. Zunächst einmal geht es hier um das Recht im Krieg.

Dieses Recht umfaßt eine ganze Anzahl von Bestimmun
gen, die ein Mindestmaß an humanitärer Behandlung des
Kriegsgegners, der Kriegsgefangenen und der Zivilbevöl
kerung gewährleisten sollen. FUr den Fall der Nichteinhal
tung solcher Bestimmungen durch am Krieg Beteiligte gilt
nicht Strafrecht, sondern ein besonderes Kriegsrecht und
kriegsrechtliches Verfahren. Bei Gefangenen schließt die
Geltung des Kriegsrechts grundsätzlich die Behandlung
nach innerstaatlichem Straf-, Strafverfahrens-, Haft- und
Strafvollzugs recht aus. Das Recht im Krieg ist getragen
vom Gedanken der Respektierung des Kriegsgegners als
politischem Feind und unterscheidet sich insofern völlig
vom diskriminierenden Charakter des Strafrechts. In die
ser Unterscheidung liegt auch seine wesentliche Bedeu
tung fUr die Rechtsstellung der Parteien eines bewaffne
ten innerstaatlichen Konflikts begrUndet.

Eng verbunden ist das Recht im Krieg insoweit auch mit
dem völkerrechtlichen Schutz von Menschenrechten, auf
den ich im Zusammenhang mit sog. innerstaatlichen be
waffneten Konflikten noch eingehen werde.

FUr die Geltung des Rechts im Krieg ist sehr wesentlich:
Die Geltung hängt nicht davon ab, ob der eine oder andere
Kriegsgegner irgendein formaljuristisches Recht zum
Krieg hat. JUrg H. Schmid bringt das in seiner umfassenden
Untersuchung Uber "Die völkerrechtliche Stellung der Par
tisanen im Kriege" (ZUrich 1956) so auf den Begriff: "Das
Kriegsrecht zivilisiert den gerechten und den ungerechten
Krieg ganz gleichmäßig. Nur weil es diese Unterscheidung
nicht wirken läßt, sichert es seine allgemeine Anwendung"
(Schmid, a.a.O., S. 66 unter Bezug auf Bluntschli).

Weiter ist wesentlich: Da das Recht im Krieg ja selbst
Ubergeordnete Regeln fUr den Fall eines Notstands des
oder der beteiligten Staaten beinhaltet, kann es auch von
dem oder den betreffenden Staaten unter keinen Umstän
den unter Berufung auf eine staatliche Notstandssituation
- etwa auch dem 1977 praktizierten "Ubergesetzlichen
Notstand"- mißachtet werden (Schmid, a.a.O., S. 63).

Die Grundfrage fUr die Geltung des Rechts im Krieg ist
natUrlieh erst einmal, was ein Kriegszustand ist. Auf allge
meiner Ebene hat schon der preußische Offizier Carl von
Clausewitz zu Anfang des vorigen Jahrhunderts Krieg als
die "Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" bezeich
net (C.v. Clausewitz, Vom Kriege, in: Politische Schriften
und Briefe, Hrsg. H. Rothfels, MUnchen 1922). Der heute
geltende materielle Kriegsbegriff bezeichnet Krieg als
"bewaffneten, politisch motivierten Kampf zwischen Men
schengruppen" (vgl. Lombardi, BUrgerkrieg und Völker
recht- die Anwendung völkerrechtlicher Normen in nicht
zwischenstaatlichen bewaffneten Konflikten, Berlin 1976,
S.43). Der politische Charakter des Konflikts unterschei
det den Krieg grundlegend von anderen bewaffneten Aus
einandersetzungen etwa mit Gangsterbanden. Das gilt
gleichermaßen fUr Krieg zwischen verschiedenen Staaten
wie fUr innerstaatliche kriegerische Auseinandersetzun
gen. In diesem Sinn sagt Lombardi: "Von Banditen unter
scheiden sich die Aufständischen durch ihr politisches Be
kenntnis, denn sie streben ja nach Erlangen, Innehaben und
AusUben rechtlich geordneter sozialer Macht" (Lombardi,
a.a.O., S. 79).

Schon auf dieser Ebene wird deutlich, daß die Behand
lung einer Organisation und von Menschen, die einen poli-
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tisch begrUndeten, nämlich auf die soziale Revolution ab
zielenden organisierten bewaffneten Kampf gegen die
Staatsrnacht fUhren - und das ist sicherlich im Fall der
RAF zutreffend-, als "besonders gemeine Gewaltverbre
cher" usw., vollständig den Inhalt des Konflikts mißach
tet.

b) Im einzelnen haben sich der Umfang der vom humanitä
ren Kriegsvölkerrecht als Kriegszustand erfaßten außen
und innenpolitischen Verhältnisse und die fUr die Bestim
mung der RechtsansprUche wichtige Unterscheidung von
Kombattanten und Zivilbevölkerung seit dem vorigen
Jahrhundert stark verändert im Zusammenhang mit der
grundlegenden Veränderung der Kriegsrealität (vgl. hierzu
die eingehende Darstellung bei J.H. Schmid, a.a.O., S. 2ff.
sowie Carl Schmitt, Theorie des Partisanen, Berlin 1963)·

Das sog. "klassische" Kriegsvölkerrecht entwickelte sich
aus den Bedingungen des Europa der Feudal- und fruhbUr
gerlichen Staaten. C. Schmitt charakterisiert seinen Inhalt
in "Theorie des Partisanen" wie folgt: "..• Es kennt klare
Unterscheidungen, vor allem die von Krieg und Frieden,
von Kombattanten und Nicht-Kombattanten und von Feind
und Verbrecher. Der Krieg wird von Staat zu Staat als ein
Krieg der regulären staatlichen Armeen gefUhrt, zwischen
souveränen Trägern eines ius belli (Recht zum Krieg) , die
sich auch im Kriege als Feinde respektieren und nicht ge
genseitig als Verbrecher diskriminieren, so daß ein Frie
densschluß möglich ist und sogar das normale, selbstver
ständliche Ende des Krieges bleibt. Angesichts einer sol
chen klassischen Regularität ... konnte der Partisan nur
eine Randerscheinung sein, wie er das tatsächlich noch
während des ganzen ersten Weltkrieges (1914-18) gewesen
ist" (C. Schmitt, a.a.O., S. 16,17).

Hintergrund dieser "klassischen Regularität" ist, daß die
damaligen Kriege zwischen den souveränen Staaten Euro
pas zwar nicht nur die Konkurrenz um wirtschaftlich nutz
bare Einflußsphären, sondern z.T. auch den Konflikt zwi
schen verschiedenen Gesellschaftsordnungen, nämlich
Feudalismus und Kapitalismus, beinhalteten (vgl. insbe
sondere die Napoleonischen Kriege zu Anfang des 19. Jahr
hunderts); es handelt sich aber grundsätzlich nicht um
Kriege, die auf antagonistischen gesellschaftlichen Wider
sprUchen beruhten. Das Arrangement zwischen Bourgeoi
sie und Feudaladel war möglich und fand ja z.B. in
Deutschland auch Uberall statt. Mit den Begriffen Carl
Schmitts war die Feindschaft relativ und nicht absolut.
Auf dieser Basis konnte ziemlich leicht ein Ubereinstim
mendes Interesse der verschiedenen Staaten an der Einhal
tung gewisser "Spielregeln" des Krieges hergestellt wer
den.

Mit der Genfer Konvention von 1864 - nach der GrUn
dung des Internationalen Roten Kreuzes -, der BrUsseler
Erklärung von 15 europäischen Staaten von 1874 und den
beiden Haager Landkriegskonventionen von 1899 und 1907
wurden die Grundlagen eines völkerrechtsvertraglichen
Systems des humanitären Kriegsrechts geschaffen. Das IV.
Haager Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche
des Landkriegs vom 18.10.1907 ist bis heute international
geltendes Recht (in der BRD: RGBI. 1910, S. 10).

Bereits die zum IV. Haager Abkommen gehörende Haa
ger Landkriegsordnung traf dabei Regelungen, die in ge
wissem Umfang Partisanenkämpfe als Kriegshandlungen
berUcksichtigte und Partisanen als Kombattanten erfaßte.
Gern. Art. I gelten Gesetze, Rechte und Pflichten des
Krieges nämlich nicht nur fUr das Heer, sondern auch fUr
die Milizen und Freiwilligen-Korps bei verantwortlicher
FUhrung, Tragen eines von Ferne erkennbaren Abzeichens,
offenem FUhren der Waffen und Beachtung der Kriegsre
geln. Auch die beim Herannahen des Feindes sich erheben
de Bevölkerung- sog.levee en masse-gilt gern. Art.2 als
kriegsfUhrend. Nicht erforderlich ist die staatliche Autori
sation der Milizen und Freikorps. Diese Regelungen waren
v:a. nachdrUcklich von den Kleinstaaten- gegen Vorbehal
te v.a. Preußens- durchgesetzt worden. Sie bezogen sich
auf die fUr das 19. Jahrhundert charakteristischen nationa-
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listischen Partisanenbewegungen, also die sog. "Verteidi
gung der Heimat" bei Eindringen des äußeren Feindes (vgl .
H.J. Schmid, a.a.O., S. 34ff.).

Für bewaffnete Konflikte im Innern galt angesichts der
Theorie der unbegrenzten Souveränität der Staaten im 19.
Jahrhundert die Regel, daß nur durch Anerkennung der
Aufständischen durch den Staat der Konflikt als Bürger
krieg qualifiziert werden könne (vgl. Lombardi, a.a.O.,

S. 86). Erst durch einen solchen Anerkennun~sakt entstandein Anspruch für die Aufständischen auf Be andlung nach
Kriegsrecht. Dann fand allerdings Kriegsrecht auch ,in sei
nem vollen Umfang, nicht nur beschränkt auf Mindestre
geln, Anwendung (vgl. Lombardi, a.a.O., S.99). Diese Art
von formellem Kriegsbegriff für den inneren Krieg ent
sprach dem ebenfalls formellen.Kriegsbegriff für den zwi
schenstaatlichen Krieg: Hier bestand Krieg nur aufgrund
einer Kriegserklärung, une Kriegsende trat nur durch Frie-
densvertragsschluß ein. '

Wichtig ist allerdings in diesem Zusammenhang, daß
auch dann, wenn eine Anerkennung als Bürgerkriegspartei
nicht stattgefunden hatte, in den meisten bürgerlichen
Staaten noch weit bis ins20. Jahrhundert hinein rechtlidle
I~egelungen bestanden, nach denen Personen, die den Staat
politisch bekämpft hatten, nicht behandelt wurden "wie
Leute, die aus eigennUtzigen Motiven gehandelt haben,
sondern ais Besiegte, die in einem ungleichen Kampf nr
eine politische Uberzeugung gekämpft haben" (so Sebasti
an Cobler, in: Die Gefahr geht von den Menschen aus, Ber
lin 1978. S. 97). Die Parallelen zur Behandlung von Kriegs
gegnern treten deutlich hervor, z.B, auch in der bis 1933 in
Deutschland geltenden Regelung der "Festungshaft"
(§§ '7,20,81 u.a. RStGB). Sie hatte den Charakter einer
Kriegsgefangenschaft, wurde dementsprechend auf Fes
tungen lWllzogen und war mit besonderer Freizügigkeit für
den Gefangenen verbunden (im einzelnen verweise ich auf

die Ausführungen in meinem Teil des zu Beginn dieses Verfahrens gestellten Aussetzungsantrags).

c) In der Entwicklung des 20. Jahrhunderts entfernt sich
die Kriegsrealität immer weiter von den Regularitätsvor
stellungen des "klassischen" Kriegsvölkerrechts. Die kla
ren begrifflichen Unterscheidungen erfassen das Gesche
hen zum großen Teil nicht mehr. Dieser Tatbestand wird
von praktisch allen Völkerrechtlern übereinstimmend be
schrieben und ein Hinterherhinken des heutigen Kriegs
rechts konstatiert (vg!. Ignaz Seidl-Hohenveldern, Völker
recht~ 5. Aufl., Köln 1984, S. 397; Peter Cornelius Mayer
Tasch, Guerillakrieg und Völkerrecht, Baden-Baden 1972,
S. 15; Hans Ulrich Scupin, Freischärler, Guerillos, Partisa
nen- Gedanke'n zum Begriff des Kombattanten, in: Inter
nationales Recht und Diplomatie, Köln 1972, S.20Iff.;
auch Lombardi, H.J. Schmid, C. Schmitt, a.a.O.).

Typische Charakterisierungen der Entwicklung aus der
völkerrechtlichen Literatur sind folgende:

Mayer- Tasch, Guerillakrieg und Völkerrecht, Baden
Baden 1972:
"Die schon im ersten Weltkrieg einsetzende, im zwei
ten Weltkrieg noch erheblich gesteigerte Totalisierung
des Kt:-ieges führte sowohl unter ideellen als auch unter
materiellen Aspekten zu einer weitgehenden Aufhe
bung der tfadierten Trennung von Kombattanten und
Nicht-Kombattanten. Verantwortlich für diese Totali
sierung war einmal die rasche Entfaltung der Waffen
technik, die nun auch eine Luftkriegführung und damit
eine Verlagerung der Fronten ins feindliche Hinterland
ermöglichte. Verantwortlich für diese Totalisierung
waren aber vor allem auch die ideologischen Impulse,
die hinter dem Einsatz der neuen Waffen standen"
(S. 15). Der Konflikt werde dabei "durch Vermittlung
einer immer perfekter agierenden Propagandamaschi
nerie zur Sache nicht der einander gegenüberstehenden
Heere. sondern auch der hinter ihnen stehenden Völker"
g('llla<:ht (a.3.0., S. 15).
Lombardi, Bürgerkrieg und Völkerrecht, Berlin 1976:
"Im totalen Krieg wird das Vol1Csganze mobilisiert und
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die volls~ändige Eliminierung des Gegners angestrebt
• .. Das nuklea.rstrategische Waffenpotential hat 'in
zwischen eine solche Zerstörungskapazität erreicht;
daß ein totaler Atomkrieg zur weltweiten Vernichtung
allen Lebens fUhren müßte •.• Die Abschreckungspoli
tik der Großmächte bedingt notwendigerweise eine Be
grenzung des totalen Krieges •.• , so daß das Gewalt
spektrum aufgefächert wird." Bestimmend werden seit
dem 2. Weltkrieg lokal bzw. regional begrenzte Kon
flikte, diese aber seither ununterbrochen, weltweit mit
dem Opfer von Millionen von Menschenleben. Weiter
Lombardi: "Die lokalen bewaffneten Konflikte können
dabei die Form von internationalen begrenzten Klein
kriegen oder von Bürgerkriegen arn<ehmen.1l Lombardi

verweist darauf, daß sich die ~iologischen Erscheinungsformen der internation~n bcwaffneten-Konflik
te-und der Bürgerkriege immer mehr angleichen - wes
halb sich eine analoge Behandlung von internationalen
Kriegen und internen bewaffneten Auseinandersetzun
gen aufdränge (Lombardi"a.a.O., S. 83,84) ..
Längst hinfltllig geworden sind formelle Kriegserklä
rungen und FriedensschlUsse, sowie Anerkennungen von
Bürgerkriegsparteien, wie sie bis zum I. Weltkrieg
noch vorkamen. Seit 1945 wurden alle internationalen
bewaffneten Konflikte- und das sind mehrere hundert
- ohne Kriegserklärung begonnen. Im 20. Jahrhundert
hat es keinen Fall der' Anerkennung einer Bürgerkriegs
partei mehr gegeben (so Lombardi, a.a.O., S. 40,41
m.w.N.~ /
Carl SchmittÄr Begriff des Politischen, 1932, in sei
nell1 Vorwort der Neuausgabe von 1963, Berlin 1963:
"Auch in den anderen modernen Arten des heutigen
Krieges, im sogenannten Kalten Krieg, brechen alle
Begriffsachsen, die das überkommene System der Be
grenzung und Hegung des Krieges bisher getragen ha
ben. Der Kalte Krieg spottet aller klassischen Untier
scheidung von Krieg und Frieden und Neut~t, von
Politik und Wirtschaft, Militär und Zivil, Kombattant
und Nicht-Kombattant- nur nicht der Unterscheidung
von Freund und Feind, deren Folgerichtigkeit seinen
Ursprung und sein Wesen ausmacht" (C. Schmitt,
a.a.O., S. 18)..
Alle Autoren konstatieren, daß auf dem Hintergrund
dieser Entwicklung der Partisanen- bzw. Guerillakrieg
als Kampfform spätestens seit dem 2. Weltkrieg übc;:r
ragende, ja bestimmende Bedeutung bekommen habe.
Mayer- Tasch, a:a.O.: "In der Rückschau auf die- aller
Voraussicht nach noch lange nicht abgeschlossene
militärische Entwicklung der Nachkriegsjahrzehnte
könnte man diese Epoche als eine Epoche der (revoluti

onären) Guerillakriege apostrophieren. In der überwiegenden Mehrzahl aller bewaffneten Konflikte dieses
Zeitraums kam dem Guerillakampf eine überragende
Bedeutung zu" (a.a.O., S. 17).

Kurz gesagt lassen sich die Veränderungen wie folgt be-

schreiben: i- Auflösung der Unterscheidung von Krieg und Fri~den,
soweit nicht totaler, die Welt umfassender Krieg, fin
det rund um die Erde ununterbrochener Kleinkrieg in
verschied~en Formen statt.
Auflösung der Unterscheidung von innerstaatlichen und
internationalen Kriegen auf dem Hintergrund von
Weltwirtschaft und Einschränkung einzelstaatlicher
Souveränität.
Auflösung der Unterscheidung zwischen Kombattanten
(als Kriegsbeteiligten) und Zivilbevölkerung ('o:ls nach
klassischem Völkerrecht nicht kriegsbeteiligt), alle
sind in den Krieg einbezogen, alle werden auch für die

jeweiligen Kriegsziele der feindlichen Parteien zu mobilisieren versucht •.
Die Partisanenkampfform bzw. Guerilla gewinnt über

.ragende Bedeutung als Kampfmethode der Unterdrück-
ten- das gesa,lllte Bild des konventionellen Krieges mit
seinem begrenzten Charakter nach Umfang und Mit
teln löst sich auf: Von ~eiten der imperialistischen

•.
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Staaten wird der Krieg totaler Krieg mit der Möglich
keit nicht nur der vollständigen Vernichtung des Fein
des, sondern auch der Erde.

Diese Vorgänge sind in der völkerrechtlichen Literatur
nur oberflächlich beschrieben. Ihre Ursachen sind nicht
analysiert. Ich kann im Zusammenhang mit dieser völker
rechtlichen Untersuchung auch eine solche Analyse nicht
leisten. Sie wUrde v.a. eine politisch- ökonomische Dar
stellung der Entwicklung des Imperialismus und der Verän
derungen der internationalen Kräfteverhältnisse voraus
setzen.

Grundlegend ist jedoch seit Beginn des 2. Weltkrieges,
daß der Inhalt der bewaffneten Auseinandersetzungen 
von nationalen Befreiungskriegen bis zu den neuen Käm
pfen in den imperialistischen Staaten- der Kampf fUr die
soziale Revolution geworden ist. Auf dieser Grundlage be
kommen die Kriege einen antagonistischen Charakter und
steigern sich - wieder nach der Diktion Carl Schmitts
zur absoluten Feindschaft.

d) Unter derartigen Umständen steht auf des Messers
Schneide, ob Uberhaupt noch eine Weiterentwicklung des
Kriegsvölkerrechts und damit eine Sicherung humanitärer
Mindestregeln in den heutigen inneren und äußeren Krie
gen möglich ist. Effektiv könnten solche Regeln sicher nur
dann sein, wenn sie wirklich das ganze heutige veränderte
Kriegsgeschehen umfassen wUrden- und das hieße gerade
auch, daß sie die bewaffneten inneren Konflikte innerhalb
der einzelnen Staaten ebenfalls in vollem Umfang und mit
allen ihren Kampfformen mitumfassen wUrden. Das ist
heute sicher nicht der Fall.

Dennoch sind v.a. nach dem 2. Weltkrieg beträchtliche
Fortschritte in der Erfassung des tatsächlichen Kriegsge
schehens durch das Recht im Krieg gemacht worden.

Diese Fortschritte- das läßt sich im einzelnen an der
Entwicklung in der UNO seit dem 2. Weltkrieg nachweisen
(vg!. dazu Lombardi, a.a.O., insb. S. 173ff.; auch: Helmut
Frick, Ein neues Kapitel im humanitären Kriegsvölker
recht?, in: Vereinte Nationen 6/76, S. 178ff.)- sind gerade
von den Staaten der "Dritten Welt" und den sozialistischen
Staaten gegen ständige Sabotage und Hinhaltetaktik der
imperialistischen Staaten, besonders der USA und der
BRD, durchgesetzt worden. Wie die Geschichte des 2.
Weltkriegs und der zahlreichen Kriege der imperialisti
schen Staaten danach zeigt, sind es diese Staaten, die vor
keiner Grausamkeit in der KriegsfUhrung zurUckschrec
ken, wenn es ihnen um den Erhalt ihres Systems geht. Dem
gegenllber haben sich die Partisanen- und Guerillabewe
gungen in allen Ländern fUr die humanitäre Behandlung und
den gegenseitigen Austausch der Kriegsgefangenen einge
setzt und fUr den Schutz der Zivilbevölkerung. Ein bekann
tes Beispiel sind die Instruktionen fUr die chinesische
Volksbefreiungsarmee, die seit Beginn des Partisanen

kampfes in den 30er Jahren ständig weiterentwickelt wurden (vgl. Mao Tse Tung, Instruktionen des Oberkommandos
der chinesischen Volksbefreiungsarmee vom 10.10.1947,
in: Ausgewählte Werke, Bd. IV, S. 159).

Obwohl sich das heutige Kriegsvölkerrecht in seiner
Grundstruktur nach wie vor auf das klassische europäische
Kriegsvölkerrecht stUtzt, haben sich also seine Funktion
und seine Träger grundlegend geändert. Es ist jetzt keine
Spielregel zwischen feindlichen Konkurrenten mehr, son
dern Kanalisierung eines antagonistischen Konflikts. Und
gerade die Staaten, die es ehemals geschaffen haben, ver
suchen unter diesen Umständen seine Weiterentwicklung
zu behindern und seinen Bestand zu unterlaufen.

e) Bevor ich im einzelnen auf das heute geltende Recht im
Krieg eingehe, ist- gerade auch wegen der besonderen Be
deutung fUr dieses Verfahren - noch näheres zur Bedeu
tung und zum Begriff des Partisanen bzw. der Guerilla zu
sagen.

Partisan und Guerillero ist- jedenfalls heute- Bezeich
nung fUr ein und dasselbe, nur von verschiedenen Seiten be-
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trachtet.
Mayer- Tasch, Guerillakrieg und Völkerrecht, sagt dazu:

"Guerilla ist das im Gefolge des spanischen Freiheitskrie

ges gegen Napoleon bekannt gewordene Diminutivum"(d.h. Verkleinerungsform)" von guerra (Krieg), heißt also
Kleinkrieg, im Gegensatz zum großen Krieg.;'. Nach der_
differenzierten Begriffsbestimmung des Militärhistorikers
Hahlweg ist der Kleinkrieg der 'Kampf kleiner und klein
ster, Uberall im Land verteilten, in der Regel im RUcken
feindlicher Streitkräfte operierender, gemischter Einhei
ten mit dem Ziel, durch Uberfälle und Hinterhalte Schaden
und Verwirrung beim Gegner anzurichten, ihn ständig zu
beunruhigen, auf die Dauer zu ermuden und zu zerrnUrben,
seinen Nachschub an Verpflegungsmitteln und Kriegsma
terial zu stören, kleine feindliche Abteilungen, Kuriere,
einzelne FUhrungspersonen und Stabsquartiere ebenso wie
Magazine und Depots zu vernichten, Straßen unpassierbar
zu machen und Sabotageakte aller Art zu begehen' - eine
Definition, die zwar noch unter völkerrechtlichen Aspek
ten einer (Um-)Akzentuierung bedarf, das militärische
Phänomen der Guerilla jedoch auf erschöpfende Weise um
schreibt. Während der Begriff des Guerilla- oder Klein
kriegs sonach dem äußeren Erscheinungsbild des im Ver
hältnis zur vorausgesetzten Regularität des Linienkrieges
irregulären Kampfes gilt, verweist die Etymologie des sy
nonym gebräuchlichen Begriffs des Partisanenkriegs auf
das politische Engagement des Guerillakämpfers oder
'Partisan'. Gerade im Hinblick auf die gegenwärtige welt
politische Konstellation ist der Guerillakämpfer allenthal
ben zum 'partisan' oder Parteigänger par excellence ge
worden" (Mayer-Tasch, a.a.O., S. 9,10).

Auch Carl Schmitt verweist in seiner Theorie des Parti
sanen auf das den Partisanen kennzeichnende politische
Engagement. Er erklärt: "An dem intensiv politischen Cha
rakter des Partisanen muß schon deshalb festgehalten wer
den, weil er von dem gemeinen Räuber und Gewaltverbre
cher unterschieden werden muß, dessen Motive auf eine
private Bereicherung gerichtet sind" ... "Der Partisan
kämpft in einer politischen Form und gerade der politische
Charakter seines Tuns bringt den ursprUnglichen Sinn des
Wortes Partisan wieder zur Geltung. Das Wort kommt
nämlich von Partei und verweist auf die Bindung an eine ir
gendwie kämpfende, Krieg fUhrende oder politisch tätige
Partei oder Gruppe. Derartige Bindungen an eine Partei
werden in revolutionären Zeiten besonders stark ... " (c.
Schmitt, a.a.O., S. 21).

Die praktische Entwicklung, die der Guerillakrieg seit
den 20er Jahren bis heute genommen hat, die von Lenin lind
dann v.a. von Mao Tse Tung, Giap und Guevara entwickelte
Theorie und die verschiedenen Erscheinungsformen von
Land- und Stadtguerilla usw. können hier nicht näher dar
gestellt werden (vg!. im einzelnen: Lombardi, a.a.O.,
S.31ff.; C. Schmitt, Theorie des Partisanen, a.a.O.,
S. 38ff.- zum 2. Weltkrieg: J.H. Schmid, a.a.O., S. 87ft).
Wesentlich fUr ihn- den Guerilla- ist immer gewesen, daß
er eng mit dem Volk verbunden ist und seinerseits der Mo
bilisierung des Volkes als Voraussetzung fUr den General
angriff auf den politischen Feind dient.

Gerade auf dieser Grundlage sind die Partisanenkämpfe
in den verschiedenen europäischen Ländern im 2. Welt
krieg- und nicht etwa die erst ganz am Ende des 2. Welt
krieges einsetzenden militärischen Großoperationen der
Alliierten- entscheidend fUr den Sturz des Hitler-Faschis
mus geworden. In der Sowjetunion wurde z.B. schließlich
der Uberwiegende Teil der Divisionen der Hitler- Truppen
durch Partisanenkämpfe aufgerieben (vgl. J.H. Schmid,
a.a.O.). Dagegen haben auch die von den Hitler-Truppen
geUbten Terroraktionen gegen die Partisanenbewegungen,
ihre Diskriminierung als gemeine Verbrecher oder Tötung
ohne jedes Verfahren nichts ausrichten können (vg!.
Schmid, a.a.O.).

JUrg H. Schmid faßt die Gesamtentwicklung im 2. Welt
krieg wie folgt zusammen:
"... Scharf ist die Reaktion des Okkupanten, der am eige
nen Leib erfährt, daß es leichter ist, mit technischen Mit-
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tein ein Land zu besetzen, als die Besetzung aufrecht zu
erhalten - besonders da der Rußlandfeldzug mit seinem
hinter der Front gefUhrten Guerillakrieg zahllose Divisio
nen verschlingt" ••. "FUhrungszentren werden geschaffen
und es entsteht jene gigantische Partisanenorganisation,
die es erlaubt, Aktionen großen Stils gegen den Okkupan
ten zu unternehmen und ihm Ende 1943 - anfangs 1944 gar
in offener Schlacht- die Stirn zu bieten. Die Partisanen
und Widerstandskämpfer des 2. Weltkriegs haben die
Macht des Siegers durch stete Bedrängung ins Wanken ge
bracht, den hochmUtigen Cäsarenwahn vom tausendjähri
gen Reich in nervenzerrUttendes Grauen vor dem allgegen
wärtig lauernden Tod verwandelt und den aus kriegerischer
Besetzung fließenden Reichtum zur immer schwerer las
tenden Servitut werden lassen, unter der das militärische
Gebäude des Okkupanten schließlich zusammenbrechen
mußte" (Schmid, a.a.O., S. S~).

Schmid faßt als aus seinen Dokumentationsarbeiten zum
2. Weltkrieg gewonnene Uberzeugung zusammen, "daß der
Partisanenkrieg in seinen wesentlichen soziologischen und
taktischen Voraussetzungen stets die Waffe der Unter
drUckten gegen den UnterdrUcker sein wird" (Schmid, a.a.
0., S. V).

Die nach dem 2. Weltkrieg eingetretene Entwicklung und
damit zugleich das Dilemma fUr die imperialistischen
Staaten kennzeichnen Lombardi und Carl Schmitt so:

Lombardi: "Maos neue Kriegsart hat die ehemaligen Ko
lonialkriege unmöglich gemacht, in denen durch absolute
technische Uberlegenheit leichte Siege errungen werden
konnten" (a.a.O., S. 33). Und Carl Schmitt: "Der Partisan,
der fUr die klassische KriegsfUhrung ein bloßer 'Irregulä
rer' war, eine bloße Randfigur, ist inzwischen, wenn nicht
zu einer zentralen, so doch zu einer SchlUsselfigur der
weltrevolutionären Kriegsführung geworden" (c. Schmitt,
Der Begriff des Politischen, Vorwort von 1963, a.a.O.,
S. 18). Kein Wunder also, daß die imperialistischen Staaten
in der historischen Nachfolge des Hitler-Faschismus alles
daran setzen, Kriegsregeln gegenUberden Partisanen nicht
einhalten zu mUssen.

f) Die v.a. von den Staaten der "Dritten Welt" und den so
Zialistischen Staaten- der großen Mehrheit der heutigen
Staaten- schrittweise durchgesetzte Ausdehnung humani
tärer Regelungen auf immer weitere Bereiche der bewaff
net ausgetragenen politischen Konflikte in und zwischen
Staaten betrifft insbesondere

den Begriff des internationalen bewaffneten Konflikts
(der sich jetzt auch auf antikoloniale und antirassisti
sche Befreiungskämpfe bezieht);
den Begriff des Kombattanten (der jetzt im weitesten
Umfang die Erscheinungsformen der Guerilla umfaßt);
den Begriff des nicht internationalen Konflikts (der
jetzt schon einen beträchtlichen Teil innerstaatlicher
Konflikte in den Schutzbereich von Kriegsvölker- und
Menschenrechten einbezieht).

In diesem Zusammenhang sind v.a. folgende Regelungen
wichtig:

Von den vier Genfer Abkommen vom 12.08.1949 enthält
das 11I.Abkommen über die Behandlung von Kriegsgefan
genen (BGBI. 1954,11, S. 838), (die anderen Abkommen Z.t.
wortgleich) eine Ausweitung des Kriegsbegriffs für inter
nationale Konflikte, weil jetzt ausdrücklich nicht mehr nur
erklärte Kriege, sondern alle bewaffneten Konflikte zwi
schen Völkerrechtssubjekten (i.a. also Staaten) erfaßt wer-

. den, selbst dann, "wenn der Kriegszustand von einer dieser
Parteien nicht anerkannt wird" (Art. 2).

Als Kombattanten werden jetzt ausdrücklich auch die
Mitglieder von Widerstandsbewegungen und zwar auch im
Falle der bereits erfolgten Besetzung des betreffenden
Landes anerkannt (nach klassischem Kriegsvölkerrecht be
stand nach Besetzung kein Widerstandsrecht der Bevölke
rung bzw. der bewaffneten Kräfte mehr)(Art. 4). Aller
dings werden die formellen Anforderungen der Haager
Landkriegsordnung (s.o. 2.b» noch beibehalten.

Eine gänzlich neue Regelung beinhaltet der Art. 3. Erst-
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mals werden durch ihn "völkerrechtlich verbindliche Min
destregeln fUr einen bewaffneten Konflikt, der keinen in
ternationalen Charakter hat und auf dem Gebiet einer der
Hohen Vertragsparteien entsteht" getroffen. Eine Aner
kennung der am bewaffneten Konflikt beteiligten Gegen
partei durch den betreffenden Staat ist jetzt nicht mehr
erforderlich. Dazu später noch Einzelheiten.

Die Art. uff. des 1II. Abkommens enthalten dezidierte
Regelungen zum Schutz der Kriegsgefangenen. Art. 2df.
regeln, daß Kriegsgefangene grundsätzlich zu internieren
sind- also in keiner Form einer Art von Strafvollzug un
terworfen werden durfen - und daß sie dabei weitestge
hende FreizUgigkeit genießen. Kriegsgerichtsverfahren
sind überhaupt nur zulässig, wenn der Kriegsgefangene
nachweislich nicht eine zulässige Kriegshandlung - z.8.
Tötung eines Feindes, Legen eines Hinterhalts etc. - be
gangen hat, sondern gegen Vebote des Kriegsrechts versto
ßen hat (vgl. Art. 82ff.). Bei einem solchen Verfahren wird
es zwangsläufig immer darum gehen, das Verhalten des be
treffenden Gefangenen im Krieg ins Verhältnis zum Ver
halten seines Feindes zu setzen.

Art. 5 11regelt für Fälle, in denen Zweifel am Kombat
tantenstatus bestehen: "Bestehen Zweifel, ob eine Person,
die eine kriegerische Handlung begangen hat und in Fein
deshand gefallen ist, einer der in Art. 4 aufgezählten Kate
gorien angehört, so genießt die Person den Schutz des vor
liegenden Abkommens, bis ihre Rechtsstellung durch ein
zuständiges Gericht festgestellt worden ist."

Die einschlägige militärgerichtliche Rechtsprechung
nach dem 2. Weltkrieg, die sich v.a. auch mit der Partisa
nenbewegung gegen den Hitler-Faschismusin den ver
schiedenen europäischen Ländern befaßte, hat regelmäßig
den Begriff des Kombattanten weit ausgelegt (.vgi. die ein
gehende Darstellung bei J.H. Schmid, a.a.O., insb.
S. 144ff.). Das Komitee des Internationalen Roten Kreuzes
empfahl dementsprechend auch für den Kombattantenbe
griff des 11I. Abkommens eine weite Auslegung nach der
Maxime "in dubio pro Guerillero" (vgl. Mayer-Tasch,
a.a.O., S. 27).

Rechtslücken im Kriegsrecht waren und sind im übrigen
nach der Martenschen Klausel im Geist der Menschlichkeit
auszufüllen (vgl. Seidl-Hohenveldern, a.a.O., S. 406).

,\

g) Eine entscheidende Weiterentwicklung dieser Regelun
gen geschah dann durch die zwei Zusatzprotokolle zu den
Genfer Abkommen vom 12.12.1977.

Das erste Protokoll betrifft den Schutz der Opfer sog.
"internationaler bewaffneter Konflikte", das zweite Pro
tokoll den Schutz der Opfer sog. "nicht internationaler
Konflikte" (vgl. Nachdruck in: Völkerrechtliche Verträge,
Beck-Texte im dtv, Hrsg. Friedrich J. Berber, München
1983, S. 422,483). An der Unterscheidung wird also trotz
der erwähnten Abgrenzungsschwierigkeiten noch festge
halten.

Zentraler Gegenstanc;l der Auseinandersetzung zwischen
einerseits den Staaten der "Dritten Welt" und den sozia
listischen Staaten, andererseits den imperialistischen
Staaten war die völkerrechtliche Behandlung der Guerilla
kriege. Wichtig war dafür, daß die Staatenmehrheit bereits
bei der ersten Session der Beratung über die Zusatzproto
kolle 1974 für alle wichtigen nationalen Befreiungsbewe
gungen Afrikas insbesondere FRELlMO, MPLA, SWAPO,
ANC und PAIGC, sowie für die PLO den gleichen Konfe
renzstatus wie für die teilnehmenden Staaten, bis auf das
Stimmrecht, durchsetzen konnte. Die Regierung des De

mokratischen Vietnam konnte 1976 als vollberechtigtesMitglied an der Konferenz teilnehmen (vgl. im einzelnen
H. Frick, Ein neues Kapitel im humanitären Kriegsvölker
recht, in: Vereinte Nationen 6/76, S. 179). Stützen konnte
sich diese Praxis und auch die dann durchgesetzte Linie bei
der völkerrechtlichen Behandlung antikolonialer Guerilla
kriege auf die Resolutionen zur Unterstützung dieser Be
freiungskämpfe in der UNO, beginnend mit der grundle
genden "Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit
an koloniale Länder und Völker" vom 14.12.1960 (A!RES/
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1514(XV», und die zahlreichen UNO-Resolutionen zur Be
stätigung der Befreiungsbewegungen als authentische Ver
treter der betreffenden Völker (vgl. z.B. RES 3102
(XXVlll».

Folgende wesentliche Fortschritte in der Bezugnahme
auf die tatsächliche Kriegsentwicklung konnten erreicht
werden:

Eine wesentliche nun völkerrechtlich verbindliche Aus

weitun~ des Begriffs des "internationalen bewaffnetenKonfli ts" gegenüber der von den imperialistischen
Staaten lange Zeit verfochtenen Beschränkung dieses
Begriffs auf Kriege zwischen Staaten. In Art. 1 Abs. 4
des Zusatzprotokolls I heißt es diesbezüglich: "Zu den
in Abs. 3 genannten Situationen" (d.h. bewaffneter in
ternationaler Konflikt i.S.d. Art. 2 des gemeinsamen
Genfer Abkommens von 1949, s.o.) "gehören auch be
waffnete Konflikte in denen Völker e en Kolonial-

errsc a tun rem e Besetzung sowie gegen rassisti
sche Re imes in Ausübun ihres Rechts auf Selbstbe
stimmung ämp en, wie es in r C arta er Vereinten
Nationen und in der Erklärung der Grundsätze des Völ
kerrechts lIber freundschaftliche Beziehungen lind Zu
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen verbürgt ist."
Hinsichtlich des Kombattantenstatus in solchen Kon
flikten wird zum einen jetzt klargestellt, daß dieser
Status nicht (wie noch in den Genfer Abkommen von
1949) von der Zugehörigkeit zu einem Staat oder auch
nur zu einer nicht anerkannten Regierung abhängt, daß
vielmehr die Vertretung durch ein ggf. auch ,vom
Kriegsgegner nicht anerkanntes Organ genügt (vgl.
Art. 43 des Protokolls I; Frick, a.a.O., S. 182). Zum an
deren werden die Anforderungen an die Unterscheidung
von der Zivilbevölkerung auf ein Minimum herabge
senkt und auch bei Nichteinhaltung dieser Erforder
nisse ein dem Kriegsgefangenen entsprechender Status
gewährt. Dementsprechend heißt es in Art. 44, Abs. 3:
"Um den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswir
kungen von Feindseligkeiten zu verstärken, sind die
Kombattanten verpflichtet, sich von der Zivilbevölke
rung zu unterscheiden, solange sie an einem Angriff
oder einer Kriegshandlung zur Vorbereitung eines An
griffs beteiligt sind. Da es jedoch in bewaffneten Kon
flikten Situationen gibt, in denen sich ein bewaffneter
Kombattant wegen der Art der Feindseligkeit nicht von
der Zivilbevölkerung unterscheiden kann, behält er den
Kombattantenstatlls, sofern er in solchen Fällen
a) während jedes militärischen Einsatzes seine Waffen
offen trägt und
b) während eines militärischen Aufmarsches vor Beginn
eines Angriffs, an dem er teilnehmen soll, seine Waffen
offen trägt, während er für den Gegner sichtbar ist."
Abs. 4: "Ein Kombattant, der in die Gewalt einr gegne
rischen Partei gerät und die in Abs. 3 Satz 2 genannten
Voraussetzungen nicht erfüllt, verwirkt sein Recht, als
Kriegsgefangener zu gelten; er genießt jedoch Schutz
rechte, die injeder Hinsicht den den Kriegsgefangenen
durch das lll. Abkommen und dieses Protokoll gewähr
ten entsprechen ..• ".
Abs. 5: "Ein Kombattant, der in die Gewalt einer geg
nerischen Partei gerät, während er nicht an einem An
griff oder einer Kriegshandlung zur Vorbereitung eines
Angriffs beteiligt ist, verwirkt wegen seiner früheren
Tätigkeit nicht sein Recht, Kombattant und Kriegsge
fangener zu sein."
Schließlich wird in Art. 45 noch über die oben erwähnte
Regelung in Art. 5 Abs. 2 des lll. Genfer Abkommens
hinaus der Anspruch auf Behandlung als Kriegsgefange
ner in Zweifelsfällen bis zur eindeutigen Entscheidung
eines zuständigen Gerichts festgeschrieben. In Abs. 2
heißt es noch zusätzlich:
"Wer in die Gewalt einer gegnerischen Partei geraten
ist, nicht als Kriegsgefangener in Gewahrsam gehalten
wird und von dieser Partei wegen einer im Zusammen
hang mit den Feindseligkeiten begangenen Straftat ge-
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richtlich verfolgt werden soll, ist berechtigt, sich vor
einem ordentlichen Gericht auf seinen Status als
Kriegsgefangener zu berufen und eine diesbezügliche
Entscheidung des Gerichts herbeizuführen."
In Art. 37 Abs. 2 wird im übrigen nochmals (wie schon in
der Haager Landkriegsordnung) die Zulässigkeit von
Kriegslisten bei militärischen Operationen klarge
stellt.
Die im Zusatzprotokollll getroffenen Regelungen für
nicht internationale bewaffnete Konflikte stellen eine
Ergänzung und Weiterentwicklung des im gemeinsamen
Art. 3 des Genfer Abkommens von 1949 entwickelten
Grundgedankens vom völkerrechtlichen Schutz auch
innerstaatlicher bewaffneter politischer Konflikte dar
und erweitern fUr bestimmte dieser Konflikte noch den
in Art. 3 verbUrgten völkerrechtlichen Schutz. Die Ab
grenzung zum Begriff der "internationalen bewaffne
ten Konflikte" wird in diesem Zusammenhang nur nega
tiv vorgenommen, d.h. daß grundsätzlich nicht-inter
nationale, bewaffnete Konflikte i.S.d. Art. 3 der Gen
fer Abkommen von 1949 solche politischen und bewaff
neten Konflikte wären, die weder zwischen Staaten
bzw. Völkerrechtssubjekten ausgetragen werden noch
Kämpfe gegen Kolonialherrschaft, fremde Besetzung
oder rassistische Regimes sind.

h) Auf die Völkerrechtslage für nicht internationale be
waffnete Konflikte will ich nun noch näher eingehen:
Es ist sicher ein zentrales Problem des jetzigen völker
rechtlichen Regelungszustands, daß trotz der weitgehen
den faktischen Auflösung der Unterscheidung von äußeren
und inneren Kriegen rechtlich an der Unterscheidung fest
gehalten wird und, soweit es sich nicht um antikoloniale
und antirassistische Kämpfe handelt (als antikoloniale
Kämpfe kann man in diesem Zusammenhang mit gutem
Grund z.B. die Kämpfe von IRA und ETA, als antikoloniale
und antirassistische Kämpfe, die Kämpfe in den USA von
New African Movement, Puertoricanern, Indianern und
Chicanos ansehen), die Schutz rechte für Aufstandsbewe
gungen und Guerilla in den imperialistischen Metropolen
wesentlich schwächer sind als fUr Befreiungsbewegungen
der "Dritten Welt". Dieses Problem war auf den Konfe
renzen zur Errichtung der Zusatzprotokolle schwer zu lö
sen. Auf der Rechtsebene ist es ja schwierig, den Charak
ter der Kämpfe nicht nur formal zu beschreiben, sondern
eine Unterscheidung nach ihrem sozialen Gehalt zu tref
fen. Ausgehend vom sozialen Gehalt sind natürlich Auf
stände und Guerillakämpfe innerhalb von Staaten der
"Dritten Welt" und innerhalb von imperialistischen Staaten
oft etwas gänzlich anderes. Allzu oft haben innere Kon
flikte in Ländern der "Dritten Welt" den imperialistischen
Staaten als Vorwand zur Intervention gedient. Gerade die
Staaten der "Dritten Welt" mußten daher auf ihrem Souve
ränitätsanspruch bestehen und sich gegen Versuche der im
perialistischen Staaten verwahren, neue Ansatzpunkte fUr
die Rechtfertigung von Interventionen zu bekommen (vgl.
näher Frick, a.a.O.).

Eine weiterentwickelte rechtliche Lösung als die jetzige
rudimentäre wird nur im Zusammenhang mit der faktisch
en Durchsetzungeiner revolutionären Entwicklung in den
imperialistischen Staaten gefunden werden können.

Gegenwärtig stellt sich die völkerrechtliche Situation
betreffend nicht internationaler bewaffneter Konflikte
konkret wie folgt dar.

Allgemein in der Völkerrechtslehre, auch z.B. der sozia
listischen Staaten anerkannt ist heute, daß es einen absolu
ten staatlichen Souveränitätsanspruch nach innen und au
ßen- wie etwa nach herrschender Meinung noch im vori
gen Jahrhundert- nicht mehr gibt; daß vielmehr durch das
internationale Vertragssystem v.a. der UNO und des Inter
nationalen Roten Kreuzes und das völkerrechtliche Ge
wohnheitsrecht die Souveränität aller Staaten relativiert
ist (vgl. Lombardi, a.a.O., S. 136, 137; F.I. Koschewnikow,
Völkerrecht, Akademie der Wissenschaften der UdSSR, dt.
Hamburg 1960, S. 95).
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V.a. sind nach auBen alle Staaten in dem frUher immer
als grundlegend fUr die staatliche SouveränitRangesehe
nen Recht auf Ktiegsfuhrung eingeschränkt durch das ver
bindliche Verbot des Aggressionskriegs dUlich die UN
-Charta. Nach innen und außen sind sie gebooden. neben
dem heutigen Kriegsvölkerrecht durch die internationalen
Menschenrechtsregelungen, v.a. den Internationalen Pakt
über bUrgerliche und politische Rechte und den Internatio
nalenPakt Uber wirtschaftliche, soziale ood kulturelle
Rechte, beide vom 19.12.1966 (abgedruckt bei Berber,
a.a.O., S. 187ff. und 2OSff.).

Angesichts dieser die Souveränitltt des Staats einschrän
kenden Bindungen und weiterer Bindungen, denen z.B. die

BRDim Rahmen der NATO und der HG unterliegt, bedeutet Souveränität heute lediglich noch, das "das Schwerge
wicht der politischen Entscheidungsgewalttrotz aller ein

gegangenen Verpflichtungen und tatsächlichen Bindungenbeim Staat liegt und ihm ein irreduktibler Kern vOflstaatli
chen Befugnissen" bleibt (so Lombardi, a.a.O., S. 148)"Das
ist bei der BRDsicherlich der Fall.

Der in Art. J der Genfer Abkommen von 1949 betreffend
nicht internationale Konflikte benutzte Begriff des "be_
waffneten .Konflikts" bezeichnet zunächst einmal generell
"jede kollektive, militärisch organisierte und mit Feuer
waffenausgerUstete, politisch motivierte Aktion" (Lom
bardi, a.a.O., S. 3sd. Nicht internationaler Konflikt i.S.d.
Art. 3 ist eine solche Aktion dann, wenn:sie sich innerhalb
des - relativen - Souveränitätsbereich eines Völkerrechts
subjekts - also zumeist eines Staates - im wesentlichen
gegen diese Staatsmacht richtet. Dabei kann unterschie
den werden zwischen Erhebungen mjt Hauptstoßrichtung
gepn die bestehende Staatsmacht mit dem Ziel der Sezes
sion eines Teils des Territoriums oder mit dem Ziel der Re
volution (vgl. Lombardi, a.a.O., S.76,77). Beides kann na
tUrlich auch zusammenkommen, wie etwa im Fall der IRA
in Nordirland.

Wirgehen davon aus, daß es in diesem völkerrechtlichen
Sinn richtig ist, den Konflikt der RAF mit der BRD,der der
eigentliche Hintergrund dieses Verfahrens hier ist, als
Konflikt i.S.d. Art. 3der Genfer Abkommen zu fassen. Das
ist freilich nur eine formaljuristische Subsumtion, in der
der -internationale Inhalt der Politik und des Kampfes der
RAF nur unzulänglich erfaßt wird. Allerdings faßt der An
satz, einen Kombattantenstatus der RAF etwa mit der
vietnamesischen Befreiungsbewegung gegen die USA und
dem internationalen Imperialismus anzunehmen, die Au
tl~nzität des Kampf$ in den imperialistischen Staaten
nichthiureidlend (so noch Azzola im Verfahren gegen An
dreas Baader, Ulrike Meinhoff und andere am 20.01.1976
in: Stuberger, In der Strafsache gegen A. Baader ••• ,
Frankfurt 1977, S. 2SSff.).

Wie aus der Definition ersichtlich, fallen nicht unter
Art. 3der Genfer Abkommen:

nicht politisch motivierte bewaffnete Aktionen, auch
wenn militärisch organisiert und kollektiv, z.B. die or
ganisierte Tätigkeit großer Gangsterbanden wie Mafia
etc.
politisch motivierte Aktionen, die jedoch nicht kollek
tiv und militärisch organisiert sind. Aus diesem Grund
wird der Aufruhr - als die nach völkerrechtlicher Ter
minolcgie unterste Konfliktstufe zugespitzter inner
staatlicher. Auseinandersetzllßgen (vor Aufstand und
BUrgerkrieg)- von Art. 3 nicht unmittelbar erfaßt. Als

Aufruhr wird nämlich eine spontane Volkserhebung bezeichnet, der jegliche militärische Organisation fehlt,
die durch die Spontaneität bedingt nur primitiv bewaff
net ist (etwa mit Steinen, Molotow-Cocktails) und ei
nen langfristigen Kampf nicht fuhren kann (vgl. Lom
bardi, a.a.O., S.78) - typischerweise also Protestde
monstrationen und ziviler Ungehorsam auf Massenbasis
mit militanter Zuspitzung. Trotzdem soll nach verbrei

teter Auffassung auch fUr den Aufruhr der humanitäreMind"lItschutz d", Art. 3 zur Anwenduntt.k.ommen,weil
dadurch nur eine Angleichung an die geltenden Men
schenrechte vorgenommen wUrde (Lombardi, a.a.O.,
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S. 346) •..
In seinem in den Genfer Abkommen von 1949 bemts ge

regeltem Bestand (humanitlrer Mindestschutz) gilt Art. 3
aber auf jeden Fall fUrjede Form derbeiden dem Aufruhr
folgenden Konfliktstufen, also dem Aufstand und ~mBUr-
gerkrieg. _ '

Unter Aufstand wird dabei Ublicherweise ein 'bewaffne
ter innerstaatlicher Konflikt verstanden, der sich auf ei
nen groBen Teil des Landes erstreckt, wobei die Auseinan
dersetzung eine rudimentire Form der Organisation der
Aufständischen erkennen lassen' (Lombardi, a.a.o., S. 79).
FUrden BUrgerkrieg wird in der völkerrechtlichen Litera
tur verlangt, daS die Aufstlndischen eine 'straff geordnete
Körperschaft darstellen, deren zivile und militlrische Or
ganisation der Regierung Widerstand leisten könne.-Da der
Regierung die Gefolgschaft verwehrt werde und so das
Land in zwei Teile zerfalle,mUsse die aufstlndische Par
tei so stark sein, daß sie fähig wlire, der legalen Regieru"",
mit Waffengewalt tatsächlich zu trotzen •••Der RUckhalt
beim Volk dokumentiere sich darin, daß ein Massenauf

stand losbreche, der von einem ~eträchtlichen Teil der Be;..völkerung unterstUtzt werde.' {Lombardi, a.a.O., S. 81, b
m.w.N.). Sicherlich erfassen diese Definitionen die Beson
derheiten des fUr den Partisanenkampf typischen Klein

kriegs nur unzulänglich - sie sind stark von Vorstellungenselbst unmittelbar militärisch agierender Mauen be

stimmt, was trotz seinerVer.i)indung zum Volk gerade inder Anfangsphase des Guerillakampfes nicht der Fall ist.
Zutreffend weist aber Lombardi daraUf hin, daß auch in
nerstaatl iche Guerillaklmpfe unter keinen. Umstlinden un
ter die Kategorie des Aufruhrs passen, sondemstets Auf.:;··
stand oder BUrgerkrieg inmehr oder weniger entwickeltem
Stadium sein mUssen(VII.Lombardi, a.a.O., S. 106ff.).

Das Zusatzprotokollll von 1977 nimmt nun innerhalb des
Aufstandsbegriffi noch eine Differenzierung vor und ge

währt auf dieser Grundlage einen noch UberArt. 3' der Genfer Abkommen hinausgehenden völkerrechtlichen Schutz

(vgl. Art. 4 ff. des Protokolls U) nur für den qenannten'qualifizierten Aufstand'. Dieser ist definiert ab be~'ff-;
neter Konflikt 'im Hoheitasebiet einer-Hohen Vertraa..-t;'
tei zwischen deren Streitkrlften und aufstIndischen
Streitkrlften oder- anderen organisierten bewaffneten
Gruppen, die unter einer fUr sie verantwortlichenFUhrung _
eine solche Kontrolle Uber einen Teil des Hoheitsgebietes

der Hoben Vertragspartei ausUben, daß sie anhaltende ko- e
ordinierte Kampfhandlungen durchfUhren und dieses Protokoll anwenden können.' (Art. lAbs. d.•

Auch wenn und soweit ein bewaffneter innerstaatlicher
KonOikt wie.etwa der mit der RAF nicht als qualifizierter

Aufstand in diesem Sinne angesehen werden ktlnnte, giltjedenfalls der Mindestschutz von Art. 3. Es ist dabei
selbstverstlndlich, daß die einzelnen Rechtsgarantien 
etwa die unter allen Umständen geltenden Verbote von An
griffen auf das Leben und die Person des Gefangenen, na

mentlich Tötung~ Verstümmelung, grausame Behandlungund Folterung ·und von Beeintrlchtigung-der persönlichen
WUrde,namentlich erniedrigende und tntwUrdigende Be
handlung - im Licht des kriegsvölkerrechtlichen Zusam
menhangs interpretiert werden mUssen, in dem sie ja ste
hen.lnsofern gehen die AnsprUche noch Ubet die allgemei
nen MenschenrechtsansprUche etwa des Internationalen
Paktes über bürgerliche und politische Rechte hinaus. Es
muS eine Verpflichtung fUr den betreffenden Staat gese
hen werden, seine Feinde im bewaffneten innerstaatlichen
Konflikt nicht nur nach allgemeinen Grundsltzen der Mcn

schenwUrcte,sondern gerade auch unter Berucklichtiaungdes. besonderen, kriegsmlißigen Charakters des. Konflikts
zu behandeln.

Diese Auslegungsmaxime ergibt sich nicht nur aus dem
Gesetzeszusammenhang. Auchcillehistorische undteleo

logische Auslegung muß zum gleichen Eraebnis fUhren. Wirhaben bereits nachgewiesen, daß die gesamte Entwicklung
-des Kriegsvölkcrrechts zu einer immer weitergehenden
Erfassung auch imerstaatlicher bewaffneter Konflikte,
und dabei ganz besonders der GuerillakampUormen,durch-----------------
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den humanitären Schutz des Rechts im Kriege drängt. Es
läßt sich auch kein anderer Sinn der Normierung der
RechtsansprUche fUr innerstaatliche bewaffnete Konflikte
gerade im Rahmen der Genfer Abkommen und neuerdings
des Zusatzprotokolls 11 denken, als daß dann eben dem
kriegsentsprechenden Charakter solcher Konflikte durch
die Staaten Rechnung zu tragen ist und zwar im Sinne des
humanitären Kriegsvölkerrechts und nicht im Sinne impe
rialistischer totaler KriegsfUhrung mit dem Ziel der voll
ständigen Vernichtung des Feindes. Hätte man es nur beim
allgemeinen Menschenrechtsschutz belassen wollen, hätte
es keiner besonderen Normierung bedurft.

Schließlich sprechen auch die im gesamten Bereich des
Kriegsvölkerrechts - also auch fUr Art. 3 der Genfer Ab
kommen - geltenden Auslegungsregeln fUr den dargeleg
ten Standpunkt, insbesondere die schon erwähnte Mar
tens'sche Klausel (AusfUllung von LUcken im Geiste der
Menschlichkeit) und der Grundsatz 'in dubio pro Guerille
ro·, sowie die zahlreichen Regelungen im Kriegsvölker
recht und in der kriegsvölkerrechtlichen Rechtsprechung,
wonach im Zweifel zunächst stets humanitäre Behandlung
als Kriegsgegner und nach Kriegsrecht vorgeht.

i) Es ergeben sich auf dieser Stufe daraus zwingend zu
mindest folgende Grundsätze fUr die Behandlung der Geg
ner in einem innerstaatlichen bewaffneten Konflikt:
I. Gegner des Staats in einem solchen Konflikt haben ge

genUber dem Staat Anspruch auf Behandlung als
Kriegsgegner. Das beinhaltet substantiell die Anerken
nung ihres politischen Status. Damit ist ansich schon
Uberhaupt die Behandlung nach strafrechtlichen Nor
men infrage gestellt (näheres dazu später) und die Be
handlung nach kriegsrechtsanalogen Kategorien ange
zeigt. Völlig 'Jnzulässig ist aber umsomehr die Dis
kriminierung als "besonders gefährliche Gewaltverbre
cher", "Terroristen" etc.

2. Die Gegner des Staates haben Anspruch auf ein Gefan
genenstatut, welches mit dem humanitären Statut des
III. Genfer Abkommens vergleichbar ist, also insbeson
dere weitestgehende Freizügigkeit, gemeinsame Inter
nierung mit ihren Mitkämpfern unter Gewährleistung
der ungehinderten Kommunikation untereinander.

3. Die Gegner des Staats dürfen keinem Sonderverfahren
vor Sondergerichten etc. ausgesetzt werden. Sie mUs
sen das Recht haben, ihre KriegsgrUnde zur Geltung zu
bringen, und das Verhalten ihres Kriegsgegners selbst
muß Gegenstand der Sachaufklärung sein.

Daß hier in diesem Verfahren, in allem das gerade Gegen
teil der Fall ist, ist offenkundig. Ergänzendes dazu soll am
Schluß noch gesagt werden.

3. AGGRESSIQ!"SVERBOT UND SEINE
BEDEUTUNG FUR DAS VORGEHEN DER

IMPERIALISTISCHEN STAATEN UND DER
ANTIIMPERIALISTISCHEN BEWEGUNG

Es wurde schon gesagt, daß die Frage, ob und welche Par
tei in einem bewaffneten Konflikt das Recht zum Krieg
hatte, nichts fUr die Anwendung des Rechts im Krieg her
gibt: das Recht im Krieg kann in jedem Fall von jeder
Kriegspartei beansprucht werden.
Allerdings ist die Frage, ob eine Partei das Recht zum
Krieg verletzt hat von erheblicher Bedeutung dafür, ob sie
selbst rechtswidrig vorgeht und das führt naturgemäß da
zu, daß eine solche Partei nicht ihrerseits ohne weiteres
Uber ihren Kriegsgegner richten kann. Aus diesem Grund
soll hier kurz darauf eingegangen werden.

a) Die Charta cll'r Vereinten Nationen vom 26.06.45
(BGBI. 1973 11, S. 431; 1974 11, S.770; 1980 11, S. 1252; s.
Abdruck bei Berber, Völkerrecht, a.a.O., S. 17 ff.) legt in
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Art. 2 als völkerrechtlich verbindlichen Grundsatz das Ag
gressionsverbot fest. Es heißt dort:
"3. Alle Mitglieder legen ihre internationalen Streitigkei
ten durch friedliche Mittel so bei, daß der Weltfriede, die
internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht ge
fährdet werden.
4. Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Be
ziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder
die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete
oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unver
einbare Androhung oder Anwendung von GewaLt."

In Art. 51 ist festgestellt, daß dadurch das Recht zur in
dividuellen oder kollektiven Selbstverteidigung im Falle
eines bewaffneten Angriffs nicht beeinträchtigt werde.

Seit der GrUndung der UNO, vor allem seit den 60er Jah
ren ist aufgrund der Initiative der Staaten der "3. Welt" und
der sozialistischen Staaten eine beträchtliche Präzisie
rung des Aggressionsverbotes erreicht worden. Das ist ins
besondere durch zahlreiche mit großer Mehrheit - aller
dings meist gegen die Stimmen oder bei Stimmenthaltung
der imperialistischen Staaten - von der UN-Vollversamm
lung verabschiedete I~esolutionen gegen Kolonialismus,
Rassismus und imperialistische Interventionspolitik ge
schehen.

In der - grundlegenden - Erklärung Uber die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vom
14.12.60 (A/RES!I 514 (XV)) heißt es unter anderem:
"2. Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung;
kraft dieses Rechts bestimmen sie frei ihre politische Ge
stalt und streben frei nach wirtschaftlicher, sozialer und
kultureller Entwicklung."
"4. Alle bewaffneten Aktionen und UnterdrUckungsmaß

nahmen gleich welcher Art, gegen abhängige Völker sindeinzustellen, um ihnen die friedliche und freie Verwirkli
chung ihres Rechts auf volle Unabhängigkeit zu ermögli
chen; die Unantastbarkeit ihres nationalen Territoriums
wird beachtet."

Die Resolution 3103 vom 12.12.73 stellt fest:
"I. Der Kampf der Völker unter kolonialer und Fremdherr
schaft und rassistischer Regime fUr die Durchsetzung ihres
Rechts auf Selbst~estimmung und Unabhängigkeit ist legi
tim und in voller Ubereinstimmung mit den Prinzipien des
Völkerrechts.
2. Jeder Versuch, den Kampf gegen koloniale und Fremd
herrschaft und rassistische Regimes zu unterdrücken, ist
unvereinbar mit der Charta der Vereinten Nationen, mit
der Erklärung Uber die Prinzipien des Völkerrechts, über
die freundschaftlichen B~ziehungen und Zusammenarbeit
zwischen den Staaten in Ubereinstimmung mit der Charta
der Vereinten Nationen, der allgemein gUltigen Erklärung
der Menschenrechte und der Erklärung Uber die Gewährung
der Unabhängigkeit an Kolonialländer und Völker und stellt
eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Si
cherheit dar."
In dieser Resolutionspraxis wird also herausgearbeitet, daß
nicht dre unterdrückten Völker, die zu den Waffen greifen,
Aggressoren sind, sondern vielmehr die Kolonial- und Be
satzungsmächte, die das Recht auf Selbstbestimmung poli
zeilich und mitlitärisch unterdrUcken. (vgI. im einzelnen
Lombardi, a.a.O., S. 189 ff. und S. 332 ff., sowie die Reso
lution vom 14.12.74 A/RES/J 314 (XXIX». Damit wird der
völkerrechtliche Aggressionsbegriff mehr als eine äußerli
che Beschreibung eines bewaffneten Angriffs: er bezeich
net die aggressive und menschenverachtende Struktur ei
nes Systems, fUr die der Einsatz der polizeilich militäri
schen UnterdrUckungsmaschinerie nur die äußere Erschei
nung ist.

b) In Bezug auf innerstaatliche Konflikte innerhalb der
imperialistischen Staaten ist bislang, soweit ersichtlich,
der Aggressionsbegriff noch nicht weiter präzisiert wor
den. Das ist keineswegs ausgeschlossen, denn die UN
-Charta verbietet ja nicht nur die zwischenstaatliche Ag
gression, sondern generell jede "mit den Zielen der Verein
ten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung
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von Gewalt". Und als ein solches Ziel der Vereinten Natio
nen ist auch in Art. 1,2, weiterentwickelt in den Antikolo
nialismusresolutionen, die Achtung der Selbstbestimmung
anerkannt (vgl. Lombardi, a.a.O., S.334). Die Verletzung
der Achtung der Selbstbestimmung kann allerdings niemals
eine äußere Intervention rechtfertigen. Sie ist aber fUr die
aufständische Bevölkerung ein tragender Rechtsgrund völ
kerrechtliches Widerstandsrecht, welches das Recht auf
Sturz der bestehenden Staatsrnacht mit umfaßt. Lombardi
sagt zutreffend: "Indem das Widerstandsrecht die gewalt
same Selbsthilfe in gewissen Situationen rechtfertigt,
kann mit ihm nur die Forderung nach einer besseren Be
handlung der Aufständischen untermauert werden. Doch
kann die Ausdehnung der Auseinandersetzung ein Indiz fUr
die Legitimität des Widerstands hergeben" (Lombardi,
a.a.O., S. 77) und an anderer Stelle: -"Zudem läßt sich kaum
eine bewaffnete innerstaatliche Gruppendynam ik denken,
ohne daß dieses aufständische Kollektiv durch Diskrimi
nierung und gewaltsame Repression integriert und zur ak
tiven Militanz getrieben wUrde. Wir werden später sehen,
daß die UNO-Praxis tatsächlich denjenigen Aufstandsbe
wegungen Legitimität zuspricht, welche sich als kollek
tiver Widerstand gegen die Diskriminierung einer inner
staatlichen Gruppe erweisen." (Lombardi, a.a.O., S. 74).

Im Fall der BRD verhält es sich so, daß Art. 20 Abs. 4 GG
ausschließlich ein Recht zur Verteidigung der sogenannten
"freiheitlichen demokratischen Grundordnung" - also
letztlich der bestehenden imperialistischen gesellschaft
lichen Verhältnisse - gibt. Tatsächlich verstößt die grund
gesetzliche Regelung, die eine bestimmte gesellschaftli
che Ordnung als unumstößlich zementiert, gegen das oben
zitierte umfassende Recht aller Völker auf freie Bestim
mung ihrer politischen Gestalt nach dem UN-Völkerrecht.

Die Regelung des Grundgesetzes kann aber die Geltung
der völkerrechtlichen Regeln nicht außer Kraft setzen.

c) Der im Sinne des Völkerrechts aggressive Charakter
der Politik der imperialistischen Staaten, vor allem auch
der BRD, zur UnterdrUckung des Selbstbestimmungsrechts
der Völker wird am "Antiterrorismus-Konzept" als kriegs
mäßiges Aufstandsbekämpfungskonzept besonders deut
lich. Handgreiflich wird gerade hieran aber auch der un
mittelbare Zusammenhang von Aggression nach Außen und
nach Innen. Im präventiven Charakter dieser Sorte Auf
standsbekämpfung, d.h. in einer polizeilichen und militäri
schen HochrUstung und ständigen Bedrohung, die Uberdi
Ill{'nsiolliert im Verhältnis zur tatsächlich schon existie
rl,.wen AubtalllJsbewegung bzw. Aufruhr sind, komlllt ihre
Aggressivität besonders deutlich zum Ausdruck.

4. R,echtliche Bindung von BRD, NA TO und EG
an die völkerrechtlichen Regeln

Völkerrechtliche Bestimmungen, wie wir sie hier darge
stellt haben, werden in diesem Verfahren nicht zum ersten
Mal gegenUber dem tatsächlichen Verfahren der Staats

rnacht mit den Gefangenen aus der RAF geltend gemacht.Das ist in vielen fruheren Verfahren auch der Fall gewe
sen, Die Reaktion der Bundesanwaltschaft und der Gerich
te war durchweg, daß jeder solcher Ansatz weggedrUckt
wurde.

Exemplarisch schon das Oberlandesgericht Stuttgart in
dem Verfahren gegen Andreas Baader, Ulrike Meinhof,
Gudrun Enßlin und Jan Karl Raspe in einem Beschluß vom
30. Juli 1975: _

"Die Haftentscheidungen des Gerichts richten sich nach
dem geltenden Haftrecht. Hierzu gehören die UNO-Min
destgrundsätze - mögen sie auch wertvolle Hinweise und
Anregungen geben-nicht." (zit. nach D. I~ambcrt u.a., Ta
desschUsse, Isolationshaft, Eingriffe ins Verteidigungs
techt, Amsterdam 1983, S. I).
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Dieser Umgang mit Völkerrechtlichen Bestimmungen ist
eklatant rechtswidrig. Er dokumentiert selbst nur wieder
den Zustand der westdeutschen Staatsschutz-Justiz.

FUr die Geltung von Völkerrecht in der BRD und seinemVerhältnis zu allgemeinen Bundes- und Landesgesetzen,
also z.B. Strafrecht, Haftrecht und Strafvollzugsrecht,
treffen die Artikel 25, 59 Abs. 2 und 100 Abs.2 Grundge
setz eindeutige Regelungen.

Artikel 25 Grundgesetz lautet: "Die allgemeinen Regeln
des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Sie
Kehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflial=
ten unmittelbar fUr die Bewohner des Bundesgebiets."

Artikel 59 Abs. 2 Grundgesetz bestimmt darUber hinaus
die Geltung Völkerrechtlicher Verträge nach ihrer Verab
schiedung durch den Deutschen Bundestag als Bundesge
setz. Nach Artikel 100 Abs. 2 Grundgesetz hat ein Gericht
bei Zweifeln, ob eine Regel des Völkerrechts Bestandteil
des Bundesrechts ist und ob sie unmittelbare Rechte und
Pflichten fUr den Einzelnen i.S. Artikel 25 Grundgesetz er
zeugt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
einzuholen.

Zu den im vorliegenden Fall relevanten völkerrechtli
chen Bestimmungen ist folgendes zu sagen:

a) - Das IV. Haager Abkommen betreffend Gesetze und
Gebräuche des Landkrieges vom 18.10.1907 mit der dazu

gehörigen Landkriegsordnun~, welches vom Reichstag alsGesetz beschlossen wurde (RGBI 1910, s. 107) ist gern.
Art. 123, 124 Grundgesetz Bundesrecht.
- Die vier Genfer Abkommen vom 12.08.1949, isnbesonde
re also auch das 11I. Abkommen Uber die Behandlung von
Kriegsgefangenen, sind alle vom Bundestag beschlossen
Y{ordenund im Bundesgesetzblatt verkUndet worden (BGBI
195411, S. 783,813, 838,917). Sie sind also unzweifelhaft
Bundesrecht i.S.d. Art. 59 Abs. 2 Grundgesetz.
- Die zwei Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen
vom 12.12.77, auf die es hier allerdings letztlich allenfalls
zur Rechtsinterpretation ankommt, sind vonder Bundesre
gierung in der Schlußabstimmung unterstUtzt worden und
sind paraphiert. Ihre Ratifizierung scheitert nach Aus
kunft des Auswärtigen Amtes nicht an den im vorliegenden
Fall maßgeblichen Bestimmungen - sondern daran, daß die
Bundesregierung einen "Nuklearvorbehalt" wUnscht, d.h.
daß der gesamte Schutz der Zivilbevölkerung im Falle ei
nes Atomangriffs hinfällig wäre.
- Die Zusatzprotokolle mUssen daher zumindest als in der
lmD verbindliche I~echtsauslegung der vier Genfer Ab
Komlllcn angesehen werden.

FUr die anderen NATO-Mitgliedsstaaten und westeuro
päischen Länder gilt hinsichtlich Haager und Genfer Recht
das gleiche.

b) FUr die menschenrechtlichen Regelungen des Völker
rechts, soweit sie im vorliegenden Zusammenhang rele
vant sind, gilt folgendes:
...;.Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, verkUn
det von der Generalversammlung der Vereinten Nationen
am 10. Dezember 1948 (abgedruckt in Berber, Völker

recht, a.a.O., S. 133 f) ist zwar kein formelles Bundesgesetz. Die ganze herrschende Meinung im Internationalen
Völkerrecht geht aber davon aus, daß es sich um eine "au
toritative Feststellung des heutigen Völkergewohnheits
rechts bezUglich der Menschenrechte" handle (so Waldock,
zit. Lombardi, a.a.O. S. 65).
- Der Internationale Pakt Uber bUrgerliche und politi$che
Rechte und der Internationale Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte, beide vom 19.12,1966, sind
vom Bundestag beschlossen und im Bundesgesetzblatt ver
kündet worden (BGB11973 11,S. 1534 u. 1570), also Bundes
recht i.S.d. Art. 59 Abs. 2 Grundgesetz. Auch hier gilt für
NA TO und westeuropäische Staaten das gleiche.

-c) Sowohl fUr das erwähnte Recht im Krieg als auch fUr die
erwähnten Menschenrechtsbestimmungen gilt, daß sie in
zahlreichen Regelungen ausdrUcklich RechtsansprUche des
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Einzelnen - also z.B. des einzelnen Kriegsgefangenen
festlegen. Dabei wird etwa in den Bestimmungen über die
Kriegsgefangenschaft im 11I. Genfer Abkommen und auch
in Art. 3 der Genfer Abkommen sogar explizit das Recht
gegeben, sich auf die völkerrechlichen Regelungen gegen
über dem innerstaatlichen Strafrecht und Strafverfahren
zu berufen.

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß die Genfer Abkom
men jedenfalls in ihren Grundbestimmungen, etwa der
Stellung des Kriegsgefangenen und gerade auch in Art. 3,
allgemeine Regeln des Völkerrechts i.S.d.Art. 25 GG bein
halten. Das ergibt sich schon daraus, daß es sich um funda
mentale Menschenrechtsregeln für den Fall des Krieges
handelt. Insoweit umfassen sie die gleichen Schutzrechte,
die im Fall der Erklärung der Menschenrechte als "autori
tative Feststellung des heutigen Völkergewohnheits
rechts" anzusehen sind.

Allgemeine Regeln i.S.d.Art. 25 GG sind nach der Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts völkergewohn
heitsrechtliche Regeln dann, wenn sie von der überwiegen
den Mehrheit der Staaten als verbindlich anerkannt werden
(ßVerfGE 15,25,35). Die Anerkennung durch die überwie
gende Mehrheit der Staaten ist - wie dargelegt - gerade
fUr die hier maßgeblichen Regeln gegeben.

Darüber hinaus ist nach zutreffender Ansicht der grund
legende Menschenrechtsschutz, wie er im Recht im Krieg
zum Ausdruck kommt, auch als inhaltliche Ausgestaltung
der Menschenwürde i.S.d.Art. I Abs. I GG anzusehen; dies
ergibt sich nämlich aus der Bezugnahme in Art. lAbs. 2
GG auf die internationalen unveräußerlichen Menschen
rechte (vgl. Zuleeg, in: GG-Kommentar, Hrsg. Rudolf Was
sermann u.a., Bd. I, Neuwied 1984, Teil C, zu Art. 25,
Rdnr. 45 un.ter Verweis auf Echterhölter, JZ 1955, 69d.).

d) Für den Rechtsanspruch unserer Mandanten entspre
chend den oben (unter .2.i)) dargelegten Mindestanforde
rungen hinsichtlich ihrer Behandlung analog zu Kriegsge
fangenen und sein Verhältnis zu dem gegen sie tatsächlich
praktizierten Straf- und Strafverfahrensrecht der BRD er
gibt sich daraus folgendes:

Als Ausformung des Menschenwürdeanspruchs haben die
Ansprüche Verfassungsrang. Die einfachen Gesetze müs
sen insoweit als verfassungswidrig angesehen werden.

Selbst wenn man das nicht annimmt, handelt es sich je
denfalls um allgemeine Regeln des Völkerrechts i.S.d.Art.
25 GG, die den einfachen Gesetzen ebenfalls vorgehen,
welche dem zllfolge rechtswidrig sind. Zu diesem Ergebnis
kOllllllt llIan selbst dann, wcnnlllan dic allgcmeinen ncgeln
des Völkerrechts nicht, wie in der Literatur vertreten wird
(vgl. Partsch, Die Anwendung des Völkerrechts im inner
staatlichen Recht, Berichte der Deutschen Gesellschaft
fUr Völkerrecht, Heft 6, 1964, S. 70) mit Verfassungsrang
ausstattet, sondern lediglich von ihrem Zwischenrang,
über den einfachen Gesetzen des Bundes, aber unterhalb
des Grundgesetzes ausgeht (so das Bundesverfassungsge
richt in: BVerfGE 37,271,279; im einzelnen vgl. Zuleeg,
GG-Kommentar, a.a.O., Rdnr. 34ff.).

Neben der Gewährung von Rechtsansprüchen aus Art. 3
des GenferAbkommens selbst ergibt sich zusätzlich noch
aus Art. 25 GG ein unmittelbarer Rechtsanspruch unserer
Mandanten.

Uns ist selbstverständlich bewußt, daß gegenüber der
seit wohl zehn Jahren eingefahrenen Rechtspraxis des
Staatsschutzes und der Staatsschutzjustiz in der BR D, die
sich diesbezüglich konsequent an die betreffenden Grund
gesetzbestimmungen haltende Rechtsinterpretation, die
ich eben ausgeführt habe, als graue Theorie erscheinen
muß. Wir halten es angesichts der Realität daher auch für
absurd, bei diesem Senat hier einen Antrag nach Art. 100
Abs.2 Grundgesetz auf Aussetzung des Verfahrens und
Vorlage zum Bundesverfassungsgericht zu stellen. Das
Bundesverfassungsgericht selbst hat sich schließlich maß
geblich an dl'r Festigung der gängigen StaatsschlItzpraxis
durch seine den Gefangenen fundamentale Rechte abspre
chenden Entscheidungen beteiligt. Es ist allerdings sicher
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wesentlich, ein öffentliches Bewußtsein über die Illegali
tät der gängigen Praxis zu schaffen.

e) Abschließend noch etwas zur Verbindlichkeit des Völ
kerrechtlichen Aggressionsverbots für die BRD. An das
Aggressionsverbot der Charta der Vereinten Nationen vom
26. Juni 1945 ist die BRD zum einen gebunden, weil es sich
- nach Beschluß im Bundestag und Veröffentlichung im
Bundesgesetzblatt (BGBI 1973 II S. 432 ff.) - um Bundes
recht handelt. Sein Verfassungsrang ergibt sich in diesem
Fall schon daraus, daß Art. 26 Abs. I Grundgesetz ein ähn
lich gestaltetes Verbot des Angriffskriegs bestimmt.

Die Auslegung des Gewaltverbots im oben (unter 3.) dar
gelegten Sinn - Nichtachtung des Selbstbestimmungs
rechts der Völker unter kolonialer, rassistischer oder Be
satzungsherrschaft ist Aggression - muß nach der UNO

Praxis als inzwischen rechtsverbindliche Satzungsauslegung angesehen werden (so Lombardi a.a.O., S. 334).

5. Die völkerrechtliche Beurteilung
des "Antiterrorismus"-Konzepts von NATO

und westeuropäischen Staaten

Inhalt und Charakter des gemeinsamen Konzepts von NA
TO- und westeuropäischen Staaten zur angeblichen "Ter
rorismus"-Bekämpfung als tatsächlich militärstrategi
sches Konzept der Auftstandsbekämpfung haben meine
Mitverteidiger schon dargelegt (vgl. Teil B unserer An
tragsbegründung). Mir geht es hier nur noch um die recht
liche Einordnung dieses Konzepts und seine völkerrechtli
che Beurteilung. auf der Grundlage der vorherigen Ausfüh
rungen.

a) Festzuhalten ist zunächst einmal: Das Antiterroris
mus-Konzept ist nur bruchstückhaft in Gesetzen und inter
nationalen Verträgen festgehalten. Im wesentlichen haben
NA TO- und westeuropäische Staaten außerrrechtlich ein
System faktischer polizeilich-militärischer Zusammenar
beit geschaffen. Dieses System wird koordiniert über
rechtlich nicht geregelte Treffen auf Polizei- und Regie
rungsebene, wie TREVI (Terrorism, Extremism, Violence
InternationaJ), oder einfach im Rahmen der bestehenden
militärischen Koordinierung der NATO und der Geheim
dienste. Als Hilfsinstrument dient das polizeiliche und mi
litärische Datenverbundnetz.

Die Operationen, die im Rahmen der internationalen
"Terrorismusbekämpfung" ausgeführt werden, sind abge
stuft: während sie in Weste uropa weitgehend auf poizeili
cher Ebene stattfinden, haben die Einsätze gegen die Be
freiungsbewegungen offen militärischen Charakter, so die
belgisch-französische Niederschlagung des Aufstands in
Shaba, die südafrikanischen Bombardierungen der ANC
-Quartiere in Maputo, die israelischen Bombenangriffe auf
palästinensische Lager im Libanon.
Insgesamt werden diese Operationen unter ständiger Ver
letzung von menschenrechtlichen und kriegsvölkerrecht
lichen Regeln und unter Anmaßung einer Weltpolizisten
rolle unter vielfacher Verletzung der Souveränität anderer
Länder durchgeführt (vgl. hier insb. die GSG 9 Aktion in
Mogadischu/Somalia und die israelische Aktion in En
tebbe/Uganda, zur Kritik der Staaten der Dritten Welt und
der sozialistischen Staaten vgl. Vereinte Nationen 4/76,
S.120).

Die Operationen beinhalten außerdem eine systemati
sche Kontrolle und Steuerung der öffentlichen Meinung i.s.
psychologischer Kriegsführung (vgl. die Schulungs- und
Ausbildungsanleitung für Kader der "American school for
special warfare" in Fort Bragg/North Carolina, USA). Der
französische Militärstratege Andre Beaufre, selbst Gene
ralstäbler und Leiter der französischen Kriegsführung so
wohl in Vietnam als auch in Algerien, bringt die Rolle der
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psychologischen KriegsfUhrung in seinem Buch "Die Revo
lutionierung des KriegsbiJdes" (See wald-Verlag, MUnchen
1973) wie folgt auf den Begriff:

"Die neue Grundregel besagt, man mUsse in materieller
Hinsicht die Beschränkung des Krieges hinnehmen, dUrfe
hingegen im Bereich der Psychologie keine Grenzen set
zen ••• Es handelt sich hier um sehr verschiedenartige psy
chologische Mittel, die von der Propaganda bis zur politi
schen und wirtschaftlichen Indoktrinierung, von der An
drohung internationaler Pressionen bis zur Gewaltandro
hung reichen ••. Die moralische Schwächung des Gegners
ist ein wesentliches Element des begrenzten Krieges, denn
sie allein vermag die Entscheidung herbeizufUhren" (Beau
fre, a.a.O., S. 42,43,44).

b) Obwohl der kriegsmäßige Charakter des ganzen Kon
zepts auf der Hand liegt, wird eben dieser Charakter von
den beteiligten NATO- und Europapaktstaaten Staaten
strikt geleugnet. Es handelt sich angeblich nur um interna
tional koordinierte "Strafverfolgung". Diese Behandlung
des Vorgangs hat folgende Vorteile:
J. Weil Strafverfolgung als innerstaatliche lind grund

sätzlich außerhalb des Völkerrechts liegende Angele
genheit deklariert werden kann, kann auf diese Art und
Weise das Konzept der Geltung und Kontrolle der völ
kerrechtlichen Regeln entzogen werden. Mit einer im
mer größeren Ausweitung angeblicher Strafverfolgung
rund um die ganze Welt und gegen alle möglichen Mas
senbewegungen kann die Kriegsschwelle formell immer
mehr angehoben werden. Faktisch wird sie jedoch im
mer mehr gesenkt.

2. Das Strafrecht ist das geeignetste Mittel der psycholo
gischen KriegsfUhrung: Es eignet sich bestens dazu, den
politischen Feind moralisch zu disqualifizieren als "be
sonders gefährlichen Gewaltverbrecher" etc. - wie ja
bei der RAF bekannt. Dam it kann dann zugleich die An
wendung von Sonderverfahren, Folter etc. gerechtfer
tigt werden, einem Arsenal von Methoden, die der im
perialistischen totalen Kriegsführung mit dem Ziel der
vollständigen moralischen und physischen Vernichtung
des Feindes entsprechen. Daß auf diese Art und Weise
die angebliche Strafverfolgung, tatsächliche Kriegs
führung, weitgehend ohne rechtliche Regelung und da
mit faktisch unter Ausschluß der sonst im Strafverfah
ren offiziell verbUrgten Rechtsgarantien erfolgt, ent
spricht nur der Logik dcs ganzen Konzepts.

c) Aber da~ Konzept erschöpft sich nicht in der Anwcn
dung von Strafrecht auf tatsächliche Kriegsgegner. Die
Sache wird auf die Spitze getrieben, indem jeder politische
Status, und sei es auch nur politische Motivation, dem poli
tischen Feind abgesprochen ~ird. Das sieht man besonders
deutlich im "Europäischen Ubereinkommen zur Bekämp
fung des Terrorismus" vom 27.01.1977 (BGBl. 1978, 11,

S. 322), einer der wenigen Regelungen auf diesem Gebiet
mit verbindlicher Rechtsform. In Art. 1 des Ubereinkom
mens heißt es:

"FUr die Zwecke der Auslieferung zwischen den Ver
tragsstaaten wird keine der folgenden Straftaten als poli
tische Straftat, als eine mit einer politischen Straftat zu
sammenhängende oder als eine auf politischen BeweggrUn
den beruhende Straftat angesehen •.• ". Es folgt dann ein
ähnlicher Katalog von Formen der Gewaltanwendung wie
in § 129a StGB, wobei ausdrUcklich auch Versuch, Mittä
terschaft und Beihilfe erfaßt werden (z.B. durch angebli
ches "Informationssystem").

Die Bundesregierung bringt in ihrer Denkschrift zum
Ubereinkommen BT-Drucksache 8/1204, S. 12) den Zynis
mus auf, gleich im Anschluß an dieses dreiste Manöver des
Auf-den-Kopf-Stellens der Realität per juristischer Fik
tion zu bemerken:

"Es handelt sich dabei um solche Straftaten, die typi
sC'hcrwcisc unter Berufung auf eine politische Motivation
begangen werden."
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In Art. 2 des Abkommens wird dann die ganze Marsch
richtung noch deutlicher erkennbar. Es heißt dort:

"(x) FUr die Zwecke der .Auslieferung zwischen den Ver

tragsstaaten kann ein Vertragsstaat entscheiden, einenicht unter Art. 1 fallende schwere Gewalttat gegen das

Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die Freiheit einer Person nicht als politische Straftat, als eine mit einer
politischen Straftat zusammenhängende oder als .eine auf
politischen BeweggrUnden beruhende Straftat anzusehen.

(2) Das gleiche gilt fUr eine gegen Sachen gerichtete
schwere Straftat, die nicht unter Art. 1 fällt, wenn sie eine
Gemeingefahr fUr Personen herbeifUhrt.

(3) Das gleiche gilt fUr den Versuch, eine der vorstehen
den Straftaten zu begehen, oder fUr die Beteiligung als
Mittäter oder Gehilfe einer Person, die eine solche Straf
tat begeht oder zu begehen versucht."

Nach der Denkschrift der Bundesregierung soll jeder
Vertragsstaat in seiner Entscheidung, was denn nun eine
solche "schwere Gewalttat" sei, "völlig frei" sein (a.a.O.,
S. 13). Dieser Regelung s~eht quasi auf der Stirn geschrie
ben, daß demnächst z.B. Landfriedensbruch, § 125, 1~5a
StGB, eines der gängigsten Demonstrationsdelikte, als
Straftat ohne jeden politischen Zusammenhang und als
"terroristisch" deklariert werden kann. Das ist ein deutli
cher Beleg für die Ausweitungsfähigkeit des ganzen" Anti
terrorismus"- Konzepts auf immer größere Teile der Mas

senbewegu~g in den imperialistischen Staaten.Mit dem Ubereinkommen ist zweierlei erreicht:
I. Die Kriminalisierung des politischen Feindes wird noch

gesteigert durch seine Dämonisierung zum "Terroris
ten". Zugleich soll ihm jede Möglichkeit der politischen
Verteidigung genommen werden.

2. Die Schranken fUr die Auslieferung des politischen Ge
fangenen ausgerechnet an die Staatsmacht, gegen die
er gekämpft hat, werden mit einem Schlag beseitigt.
Der französische Rechtsprofessor Gerard Soulier hat
darauf hingewiesen, daß damit der Boden einer seit Be
ginn des 19. Jahrhunderts bestehenden liberalen euro
päischen Rechtstradition, die die Unterscheidung von
politischem Delikt und Delikt des gemeinen Rechts an
erkennt, definitiv verlassen ist. Er sagt, "daß repressi
ve Institutionen geschaffen 'werden, die die reine und
einfache Negation einer liberalen Zivilisation sind, die
zu verteidigen man gerade vorgibt: Präzise die Vermi
schung von Politik und gemeinem Recht ist eine typi
sche Manifestation totalitärer Systeme" (Soulier, in:
Le Monde Diplomatique, Nov. 1976).

d) Eine Beurteilung des Gesamtkonzepts nach kriegsvöl
ker- und menschenrechtlichen Gesichtspunkten ergibt fol
gendes:

Das Konzept stellt nicht nur offensichtlich einen schwe
ren Angriff auf die oben dargestellte Gesamttendenz in'
der Entwicklung des Kriegsvölkerrechts dar, die auf eine
ständige Ausweitung des Schutzbereichs des humanitären
Kriegsvölkerrechts sowohl hinsichtlich der Kampfformen
- also insbesondere Guerilla - als auch fUr internationale
und innerstaatliche Konflikte geht. FUr diese von der gro
ßen Mehrheit der Staaten unterstUtzte Entwicklung ist ge
rade auch die Respektierung des politischen Feindes als
solchem substantiell. Das Konzept verkörpert zugleich
massiven Angriff und Verstoß gegen das heute geltende
Kriegsvölker- und Menschenrecht.

Nach der heute gebräuchlichen völkerrechtlichen Ab
grenzung bezieht es sich auf Konflikte von unterschiedli
chem Rechtscharakter mit infolgedessen unterschiedli
chem Rechtsschutz. Es faßt gleichermaßen antikoloniale
und antirassistische Kämpfe, etwa in Ländern der Dritten
Welt, Irland, Spanien, den USA, wie auch antiimperialisti
sche und anti kapitalistische Kämpfe in den Metropolen
selbst als "terroristisch" mit der Tendenz zur uferlosen
Ausdehnung dieses Begriffs. Damit trägt es der - trotz un
terschiedlichen Kampfaufgaben und -phasen - bestehen
den internationalistischen Verbundenheit dieser Kämpfe
faktisch Rechnu~g, ohne das jedoch politisch anzuerken-
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nen.
Das "Antiterrorismus"-Konzept betrifft damit

I. internationale bewaffnete Konflikte i.S. Art. 1 Abs. 4
des Zusatzprotokolli zu den Genfer Abkommen, fUr die
materielles und formelles Kriegsrecht in vollem Um
fang gilt.

2. nicht internationale bewaffnete Konflikte i.S. Art. 'I
Abs. 1 des Zusatzprotokolls 11 zu den Genfer Abkom
men (sog. qualifizierte Aufstände), fUr die der erwei
terte Völkerrechtsschutz des Zusatzprotokolls I gilt.

3. nicht internationale bewaffnete Konflikte i.S. der
Grundbestimmung des Art. 3 des Genfer Abkommens,
zu denen der Konflikt mit der RAF zu zählen ist. Hier
für gelten die oben (2.i)) dargelegten kriegsvölker- und
menschenrechtlichen Mindestgarantien, die insbeson
dere die Anerkennung des politischen Status und ein
dem Kriegsgefangenenstatut vergleichbares Haftsta
tut umfassen.

In allen drei Fällen verstößt das "Antiterrorismus"-Kon
zept einschließlich seiner verschiedenen AuswUchse in den
einzelnen imperialistischen Staaten schon gegen die
Grulldvoraussctzullgcll kricgsvölkcrrcchtlichen Schutzes,
indem es den politischen Feind und Kriegsgegner rechtlos
stellt, strafrechtlich diskriminiert, inhuman behandelt,
insbesondere der Folter und unmenschlichen und erniedri
genden Bedingungen der Gefangenschaft aussetzt und gel
tende Kriegsregeln nicht beachtet.

e) Es ist besonders bezeichnend, daß die imperialistischen
Staaten nach ihren kläglichen Niederlagen mit ihren "Anti
terrorismus- Konventionen" etc. in der UNO niemals und
bis heute nicht eine offene völkerrechtliche Auseinander
setzung um ihr Vorgehen aufgenommen haben. Sie haben es
- aus gutem Grund - vorgezogen, eine Strategie des Un
terlaufens des geltenden Völkerrechts einzuschlagen und
faktisch immer mehr Bereiche ihrer KriegsfUhrung dem
Völkerrecht zu entziehen.

Es wird an der Mehrheit der Staaten in der UNO und der
antiimperialistischen Bewegung liegen, das reibungslose
Vorankommen ihrer völkerrechtswidrigen Pläne zu hin
dern.

6. Beurteilung des innerstaatlichen Vorgehens
der BRD gegen die RAF nach geltendem Kriegs

völker- und Menschenrecht

Daß das spezielle Antiterrorismus-Konzept der Staats
rnacht der BRD ingetraler Bestandteil des Antiterroris
mus-Konzepts der NATO- und westeuropäischen Staaten
ist, daß die BRD dabei neben den USA die treibende Kraft
ist und war, haben wir bewiesen. Schon, weil sich das Vor
gehen in der BR D gegen die RAF und andere Revolutionäre
unter Berufung auf "Bekämpfung des Terrorismus" aus die
sem Zusammenhang nicht trennen läßt, sondern substan
tieller Bestandteil des völkerrechtswidrigen Gesamtkon
zepts ist, ist es selbst völkerrechtswidrig.

Es gibt aber noch eine Reihe von Besonderheiten gerade
des innerstaatlichen BRD-"Antiterrorismus-Konzepts",
die die These der Völkerrechtswidrigkeit noch bestärken.

a) Neben der außerrechtlichen polizeilichen, militäri
schen un geheimdienstlichen Tätigkeit ist in der BRD ein
auch im Vergleich zu den anderen NATO- und Europarats
staaten besonders ausgefeiltes gesetzliches Instrumenta
rium zur sog. "Terrorismus-Bekämpfung" geschaffen wor
den. Es hat zu einem mittlerweile eingefahrenen und von
allen Obergerichten bestätigten System von Sonderstraf
recht, Sondergerichtsbarkeit, Sonderhaftbedingungen etc.
gefllhrt, wie es bercits VOllmcincll Mitverteidigcrn darge
stellt wurde.

Der Generalbundesanwalt Rebmann hat vor einem Kreis
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von Staatsjuristen, nämlich auf dem Deutschen Richtertag
1979 ausgesprochen, worum es dabei geht. Er sagt:

"Die Gewährleistung des inneren Friedens in unserem
Staat gegen politisch motivierte Kriminalität ist eine Auf
gabe, die der Justiz schon bald nach der GrUndung der Bun
desrepublik Deutschland, nämlich durch das Strafrechts
änderungsgesetz vom 30.08.1951, zugewiesen worden ist.
Dem Gesetzgeber ging es bei jener Novelle vor allem dar
um, dem sogenannten gewaltlosen Umsturz entgegenzu
wirken, wie er damals von kommunistischer Seite ange
strebt wurde. Durch das Einschreiten der Straf justiz konn
te die illegale KPD und ihre Tarnorganisationen im we
sentlichen zerschlagen werden. In der ersten Hälfte unse
res Jahrzehnts erwuchs der Strafrechtspflege eine neue
Aufgabe unter anderen Bedingungen, nachdem Andreas
Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof, Horst Mahler und
andere versucht hatten, in der Bundesrepublik eine be
waffnete Untergrundarmee aufzubauen. Mit der Strafver
folgung terroristischer Gewalttäter leisten Staatsanwalt
schaften und Gerichte heute ihren Beitrag zur Gewährleis
tung des inneren Friedens und der inneren Sicherheit in un
serem Staat. Zur Bewältigung des Terrorismus als einer
neuen und besondere gefährlichen Form der Kriminalität
durch die Justiz bedarf es eines ausreichenden gesetzli
chen Instrumentariums" (Rebmann, in: DRiZ, Dezember
1979, S. 363).

Und gleich anschließend:
"Diesem Ziel sind nicht weniger als fUnf bedeutende Ge

setze gewidmet" (a.a.O.). Sodann listet Rebmann die ganze
FUlle von Gesetzesänderungen im strafrechtlichen Bereich
auf, die heute die sog. "Terroristenverfahren" und immer
zunehmend auch andere Verfahren zu Veranstaltungen ma
chen, in denen der Beschuldigte seine Position als Rechts
subjekt praktisch nicht mehr zur Geltung bringen kann.
U.a. also: Verteidigerausschluß (§ 138a ff. StPO) und Mehr
fachverteidigungsverbot (§ 146 StPO), Antiterrorismusge
setz vom 18.08.1976 mit Schaffung des § 129a StGB, OLG
Sonderjustiz, Sonderhaftrecht und Kontrollrichter , Kon
taktsperregesetz vom 30.09.1979, Trennscheibe, die Rege
lungen fUr Großrazzien der Polizei, Errichtung polizeilich
er KontrollsteIlen, Identitätsfeststellung ohne konkreten
Tatverdacht, die Vorverlegung der BesetzungsrUge, die
Einschränkung des Beweisantragsrechts, die Verschlechte
rungen bei der Ablehnung eines Ri~hters wegen Befangen
heit, schließlich auch noch die Anderungen des MeIde
rechts und des Kfz-Kennzeichen-Rechts (Rebmann,
a.a.O.,,~. 363 m.w.N.). Bc;~anntlich sind eine ganze Reihe
dieser Anderungen in der Offentlichkeit als bloße "Entlas
tung der Justiz" etc. verkauft worden. Rebmann weiß es
besser.

Er sagt hier unumwunden - und auf derselben Linie wie
der oben (unter dzitierte Vogel (SPD) -, daß der wesent
liche Grund fUr das ganze Sondersystem und die Entrech
tung der Schutz dieses Staates ist und eben nicht Men

schenleben. Die unmittelbare historische VerknUpfung derKPD-Bekämpfung in den 50er und 60er Jahren (sog. "ge
waltloser Umsturz") mit der heutigen RAF-Bekämpfung
verdeutlicht vollends: nicht die Formen des Kampfes - ge
waltsam oder nicht gewaltsam - sind der Grund fUr das
strafrechtlich verkleidete Sonderinstrumentarium, son
dern ihr Inhalt, nämlich ihr revolutionärer Inhalt. Es ist al
so eindeutig: Hier geht es um die Bekämpfung des politi
schen Feindes mit allen Mitteln.

Aber Rebmann sagt noch mehr. Er sagt, daß der politi
sche Feind gerade nicht als solcher anerkannt werden, ja
sich nicht einmal mit seiner politischen Position Geltung
verschaffen durfe. Notwendig ist daher die Deklarierung
zu einer "besonders gefährlichen Form der Kriminalität".
Schnurstracks wird, dam it dies öffentlichkeits wirksam ge
lingt, die Sorge um Menschenleben in den Vordergrund ge
schoben, die weder fUr Rebmann noch fUr Vogel das eigent
liche Problem deLSache sind. Dementsprechend Rebmanns
Auftreten in der Offentlichkeit. Da erklärt er: "Die Terro
risten sind nicht politisch. Es sind Kriminelle im klassisch
en Sinn. Wir behandeln sie dementsprechend; ein Mörder
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ist ein Mörder. Das Motiv ist weniger wichtig als der Akt"
(Rebmann, nach Neue ZUricher Zeitung vom 18.11.1980).

b) Wasdas Instrumentarium allgemeinen Strafrechts an
geht, welches in Verfahren wie diesem angewandt wird, so
sind zwei Dinge charakteristisch:
I. Die TatvorwUrfe, etwa des mittäterschaftliehe began

genen Mordes, sind im wesentlichen nur konstruierbar
in engem Verbund mit der Sonderbestimmung des
§ 129aStGB und dem Sonderstrafrecht faktisch unter
geordnet.

2. Es dUrfte kein Zufall sein, daß gerade im Faschismus
entstandene straf- und strafverfahtensrechtliche Be
stimmungen in den "Terrorismus"-Verfahren eine we
sentliche Rolle spielen. Der Mordvorwurf in den Ver

,fahren gegen Gefangene aus der RAF beruht gerade
entscheidend auf den Tatbestandsmerkmalen des §211
StGB ~'ausniedrigen BeweggrUnden", "heimtUckisch"),
die durch die'Gesetzesänderung vom 04.09.1941 (RGBI.
1941, I, S. 549) eingefUhrt wurde. Die im vorliegenden
Vcrfahrcn vom Gericht ausgiebig angewandte Metho
de, wescntliche Bchauptungen Uber die I~AF wld die
Vorgänge 1977 einfach als "offenkundig" hinzustellen
und so der Beweisaufnahme zu entziehen, greift zurück
auf eine strafprozessuale Regelung, die erstmals durch

das Gesetz der Hitler-Regierung vom 2.06.1935 (RGBI.1935, I, S. 844ff.) eingefUhrt wurde.

c) Es handelt sich aber wn noch mehr als die Bekämp
fung des politischen Feindes als "besonders gefährlich
em Gewaltverbrecher" mit einem diesen weitestge
hend rechtlos stellenden~ mittels Sonderhaftbedingun
gen psychisch und physisch zugrunderichtenden Instru
mentarium. Gerade die politische und staatsrechtliche
Diskussion über die Konfrootatioo mit der RAF 1977
zeigt, daB auf Seiten der Staatsrnacht tatsächlich in
dieser Situation kriegsmäBig vorgegangen und dies
auch so erkannt wurde.

Die Konfrontation von 1977 wird in der gesamten
umfangreichen staatsrechtlichen und staatstheoreti
schen Aufarbeitung zum Thema "Ernstfall" bzw. "Not
stand" als exemplarisch fUr die staatliche Ernstfall-Si
tuation im inneren herangezogen. Gerade die größten
Konzerne in der BRD lassen eine ganze Truppe von Pro
fessoren und Militärs in offensichtlicher Erwartung ei
ner bevorstehenden heftigen Zuspitzung der gesamtge
sellschaftlichen Auseinandersetzungen zum Thema
"Bewältigung des Ernstfalls" arbeiten (vgl. exempla
risch: Regierbarkeit. Studien zu ihrer Problematisie
rung, Hrsg. Wilhelm Hennis, Graf Kielmannsegg u.a.,
Klett-Cotta, Stuttgart, Bd. 11977, Bd. 111979, finan
ziert von der Thyssen-Stiftung; Der Ernstfall, Schrif
ten der Carl- Friedrich-von-Siemens-Stiftung, Hrsg.
Armin Mahler, Bernd Peiser u.a., Propylän-Verlag,
MUnchen1980).

Robert Hepp weist in dem Aufsatz im Buch der Sie
mens-Stiftung "Die Versicherung des Ernstfalls: Der
Sozialstaat" unter Berufung auf Carl Schmitt darauf
hin, daB der "Ernstfall der Kriegsfall, Krieg zwischen
Staaten und Krieg innerhalb von Staaten" sei (Hepp,
a.a.O., S. 142). Der Krieg als eigentlicher Ernstfall sei

dabei "gewaltsamer Kampf zwischen wirklichen Feinden" (Hepp, a.a.O., S. ISS). Hepp unterstUtzt auf dieser
Grundlage die schon erwähnte Position Golo Manns,
"wir befänden uns mit der RAF im BUrgerkrieg" (Hepp,
a.a.O., S. IS1>. Der Staatsrechtsprofessor Josef Isensee

kommt in seinem Aufsatz "Verfassung ohne Ernstfall:Der Rechtsstaat" ebenfalls im Buch der Siemens-Stif
tung fUr das staatliche Vorgehen im Zusammenhang
mit der Schleyer- EntfUhrung zu dem SchluB: "Im rea
len Effekt jedenfalls haben die Verfassungsorgane mit
ihrer I~eaktion den Polizeirechtsfall als Ernstfall der
I~epublik akzeptiert wld den Störern den Kombattan
tenstatus, den sie sich anmaBten, zugebilligt" (lsensee,
a.a.O., S. 113). Er belegt das v.a. damit, daB "sich au-
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ßerhalb der Verfassungslegalität in den Krisenstäben
ein Verantwortungs- und Entscheidungssystem (bilde-
te)' das die bundesstaatliehe, rechtsstaatliche und de
mokratische Gewaltenteilung überspielte" (lsensee,
a.a.O., S. 112). Der jetzige Richter am Bundesverfas
sungsgericht und StaatsrechtIer Prof. Ernst Wolfgang
Böckenförde fUhrt in seinem Aufsatz "Der verdrängte
Ausnahmezustand - Zum Handeln der Staatsgewalt in

auBergewtshnlichen Lagen" (in: NJW 1978, S. 1881ff.)denselben Nachweis fUr ein auBerhalb der Legalität
praktiziertes Notstandsregime während der Schleyer
entführung.

Der Streit geht nur darum, wie man den Ernstfall am
effektivsten, und das heiBt mit dem Ziel der Unter

drUckung und Ausschaltung der zugrunde liegenden politischen WidersprUChe,bewältigen kann. Und hier hat
sich 1977 und seither die Position durchgesetzt, man
mUssezwar faktisch von einem Kriegszustand ausge
hen und also auch mit den entsprechenden Notstands
mitteln vorgehen; offiziell anerkennen aber dürfe man
diesen Zustand solange als möglich gerade nicht. Viel
mehr mUsseman das ganze als Problem der Gewaltkri
minalität behandeln. Auf die ideologische Funktion ei
nes solchen Vorgehens im Zusammenhang mit dem
Konzept der psychologischen KriegsfUhrung haben wir
schon hingewiesen. Die Staatsmacht ist sich aber auch
- wie die damaligen Debatten im Bundestag etc. schon
zeigen - vollauf der rechtlichen Probleme bewußt, die
im Fall einer rechtlichen Anerkennung des tatsächlich
bestehenden kriegsmäBigen Zustands auf sie«ztakämen.
Das zeigt sich exemplarisch an der Diskussioo des His
torikers Golo Mann und des StaatsrechtIers Ingo von
Munchin der ARD Panorama-Sendung vom 17.10.1977.
Während Golo Mann vehement das Bestehen eines BUr
gerkriegszustands konstatiert und verlangt, man mUsse
die "Terroristen, die man in sicherem Gewahrsam hat,
den Gesetzen den Friedens entziehen und unter Kriegs
recht stellen", wendet Ingo von MUnchein: "Bei allem
Respekt vor der Bedeutung von Golo Mann halte ich
diese These fUrau8e.rordentlich gefährlich und ich mei
ne, man mUßte sie mit Nachdruck zurUckweisen." "Ich
meine, daB damit überhaupt nichts gewonnen ist, denn
wenn die Terroristen wie Kriegsgefangene, tatsächlich
wie Kriegsgefangene, behandelt werden mUßten, dann
hätten sie es besser z.B. in den Gefängnissen, als sie es
jetzt haben. Es gibt z.B. Vorschriften, die ganz genau
regeln, daß Kriegsgefangene Kantinen haben durfen
und Fonds und Gelder usw. Also das bringt Uberhaupt
nichts ein" (v. MUnch, ARD Panorama- Sendung vom
17.IO·~977).

Die Außerung ist ein BelegdafUr, wie in der BRD mit
völkerrechtlichen Bestimmungen umgegangen wird.
Wosie fUr die politischen Zwecke "nichts einbringen",
werden sie weggedrUckt. Dies Verhältnis zum Kriegs
völkerrecht entspricht der imperialistischen Logik vom
totalen Krieg, für die die vollständige Entrechtung des
politischen Feindes mit dem Ziel seiner physischen und
moralischen Vernichtung wesentlich ist.

d) Ohne Zweifel ist ein wesentliches Element der fakti
schen Behandlung des Konflikts mit der RAF als BUrger
krieg ihr Pr~ventivchrakter. Die teilweise geäußerte Kri
tik an der "Uberzogenheit" der Behandlung des Konflikts
mit der RAF als Staatsnotstand (vgl. Isensee, a.a.O.) ver
kennt das. Seit Bestehen der BRDbesteht das Konzept, den
politischen Feind im Innern, den sog. "Feind der freiheitli
chen demokratischen Grundordnung" von vornherein mit
staatlicher Ubermacht mit der Beschneidung aller seiner

Bewegungsl11Öglichkeiten niederzudrUcken. Dieses Konzept der "wehrhaften Demokratie", welches schon in
Art. 18d. GG in seiner Urfassung (Verwirkung aller politi
schen Grundrechte bei Angriff auf die fdGO) festgelegt
ist, hat seinen weiteren Ausbau in der Notstandsverfassung
und in den einfachen Notstandsgesetzen und dann im gan
zen qenannten "Terrorismus"-Gesetzessytem gefunden.
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Und auch gegen die PolizeiaufrUstung, die Bundesgrenz
schutzUbungen gegen .Arbeiteraufstände (vgl. "Grenz
schutz gegen Streikende", in: drupa, Zeitschrift der IG
Druck und Papier, vom 4.6.1984, S. I), die inzwischen weit
Uber die Zahl der Gefangenen aus der RAF hinausgehende
Kapazität der Hochsicherheitstrakte belegen, daß hier die
Handhabe fUr die Niederwerfung von breitem Widerstand
geschaffen wird.

e) Im Einzelnen will ich noch auf zwei wesentliche Ele
mente der Diskriminierung der Gefangenen aus der RAF
und der Verletzung völkerrechtlicher Grundsätze dabei
hinweisen. r

(r) Die Nichtanerkennung des Kriegsverhältnisses und
des daraus resultierenden politischen Status der Gefange
nen verletzt sie nicht allein in ihrem oben dargelegten
(vgl. 2.m Mindest- Anspruch nach Kriegsvölkerrecht. Sie
werden damit auch in ihren Menschenrechten aus Art.7,
10, 14, 18, 19 des UN-Pakts Uber bUrgerliche und politische
Rechte verletzt. Daraus ergibt sich, daß der Anspruch auf
Menschcnwllrdc gcrade auch im Fall der Gefangenschaft
und vor Gericht die Möglichkeit zur Geltendmachung der
eigenen politischen Identität und ihre BerUcksichtugung im
Verfahren und in den Haftbedingungen bedeutet. Der
StaatsrechtIer Prof. Adalbert Podlech hat in seiner Kom
mentierung zu Art. I Abs.1 GG (in GG Alternativ- Kom
mentar, Neuwied 1984, Bnd. J) zutreffend als die "Bedin
gungen der Wahrung von MenschenwUrde" die "Wahrung
menschlicher Identität und Integrität" bezeichnet (a.a.O.,
zu Art. I I GG, Rdn. 34 ff). Er sagt: "Keinem Menschen darf
zugemutet werden, auf die Wahrung seiner Identität und
Integrität zu verzichten" .•. "Staatlic.he Gewalt darf keine
Glaubens-, Moral- oder politische Uberzeugungen vor
schreiben, erforschen oder unterdUcken" ••. "Sie darf aber
auch in Haftanstalten solche Uberzeugungen nicht brechen
(Verbot der Brechung der Identität). Vollzugsmaßnahmen,
die darauf gerichtet oder in erster Linie deswegen ver
hängt sind, einen solchen Effekt zu erzielen, verstoßen ge
gen die MenschenwUrde." Er fUhrt weiter aus, daß die Men
schenwUrde die Menschen auch berechtigte, eine (politi
sche) Identität, aus der nach der Position des Staates so
zialschädliches Verhalten folge, nicht auf Grund staatl
icher Maßnahmen aufgeben zu mUssen. (Podlech, a.a.O., zu
Art I I GG, Rdn. 34 bis 37 unter ausdrUcklicher Bezugnah
me auf "Terroristen"- Verfahren).
(2) Die Haftbedingungen der Isolationshaft, denen die
Gefangcnen aus dcr I~AF z.T. schon scit 14 Jahren a~s
gesetzt sind, erfullen den Tatbestand der Folter gern.
Art. 7 des UN-Pakts Uber bUrgerliche und politische Rech
te. Der Art. 7 lautet: "Niemand darf der Folter oder grau
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe unterworfen werden."
Nach der Definition durch die Generalversammlung der
Vereinten Nationen von 1975 ist Folter "die absichtliche
ZufUgung von schwerem Schmerz oder physischem oder
psychischem Leid, vorgenommen oder veranlasst von ei
nem öffentlich Bediensteten an einer Person, um von die
ser oder einem Dritten Informationen oder Geständnisse
zu erhalten, um sie fUr eine Tat, die sie begangen hat, oder
deren sie verdächtig ist, zu bestrafen oder um sie oder
Dritte einzuschUchtern." (zit. n. Hubert Weis, Der univer
selle Schutz vor Folter, in: Vereinte Nationen Nr. 1/76,
S. 4). Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat
in ihrer Resolution 32,121 vom 16.12.1977. (abgedr. in: Ver
einte Nationen 4/78, S. 141) besonders auf den Anspruch
politischer Gefangener auf Schutz vor Folter hingewiesen.

Daß die Haftbedigungen fUr die Gefangenen aus der RAF
in diesem Sinn absichtliche ZufUgung von schwerem
Schmerz und physischem und psychischem Leid sind, ist
der Staatsrnacht der BRD spätestens seit dem Verfahren
gegen Andreas Baader, Ulrike Meinhof u.a. durch mehrere
fundierte medizinische Gutachten genauestens bekannt
(vgl. Prof. Walter J{aasch, Gutachten vom 7.11.1975 und
Raasch, Die Gestaltung der Haftbedingungen fUr politisch
motivierte Täter in der Bundesrepublik Deutschland, in:
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Montsschrift fUr Kriminologie und Strafrechtsreform,
1976, S. 61 ff.; so auch Prof. Mende, Gutachten vom 17.
10.1975; Dr. Schröder und Prof. MUller, Gutachten vom
13.10.1975 und 17.9.1975; i.E. siehe auch: Rambert u.a.,
TodesschUsse, Isolationshaft, Eigriffe ins Verteidigungs-
recht, Amsterdam 1983, S.37 ff.). Schon Raasj:h hat als
Ausweg aus einer Situation, in der mit immer weiterer
Verschlechterung des Gesundheitszustands der Gefange
nen gerechnet werden mUsse, die Zusammenlegung in gro
ße Gruppen verlangt (in: Die Gestaltung der Hatbedingun
gen ••• , a.a.O., S. 68). Das ist die Forderung, die heute die
Gefangenen mit ihrem Hungerstreik geltend machen.

Mir liegt jetzt hier eine neue empirische Untersuchung
des pschologischen Instituts und der psychiatrischen Uni
versitätsklinik der Universität ZUrich vor uber Gefangene
in Einzelhaft (Reto Volkard u.a., "Eine Kontrollierte Un
tersuchung Uber psychopathologische Effekte der Einzel
haft", in: Schweizerische Zeitschrift fUr Psychologie und
ihre Anwendungen, 1983, Nr. I, S.25-46). Sie weist
schwerste Schädigungen von Gefangenen nach, die sich in
Einzelhaft befinden. Ein Artikel in der bUrgerlichen ZUri
cher Zeitschrift "Die Weltwoche" bringt die Ergebnisse auf
den Begriff. Seine Uberschrift lautet: "Eine wissenschaft
liche Untersuchung beweist: Einzelhaft ist Folter." (Die
Weltwoche, 9.2.1984).

Bei den Gefangenen aus der RAF haben wir es nicht blor
mit Einzelhaft, sondern mit ihrer Steigerung zur Isolati
onshaft zu tun.
Die Staatsrnacht der BRD ist, wie sich gerade auch in den
einschlägigen GerichtsbeschlUssen ausdrUckt, damit so
umgegangen und geht damit weiter so um, daß sie ein zy
nisches Doppelspiel verantaltet. Auf der einen Seite wird
Isolationshaft und Folterwirkung einfach geleugnet, ohne
auf die stichhaltigen medizinischen Argumente irgendwie
einzugehen, auf der anderen Seite wird Sonderbehandlung
politischer Gefangener nachdrUcklich gerechtfertigt,
wenn sie nicht bereit seien, ihre politische Identität aufzu
geben (vgl. BGH, Besch!. vom 22.10.1975 - I StE Ih4 - ab
gedr. bei Stuberger, In der Strafsache gegen Andreas Baa
der ••. , Ffm. 1977, S. 119 ff.).

Es ist nach allem nur logisch, daß die Bundesregierung
bis heute der Aufforderung des Menschenrechtsausschus
ses der Vereinten Nationen vom 26. Juli 1978, den von ihr
erstatteten Bericht Uber den Zustand der Menschenrechte
in der BRD um eine Stellungnahme zur Isolationshaft und
zur Lage der politischen Gefangenen in der BR D zu ergän
zen, nicht nachgekommen ist und daß sie sich außerdem
weigert, der Europäischen Konvention gegen Folter beizu
treten, u.a. weil es so etwas in der BR D gar nicht gäbe.

n Carl Schmitt hat im Vorwort zu seinem Buch "Der Be
griff des Politischen" festgestellt:
"In Wahrheit enthält ein nach Regeln des europäischen Völ
kerrechts korrekt gefUhrter Krieg in sich mehr Sinn fUr
Recht und Reziprozität, aber auch mehr an rechtlichen
Verfahren, mehr 'Rechtshandlung', wie man frUher sagte,
als ein von modernen Machthabern inszenierter Schaupro
zeß zur moralischen und physischen Vernichtung des politi
schen Feindes." (Carl Schmitt, a.a.O., S. 12).

Festzustellen ist, daß selbst Carl Schmitt, der staatsthe
oretische Verfechter der inneren Feindbekämpfung, der
Staats macht in der BRD mittlerweile zu "liberal" ist. Der
StaatsrechtIer Prof. Ulrich K. Preuß sagt in einem Aufsatz
zum 95. Geburtstag von C. Schmitt zutreffend:

"Wir haben es in den letzten Jahrzehnten erlebt, wie so
wohl innen- wie außenpolitische Kriege nicht als solche,
sondern als moralische Bestrafungsaktionen um einer 'ge
rechten Sache willen' inszeniert worden sind. Die Qualifi
zierung des politischen Gegners als 'Verbrecher' und die
Einkleidung seiner Verfolgung in die Normen des Straf
rechts sind gängige Reaktionen einer moralisierten und
moralisierenden Politik." (Ulrich K. Preuß, "Die latente
Diktatur im Verfassungsstaat", in TAZ- Magazin, 12.7.
1983).
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Das ist ideologisch gesehen der Kern des Vorgangs, mit
dem wir es in den Verfahren gegen die Gefangenen aus der
RAF zu tun haben.

Preuß hat in seinem Aufsatz, Anmerkungen zum Begriff
des politischen Gefangenen (in: Politische Prozeßeohne
Verteidigung, Wagenbach- Verlag), auch auf den Begriff
gebracht, was die Urache fUr diese Behandlung des Kon
flikts durch die Staatsmacht der BRD ist: "Das Strafrecht
hat nicht nur die Funktion, die Angehörigen einer BUrger
kriegspartei zu 'Tätern' zu machen, sondern gleichzeitig
auch, sie moralisch zu richten; in ihnen nicht den - kriege
risch bekämpften - Kriegsgegner, sondern den moralisch
minderwertigen Kriminellen zu sehen. Beide Funktionen
der Kriminalisierung politischen Handeins folgen aus der
Legitimationskrise der gegenwärtigen gesellschaftlichen
Ordnung. Die politische Ordnung kann den Anspruch auf
materielle Allgemeinheit nicht mehr glaubwUrdig durch
setzen und es mangelt ihr daher an Kraft, politische Geg
ner als solche anzuerkennen." (Preuß, a.a.O., S. 18, Juli
1975)·

LetzIich ist also die Vorgehensweise der Staatsmacht
kein Ausdruck ihrer politischen Stärke, sondern ihrer sub
stantitiellen Schwäche.

SCHLUSSBEMERKUNG

Wir haben zu Beginn unseres Einstellungsantrags gesagt,

daß das Verfahren hier gegen Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar auf einer sowohl sachlich wie verfahrensrecht
lich völkerrechtswidrigen Grundlage stattfindet und daß es
ausgeschlossen erscheinen muß, dieses Verfahren uber
haupt noch auf eine rechtlich zulässige Bahn zu bringen.
Wir haben in unserer BegrUndung herausgarbeitet, daß die
Angeklagten in ihren grundlegenden völkerrechtlichen An
sprUchen, insbesondere auf politischen Status und kriegs
gefangenen- analoge Behandlung in der Haft verletzt und
daß sie menschenunwUrdig behandelt und gefoltert wer
den. Daß ein anderer Umgang mit den Gefangenen aus der
RAF gegenwärtig in der BRD ausgeschlossen erscheinen
muß, hat nicht nur den Grund, daß dieses Konzept seit 14
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Jahren von der Staatsmacht praktiziert wird und die

Rechtsprechung in dieser Frage praktisch gleichgeschaltetist. Der entscheidende Grund ist, daß Uberragende politi
sche Interessen der BR D und ihrer imperialistischen NA
TO- und EuroparatsverbUndeten, letztlich die substantiti
elle Schwäche des gesellschaftlichen Systems und die Ent
schlossenheit, dieses System der Profitwirtschaft mit al
len Mitteln aufrecht zu erhalten, die Staats macht daran
festhalten lassen. Die Justiz, die in diesen Verfahren so
wieso eine Sonderjustiz eigens dafUr bestellter Richter ist,
hat sich auch in diesem Verfahren getreu der Tradition
deutscher Justiz verhalten (vgl. hierzu: Helmut D. Fang
mann, Norman Paech, Hrsg.; Recht, Justiz und Faschismus
nach 1933 und heute, Köln 1984). Sie hat sich stets als Voll
strecker der politischen Ziele des Staates verstanden und
betätigt. Sie hat sich als vollständig unwillig und auch un
fähig erwiesen, die Anwendung des staatlich vorgegebenen
Sonderintrumentariums auch nur einmal zu hinterfragen.
Sie hat alles nur noch perfektioniert und auf die Spitze ge
trieben.

Unsere Erfahrungen der letzten Monate mit diesem Se
nat zeigen, daß auch in diesem Verfahren - selbstverständ
lich - nichts anderes zu erwarten ist. Seit dem von uns ge
stellten Aussetzungsantrag zu Beginn dieses Verfahrens
hat der Senat jede die Substanz des ganzen Vorgehens
rechtlich berUhrende Frage, jeden diesbezUglichen An
trag, ohne auf die Rechtsprobleme Uberhaupt einzugehen,
vom Tisch gewischt. Wir können als sicher voraussagen,
daß es auch mit diesem Antrag nicht anders gehen wird.

Eine Veränderung dieses festgefressenen GefUges wird
letztlich nur die öffentliche politische Auseinanderset
zung erreichen können. Diese Auseinandersetzung wird der
Staat unbedingt zu verhindern suchen. Wir wissen von vie
len Beispielen, wie die Presse z.B. seit 1977 zu staatstreu
er Berichterstattung veranlasst wurde. Es bedarf also eini
gen Muts, die Diskussion, auch die völkerrechtliche Dis
kussion, um die es hier geht, wieder öffentlich zu machen
und aus ihrer Verdrängung bis hinein in die Linke auszubre
chen. Wenn wir jedenfalls dazu durch unseren Antrag bei
tragen, hat es sich gelohnt ihn zu stellen.

Schubert
Rechtsanwalt



Seite 46

PRESSEERKLÄRUNG

der Verteidiger von Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar
zum Einstellungsantrag vom 13.12.1984

Wir haben heute die Einstellung des Verfahrens gegen Bri
gitte Mohnhaupt und Christian Klar beantragt.

Wir gehen dabei vom Vorliegen eines Verfahrenshinder
nisses aus, weil das gesamte Verfahren sowohl hinsichtlich
dem angewandten Strafrecht als auch dem angewandten
Verfahrensrecht in seiner konkreten Ausgestaltung gegen
grundlegende Bestimmungen des Völkerrechts verstößt.
Wichtige Punkte unserer BegrUndung sind:
I. Das Verfahren gegen Brigitte Mohnhaupt und Christian
Klar ist Bestandteil eines seit 14 Jahren in der BRD ent
wickelten "Antiterrorismus"-Konzepts, welches in der
Schaffung eines ausgeklUgelten Systems von Sonderstraf
recht, Sonderverfahrensrecht, Sonderhaftbedingungen und
Sonderjustiz seinen Ausdruck findet.
2. Dieses Konzept ist ingetraler Bestandteil eines inter
nationalen "Antiterrorismus"-Konzepts der NATO- und
Europaratsstaaten. Diese Staaten haben im Gewand des
"Kampfes gegen Terrorismus" tatsächlich eine kriegsmä
ßige Strategie und Praxis der Aufstandsbekämpfung gegen
die Völker der Dritten Welt und in ihren eigenen Staaten
entwickelt. Bestimmte Formen der Gewalt, die v.a. im Zu
sammenhang mit Guerillakämpfen angewandt werden,
werden dabei zum Vorwand einer außerhalb des geltenden
Kriegsvölkerrechts liegenden Feindbekämpfung mit allen
Mitteln, einschließlich des Terrors gegen die Zivilbevölke
rung (vgl. Nicaragua), genommen. Das ganze wird- soweit
nicht einfach außerhalb jeder legalen BegrUndung - als
"Verfolgung von Straftaten" deklariert. Damit wird das
geltende Kriegsvölkerrecht unterlaufen.
3. Im Rahmen dieses Konzepts hat eine Auflösung der Un
terscheidung von Krieg im Innern und Krieg nach außen und
eine Verschmelzung polizeilicher und militärischer Funk
tionen stattgefunden und findet noch statt.
.•.• Mit der "Antiterrorismus"-Strategie wird zugleich
zweierlei versucht: Prä v e n t i v die Entstehung von
Massenunruhen im Kei!11zu ersticken bzw. mit polizeilich
er und militärischer Ubermacht abzuwUrgenj akt u e I I
schon jetzt bestehende Guerillakämpfe und Massenaktio
nen ni~derzumachen.
s. Die Kriminalisierung des politischen Feindes und das
Bestreiten seiner Existenz als pol i ti sc her Feind ist
dabei wesentliches Element bewußt betriebener psycholo
gischer KriegsfUhrung mit dem Ziel der Isolierung und Ver
nichtung. Praktisch wird auf diese Art und Weise nach au
ßen und nach innen in kriegsmäßigen Kategorien gedacht
und gehandelt, ideologisch wird das aber gerade bestrit
ten, der Feind wird zum "besonders gefährlichen Gewalt
kriminellen" stilisiert.
6. Der Begriff des "Terrorismus" erfullt in diesem Zusam
menhang die Funktion eines Oberbegriffs zur besonderen
moralischen Diskriminierung des politischen Feindes. Tat
sächlich gibt es keinerlei allgemeingUltige Definition die
ses Begriffs, etwa im Sinne der Bezeichnung eines be
stimmten Katalogs "prinzipiell" krimineller Gewaltsam
keiten. Ganz im Gegenteil zum in der BRD mittlerweile
gängig gemachten Sprachgebrauch haben Staaten der Drit
ten Welt vorgeschlagen, Terrorismus als "UnterdrUckung
persönlicher Freiheit seitens einer Regierung oder eines
Militärregimes" zu definieren. Die NATO- und Europarats
staaten versuchen ihrerseits, den Begriff des Terrorismus
auf immer weitere Bereiche ihren Interessen widerspre
chenden politischen Verhaltens auszuweiten, wie deutlich
etwa an Art. 2 des "Europäischen Ubereinkommens zur Be
J..älllpflln~ des Terrorisllllls" vom 27.0 I.1977 Zll er!.:l.'nnen
ist (Möglichkeit andere als die bisher "typischen" Gewalt
samkeiten auch als terroristisch zu deklarieren). In Wahr
heit geht es den NATO- und Europaratsstaaten um die De-
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nunzierung von Bewegungen gegen ihr System. Der Erhalt
ihres Systems und nicht die "Sorge um Menschenleben" ist
der Grund fUr ihre Denunzierung. Im Rahmen ihrer eigenen
KriegsfUhrung kennen sie ohnehin keine Formen der Ge
walt, die sie fUr "prinzipiell kriminell" halten.
7. Das heutige Kriegsvölkerrecht anerkennt, daß Gueril
la- bzw. Partisanenkämpfe zumindest seit dem 2. Welt
krieg zur wichtigsten Kampfmethode der UnterdrUckten
gegen die Herrschenden geworden sind. Es erfaßt den größ
ten Teil der Guerillakämpfer im Sinne des Kriegsrechts als
Kombattanten. Es berUcksichtigt auch die weitgehende
Auflösung der Unterscheidung zwischen innerem und äuße
rem Krieg in gewissem Umfang und stellt weder auf
Kriegserklärungen noch auf Anerkennung des Gegners als

BUrgerkriegspartei ab {materieller KriegsbegriW. Maßgeblich ist allein die tatsächliche Existenz eines bewaffne
ten politischen Konflikts. FUr diesen Fall garantieren ins
besondere die Genfer Abkommen von 1949 und die Zusatz
protokolle I und II dazu von 1977 dem Gegner des bewaff
neten Konflikts je nach Art des Konflikts in mehr oder
minder ausfUhrlichen Regelungen Anspruch auf humanitä
re Behandlung und Respektierung als Kriegsgegner. Der
Art. 3 der Genfer Abkommen gilt bereits fUr jeden politi
schen bewaffneten Konflikt im innerstaatlichen Bereich,
der von Seiten der gegen den Staat kämpfenden Partei mit
einem gewissen Maß von Organisiertheit gefUhrt wird. Er
gibt eine Reihe von menschenrechtlichen Mindestgaranti
en, die- da Bestandteil des Kriegsvölkerrechts- auch im
Sinne des Kriegsvölkerrechts auszulegen sind.
8. Bei der Auseinandersetzung zwischen der Staats macht
der BRD und der RAF handelt es sich zumindest um einen
bewaffneten politischen Konflikt i.S.d. Art. 3 der Genfer
Abkommen. Die RAF fUhrt nach ihrem Selbstverständnis
und in ihrer Praxis einen bewaffneten Kampf gegen den
BRD-Imperialismus und den internationalen Imperialismus
als Teil der weltweiten anti imperialistischen Bewegung in
der Form der Guerilla. Gerade bei der entscheidenden Zu
spitzung 1977 zwischen RAF und Staat wurde vom Staat
der "Ubergesetzliche Notstand" praktiziert und damit 
wie auch fUhrende bUrgerliche Staatsrechtier festgestellt
haben- faktisch ein Kriegszustand anerkannt. Zahlreiche
Politiker und bUrgerliehe Wissenschaftler (z.B. Golo Mann)
vertraten damals die Auffassung, daß sich der Staat mit
der RAF im BUrgerkrieg befinde. Sowieso ist das ganze
"Antiterrorismus"-Konzept ein kriegsmäßiges Konzept
auch von Seiten der BRD.
9. Daraus resultiert aber auch, daß die Staatsmacht die
Behandlung der Gefangenen aus der RAF nach kriegsrecht
lichen Grundsätzen, zumindest i.S.d. Art. 3 der Genfer Ab
kommen, anerkennen muß. Das beinhaltet zumindest:

Anspruch auf Behandlung als Kriegsgegner, d.h. zu
gleich Anerkennung des politischen Status der Gefan
genen aus der RAFj
Anspruch auf ein Gefangenenstatut, welches mit dem
humanitären Statut des III. Genfer Abkommens betref
fend die Behandlung von Kriegsgefangenen vergleich
bar ist, also insbesondere weitgehende FreizUgigkeit,
gemeinsame Internierung mit den Mitkämpfern, Ge
währleistung der ungehinderten Kommunikation unter
einander;
Beseitigung des Sonderverfahrens vor Sondergerichten
etc. Recht der Gefangenen, ihre KriegsgrUnde zur Gel
tung zu bringen, das Verhalten ihres Kriegsgegners
selbst- also insbesondere der Staats macht der BRD
muß Gegenstand der Sachaufklärung sein.

10. Das gerade Gegenteil ist der Fall: Der politische Sta
tus wird verweigert, die Gefangenen aus der RAF werden
als besonders blutrUnstige Verbrecher deklariert. Dies
stellt zugleich eine Verletzung des menschenrechtlichen
Anspruchs auf MenschenwUrde dar, deren wesentlicher In
halt auch ist, seine politische Identität zur Geltung bringen
zu !.:önnen lind darin respeltiert zu werden. Die Gefange
nen werden in Isolationhaft gehalten. Dies stellt zugleich
eine Verletzung des Folterverbots von Art. 7 des UN-Pakts
Uber bUrgerliche und politische Rechte dar, denn bei der
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Isolationshaft handelt es sich- wie in zahlreichen medizi
nischen Gutachten bereits seit den Verfahren gegen An
dreas Baader, Ulrike Meinhof usw. erwiesen- um eine "ab
sichtliche ZufUgung von schwerem Schmerz oder psychi
schem oder physischem Leid".
In Sonderverfahren vor Sonderjustiz, wie diesem s. Straf
senat des OLG Stuttgart, wird systematisch verhindert,
daß das Verhalten der Staatsrnacht der BRD im Verhältnis

zu dem der RAF zur Sprache gebracht werden kann.11. Der Staatsrechtler Prof. Ulrich K. Preuß hat die Ur
sache fUr diese Behandlung der politischen Gefangenen in
der BRD in seinen "Anmerkungen zum Begriff des politi
schen Gefangenen" (in: Politische Prozesse ohne Verteidi

gung) auf den Begriff gebracht: "Das Strafrecht hat nichtnur die Funktion, die Angehörigen einer BUrgerkriegspar
tei zu 'Tätern' zu machen, sondern gleichzeitig auch, sie
moralisch zu richten; in ihnen nicht den- kriegerisch be
kämpften- Kriegsgegner, sondern den moralisch minder
wertigen Kriminellen zu sehen. Beide Funktionen der Kri

minalisierung politischen Handelns folgen aus der Legitimationskrise der gegenwärtigen gesellschaftlichen Ord-
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nung. Die politische Ordnung kann den Anspruch auf materielle Allgemeinheit nicht mehr glaubwUrdig durchsetzen,
und es mangelt ihr daher an Kraft, politische Gegner als
solche anzuerkennen."
12. Aufgrund der Verweigerung selbst der genannten Min
destgarantien fUr die Gefangenen aus der RAF, im Gegen
teil der immer weiteren Zementierung des Sonderkonzepts
seit 14 Jahren, können die Verfahren gegen die Gefangenen
aus der RAF heute nichts anderes mehr sein als eine leere
HUlse, bei der der wesentliche Gehalt der Auseinanderset
zungen zwischen RAF und Staat, um die es geht, ausge
schlossen ist, dennoch aber deren justizielle Bewältigung
dargestellt werden soll. Eine Veränderung dieses festge
fressenen GefUges wird letztlich nur die öffentliche politi
sche Auseinandersetzung erreichen können.

Rechtsanwalt Dieter Adler, Hannover
Rechtsanwalt Elard Biskamp, Frankfurt/Main
Rechtsanwältin Anke Brenneke-Eggers, Stuttgart
Rechtsanwalt Michael Schubert, Freiburg

DIE ANTWORT DES s. STRAFSENATS DES OLG STUTTGART:

5 - 1 StE 1/83

B e s c h 1 u ß

Die Hauptverhandlung wird fortgesetzt.

G r ü n d e

Verfahrenshindernisse liegen nicht vor.




